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ZUSAMMENFASSUNG 

Das sogenannte «ESAP-Paket», bestehend aus der Verordnung (EU) 2023/2859, 
der Richtlinie (EU) 2023/2864 und der Verordnung (EU) 2023/2869 sieht Bestim-
mungen zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals (European 
Single Access Point, ESAP) vor. ESAP soll als zentrale Plattform dienen, auf der alle 
für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevanten (bereits 
heute) offenlegungspflichtigen Unternehmensinformationen sowie gewisse von 
Aufsichtsbehörden veröffentlichte Informationen digital und gebündelt zugänglich 
gemacht werden. ESAP verfolgt das Ziel, fundierte umwelt- und sozialverträgliche 
Investitionsentscheidungen zu ermöglichen und damit insbesondere die Möglich-
keiten kleiner und mittlerer Unternehmen im Hinblick auf Wachstum, Sichtbarkeit 
und Innovation zu fördern. Nicht zuletzt soll mit den zentral zugänglichen Informa-
tionen betreffend die Nachhaltigkeit von Unternehmen der Übergang zu einer grü-
nen Wirtschaft durch ein nachhaltiges Finanzwesen unterstützt werden. Der ESAP 
wird bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) einge-
richtet und von dieser betrieben. Der Aufbau soll ab 2027 phasenweise erfolgen 
und im Januar 2030 abgeschlossen sein. 

Die Umsetzung bzw. Durchführung des ESAP-Pakets erfordert Anpassungen in 
zahlreichen liechtensteinischen Gesetzen. Es geht dabei insbesondere darum, die 
national zuständigen Sammelstellen (grossmehrheitlich die FMA) zu benennen, die 
Verpflichtung der Informationsübermittlung an die Sammelstelle (zur Zugänglich-
machung im ESAP) zu etablieren und die (technischen) Vorgaben im Hinblick auf 
die zu übermittelnden Informationen festzulegen. 

ZUSTÄNDIGES MINISTERIUM 

Ministerium für Präsidiales und Finanzen 
Ministerium für Gesellschaft und Justiz 

BETROFFENE STELLEN 

Finanzmarktaufsicht Liechtenstein 
Amt für Justiz 
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Vaduz, 23. Juni 2026 

LNR 2026-905 

P 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident, 

Sehr geehrte Frauen und Herren Abgeordnete 

Die Regierung gestattet sich, dem Hohen Landtag nachstehenden Bericht und An-

trag betreffend die Abänderung des Finanzkonglomeratsgesetzes und weiterer 

Gesetze im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2864 und 

der Durchführung der Verordnung (EU) 2023/2869 zu unterbreiten. 

I. BERICHT DER REGIERUNG 

1. AUSGANGSLAGE 

Am 20. Dezember 2023 wurde im EU-Amtsblatt das sogenannte «ESAP-Paket» ver-

öffentlicht, bestehend aus folgenden drei Rechtsakten: 

• Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zu-

gangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Fi-

nanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informa-

tionen1 (ESAP-Verordnung); 

 
1 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich 
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• Richtlinie (EU) 2023/2864 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die 

Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugang-

sportals2 (ESAP-Omnibus-Richtlinie); 

• Verordnung (EU) 2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug 

auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zu-

gangsportals3 (ESAP-Omnibus-Verordnung). 

Die ESAP-Verordnung sieht die nötigen Bestimmungen zur Einrichtung des zentra-

len europäischen Zugangsportals (European Single Access Point, ESAP) vor, wäh-

rend die ESAP-Omnibus-Richtlinie und die ESAP-Omnibus-Verordnung dazu die-

nen, die nötigen Anpassungen in den zahlreichen davon betroffenen EU-Richtli-

nien und -Verordnungen vorzunehmen. ESAP soll als zentraler Zugangspunkt die-

nen, der alle für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit rele-

vanten offenlegungspflichtigen Unternehmensinformationen digital zugänglich 

macht. Damit wird ESAP gebündelt auf einer Plattform den Zugriff auf zahlreiche 

finanzielle und nicht-finanzielle Unternehmensinformationen bieten, die auf der 

Basis von bestehenden EU-Richtlinien und -Verordnungen erhoben werden und 

bislang auf ganz unterschiedliche Weise veröffentlicht werden (es werden somit 

durch ESAP keine neuen Offenlegungspflichten etabliert, sondern lediglich eine 

Bündelung der Informationen angestrebt). Bei den Informationen handelt es sich 

z.B. um Rechnungslegungsunterlagen, Informationen zu Finanzlage und 

 

verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L 
2023/2859, 20.12.2023). 

2 Richtlinie (EU) 2023/2864 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-
rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäi-
schen Zugangsportals (ABl. L 2023/2864, 20.12.2023). 

3 Verordnung (EU) 2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Än-
derung bestimmter Verordnungen in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen euro-
päischen Zugangsportals (ABl. L 2023/2869, 20.12.2023). 
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Solvabilität, Beschreibungen der Rechts-, Governance- und Organisationsstruktur, 

Prospekte, bestimmte Informationen zur Ausführung von Kundenaufträgen für 

Wertpapierdienstleistungen, Entscheidungen über die Aussetzung des Handels 

und Ausschluss von Finanzinstrumenten vom Handel etc. Auch bestimmte Infor-

mationen, die von den zuständigen Behörden zu veröffentlichen sind (z.B. rechts-

kräftig verhängte Geldbussen oder Anordnungen und Massnahmen), werden zu-

künftig über den ESAP zentral abrufbar sein. Ab dem 10. Januar 2030 sollen Un-

ternehmen darüber hinaus freiwillig noch weitere Informationen zur Zugänglich-

machung im ESAP übermitteln dürfen (siehe Art. 3 ESAP-Verordnung). 

Insgesamt verfolgt das Paket das Ziel, Entscheidungsträgern, professionellen An-

legern und Kleinanlegern, nichtstaatlichen Organisationen, Organisationen der Zi-

vilgesellschaft, Sozial- und Umweltorganisationen sowie anderen Interessenträ-

gern von Wirtschaft und Gesellschaft einen einfachen und strukturierten Zugang 

zu Daten zu verschaffen, um fundierte, sachkundige sowie umwelt- und sozialver-

trägliche Investitionsentscheidungen treffen zu können. Dies soll dem effizienten 

Funktionieren des Binnenmarktes dienen und (gerade auch im Zusammenhang 

mit freiwillig bereitgestellten Informationen) die Möglichkeiten kleiner und mitt-

lerer Unternehmen im Hinblick auf Wachstum, Sichtbarkeit und Innovation för-

dern. Nicht zuletzt sollen zentral zugängliche Informationen über die Nachhaltig-

keit von Unternehmen den Übergang zu einer grünen Wirtschaft durch ein nach-

haltiges Finanzwesen unterstützen. 

Der ESAP wird bei der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde 

(ESMA) eingerichtet und von dieser betrieben werden. Der Aufbau soll ab Juli 2027 

phasenweise erfolgen und im Januar 2030 abgeschlossen sein. Entsprechend se-

hen die ESAP-Omnibus-Richtlinie und die ESAP-Omnibus-Verordnung auch gestaf-

felte Umsetzungs- und Anwendbarkeitsdaten vor. Hinsichtlich der Übermittlung 

der Informationen sollen als Schnittstelle zwischen den Unternehmen und dem 
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ESAP sogenannte Sammelstellen dienen, die von den Mitgliedstaaten zu benen-

nen sind. 

2. BEGRÜNDUNG DER VORLAGE 

Die Richtlinie (EU) 2023/2864 ist in den EU-Mitgliedstaaten am 9. Januar 2024 in 

Kraft getreten. Sie war in den EU-Mitgliedstaaten bis zum 10. Januar 2026 umzu-

setzen und wird im Zeitraum ab 10. Juli 2026 bis 10. Januar 2030 (gestaffelt) an-

wendbar werden. Für die EWR/EFTA-Staaten gilt das Inkrafttreten des EWR-Über-

nahmebeschlusses als Umsetzungsfrist. 

Die Verordnungen (EU) 2023/2859 und (EU) 2023/2869 sind in der EU am 9. Ja-

nuar 2024 in Kraft getreten und seit diesem Datum in den EU-Mitgliedsstaaten 

unmittelbar anwendbar. In den EWR/EFTA-Staaten werden die Verordnungen 

(EU) 2023/2859 und (EU) 2023/2869 am Tag des Inkrafttretens des entsprechen-

den EWR-Übernahmebeschlusses in Kraft treten. Die Verordnungen (EU) 

2023/2859 und (EU) 2023/2869 werden ab diesem Datum in den EWR/EFTA-Staa-

ten unmittelbar anwendbar. 

Mit den Beschlüssen Nr. 303/2025, 304/2025 und 305/2025 hat der Gemeinsame 

EWR-Ausschuss die Übernahme des ESAP-Pakets in das EWR-Abkommen be-

schlossen. Das Inkrafttreten der Übernahmebeschlüsse bedarf des Abschlusses 

der Zustimmungsverfahren durch die nationalen Gesetzgeber in den EWR/EFTA-

Staaten Norwegen und Island und ist daher momentan noch nicht absehbar.4 

Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2864 erfordert die Abänderung zahlrei-

cher Spezialgesetze des liechtensteinischen Rechts. Zudem bedürfen einzelne 

 
4 In Liechtenstein hat der Gesetzgeber den Beschlüssen Nr. 303/2025, 304/2025 und 305/2025 des Gemein-

samen EWR-Ausschuss im April 2026 zugestimmt (BuA Nr. 20/2026). 



11 

Bestimmungen der Verordnung (EU) 2023/2869 sowie Art. 3 der Verordnung (EU) 

2023/2859 einer Durchführung und entsprechender Abänderungen im liechten-

steinischen Recht. 

Mit gegenständlicher Vorlage soll die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2864 

sowie die Durchführung der Verordnung (EU) 2023/2869 in Liechtenstein erfolgen. 

Mit der Benennung einer zentralen Sammelstelle für freiwillige Übermittlungen in 

Durchführung des Art. 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 soll hingegen noch zuge-

wartet werden. Da den Unternehmen die freiwillige Übermittlung von Informati-

onen ohnehin erst ab Januar 2030 offenstehen soll und die EU zunächst die Be-

triebsstabilität und die operative Effizienz des ESAP sicherstellen möchte, erachtet 

die Regierung es als sinnvoll, zunächst die Entwicklungen und Erfahrungen auf EU-

Ebene und in anderen EWR-Staaten abzuwarten und allfällige gesetzliche Anpas-

sungen hinsichtlich der freiwilligen Informationsübermittlung zu einem späteren 

Zeitpunkt vorzunehmen. 

3. SCHWERPUNKTE DER VORLAGE 

Die gegenständliche Vorlage sieht die Anpassung einer Vielzahl von Spezialgeset-

zen vor, welche sich inhaltlich jedoch weitgehend ähnlich sind. Zur Umsetzung der 

ESAP-Omnibus-Richtlinie bzw. Durchführung der ESAP-Omnibus-VO sind in den 

einzelnen betroffenen Spezialgesetzen Anpassungen vorzunehmen5 und insbe-

sondere Bestimmungen zur Benennung der jeweils relevanten Sammelstelle 

(grossmehrheitlich die FMA, in einigen Fällen das Amt für Justiz), zur Verpflichtung 

 
5 Eine Ausnahme bildet Art. 8 der ESAP-Omnibus-Richtlinie zur Änderung der AIFM-Richtlinie: Eine Umsetzung 

im AIFMG ist diesbezüglich nicht erforderlich, da die ESMA als Sammelstelle fungiert und dem ESAP die von 
ihr bisher auf dem elektronisch zugänglichen Zentralregister verfügbaren Informationen zugänglich zu ma-
chen hat. Sie ist demnach für die Verwendung des vorgegebenen Formats und die Verfügbarmachung der 
Metadaten zuständig. 
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der Informationsübermittlung an die Sammelstelle (mit dem Ziel der Zugänglich-

machung im ESAP) sowie Vorgaben zum Format der zu übermittelnden Informati-

onen vorzusehen. 

4. VERNEHMLASSUNG 

4.1 Allgemeines 

Mit Beschluss vom 16. September 2025 hat die Regierung den Vernehmlassungs-

bericht betreffend die Abänderung des Finanzkonglomeratsgesetzes und weiterer 

Gesetze im Zusammenhang mit der Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2864 und 

der Durchführung der Verordnung (EU) 2023/2869 betreffend die Einrichtung und 

die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ESAP) verabschie-

det und an nachfolgende Vernehmlassungsteilnehmer zur Stellungnahme bis zum 

18. Dezember 2025 übermittelt: 

• Alle Gemeinden 

• Finanzmarktaufsicht Liechtenstein (FMA) 

• Finanzmarktaufsicht Beschwerdekommission (FMA-BK) 

• Liechtensteinischer Anlagefondsverband 

• Liechtensteinischer Bankenverband 

• Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer 

• Liechtensteinische Rechtsanwaltskammer 

• Liechtensteinische Treuhandkammer 

• Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung 

• Verein unabhängiger Vermögensverwalter 

• Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen und Trusts 

• VP180a – Verband der Personen nach Art. 180a PGR 
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• Wirtschaftskammer Liechtenstein für Gewerbe, Handel und Dienstleistung 

• Stiftung Personalvorsorge Liechtenstein (SPL) 

• Liechtensteinischer Versicherungsverband 

• Verband Liechtensteinischer Versicherungsbroker 

• Liechtensteinischer Pensionskassenverband 

• Crypto Country Association 

• Verwaltungsgerichtshof 

• Staatsgerichtshof 

• Obergericht 

• Oberster Gerichtshof 

• Landgericht 

• Staatsanwaltschaft 

• Datenschutzstelle 

Der Vernehmlassungsbericht ging zudem zur internen Stellungnahme an: 

• Stabsstelle EWR 

• Stabsstelle für Digitale Innovation 

• Amt für Justiz 

Innerhalb der Vernehmlassungsfrist wurde keine inhaltliche Stellungnahme zu 

konkreten Bestimmungen der Vorlage abgegeben. Der Liechtensteinische Anlage-

fondsverband brachte vereinzelte generelle Anliegen vor. 

Folgende Vernehmlassungsteilnehmer haben entweder erklärt, den Vernehmlas-

sungsbericht zur Kenntnis genommen zu haben oder auf die Abgabe einer inhalt-

lichen Stellungnahme zu verzichten: 
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• Gemeinde Balzers 

• Gemeinde Gamprin 

• Gemeinde Mauren 

• Gemeinde Planken 

• Gemeinde Schaan 

• Gemeinde Triesenberg 

• Finanzmarktaufsicht Beschwerdekommission (FMA-BK) 

• Liechtensteinischer Bankenverband 

• Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer 

• Liechtensteinische Treuhandkammer 

• Liechtensteinische Wirtschaftsprüfer-Vereinigung 

• Vereinigung liechtensteinischer gemeinnütziger Stiftungen und Trusts 

• Wirtschaftskammer Liechtenstein für Gewerbe, Handel und Dienstleistung 

• Verband Liechtensteinischer Versicherungsbroker 

• Verwaltungsgerichtshof 

• Staatsgerichtshof 

• Obergericht 

• Landgericht 

• Datenschutzstelle 

4.2 Ergebnisse der Vernehmlassung 

Keiner der Vernehmlassungsteilnehmer hat sich gegen die Vernehmlassungsvor-

lage ausgesprochen oder inhaltlichen Anpassungsbedarf geäussert. 
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Der Liechtensteinische Anlagefondsverband (LAFV) begrüsst die Vorlage und 

bringt zwei Anliegen genereller Natur vor. Zum einen bittet der LAFV im Zusam-

menhang mit Art. 8 der ESAP-Omnibus-Richtlinie, welcher durch Einfügen eines 

neuen Art. 69b in der AIFM-Richtlinie die ESMA selbst als ESAP-Sammelstelle be-

nennt, um einen zeitnahen informellen Austausch darüber, wie im AIFMG-Bereich 

die Datenübermittlung zu erfolgen hat. Zum anderen geht der LAFV aufgrund der 

Aufzählung der Informationen bzw. Unterlagen, die bereits heute in verschiedener 

Form der FMA zu Verfügung gestellt würden, davon aus, dass für die Marktteil-

nehmer ein weiterer zusätzlicher Aufwand entstehen könnte, und bittet die Re-

gierung sicherzustellen, dass die Umsetzung der neuen Vorgaben verhältnismässig 

erfolgt. Der Aufwand solle administrativ und kostentechnisch zumutbar gestaltet 

werden und Doppelspurigkeiten bei der Informationsbereitstellung vermieden 

werden, um den administrativen Aufwand für die Marktteilnehmer so gering wie 

möglich zu halten. 

Der LAFV ersucht im Zusammenhang mit der Einbindung des AIFM-Bereichs in den 

ESAP um nähere Informationserteilung hinsichtlich der künftigen Datenübermitt-

lung an die ESMA. Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass der in drei Phasen 

unterteilte ESAP-Zeitplan6 eine schrittweise Umsetzung über mehrere Jahre vor-

sieht. Die erste Phase beginnt ab 2026 mit der grundlegenden Datensammlung und 

dem Aufbau der technischen Infrastruktur. Ab 2028 erfolgt eine zweite Ausbau-

stufe mit einer deutlichen Erweiterung des Umfangs der einzubeziehenden Infor-

mationen. Für 2029 ist eine Überprüfung des bisherigen Fortschritts vorgesehen. 

Ab 2030 ist schliesslich eine weitere Erweiterung geplant, in deren Rahmen eine 

Vielzahl weiterer EWR-rechtlicher Regelwerke – einschliesslich der AIFMD – in den 

ESAP integriert werden. 

 
6 Siehe dazu Grafik unter Punkt "ESAP timeline and phases": https://www.esma.europa.eu/esmas-activi-

ties/data/european-single-access-point-esap. 
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Im Hinblick auf diese phasenweise Umsetzung ist derzeit noch nicht bekannt, wie 

die Datenübermittlung im AIFM-Bereich konkret ausgestaltet sein wird, zumal die 

technische Implementierung voraussichtlich erst im Rahmen der dritten Phase – 

sohin im Jahre 2030 – erfolgen dürfte. Die Regierung verfolgt die entsprechenden 

Entwicklungen laufend und wird den liechtensteinischen Finanzmarkt über wesent-

liche Neuerungen informieren. Der vom LAFV angeregte informelle Austausch hat 

stattgefunden; dabei wurde mitgeteilt, dass sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

keine abschliessenden Aussagen zur konkreten Ausgestaltung der Datenübermitt-

lung treffen lassen. Sobald hierzu weitergehende Erkenntnisse vorliegen, wird die 

FMA den LAFV zeitnah informieren. 

Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die neuen Vorgaben zur Einbindung in den 

ESAP auf verbindlichen rechtlichen Pflichten beruhen und der nationale Handlungs-

spielraum entsprechend begrenzt ist. Soweit innerhalb dieses Rahmens Gestal-

tungsspielräume bestehen, wird darauf geachtet, dass keine übermässigen Belas-

tungen für die Marktteilnehmer entstehen und Doppelspurigkeiten bei der Infor-

mationsübermittlung vermieden werden. 

5. ERLÄUTERUNGEN ZU DEN EINZELNEN BESTIMMUNGEN UNTER BERÜCK-

SICHTIGUNG DER VERNEHMLASSUNG 

5.1 Abänderung des Finanzkonglomeratsgesetzes7 

Zu Art. 1 Abs. 3 und 4 

Die Anpassung in Abs. 3 dient der redaktionellen Anpassung analog zu anderen 

Finanzmarktgesetzen, wonach an dieser Stelle nur der Grundrechtsakt (ohne Ab-

änderungsrechtsakte) aufgeführt wird. 

 
7 Gesetz vom 20. September 2007 über die zusätzliche Beaufsichtigung von Unternehmen eines Finanzkon-

glomerats (Finanzkonglomeratsgesetz; FKG), LGBl. 2007 Nr. 275. 



17 

Der neu eingefügte Abs. 4 entspricht dem in anderen Finanzmarktgesetzen übli-

chen Wortlaut und hält fest, dass sich die jeweils gültige Fassung der EWR-Rechts-

vorschriften, auf die im Gesetz Bezug genommen wird, aus der Kundmachung der 

Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landes-

gesetzblatt ergibt. 

Zu Art. 5 Abs. 3 

Die Anpassung der Formulierung in Abs. 3 dient der Vereinheitlichung der ge-

schlechtsneutralen Regelung von Personenbezeichnungen gemäss Regierungsbe-

schluss vom 13. Dezember 2022. 

Zu Art. 18 Abs. 1a 

Diese Bestimmung dient nur indirekt der Umsetzung der Richtlinie (EU) 

2023/2864. Der durch Art. 1 der Richtlinie 2023/2864 neu eingeführte Art. 30b der 

Richtlinie 2002/87/EG8 (sog. Finanzkonglomerat-Richtlinie) nimmt hinsichtlich der 

Informationen, welche im ESAP zugänglich zu machen sind, Bezug auf den beste-

henden Art. 9 Abs. 4 der Richtlinie 2002/87/EG. Letztere Bestimmung fand bereits 

mit der Richtlinie 2011/89/EG9 Eingang in die Finanzkonglomerat-Richtlinie und 

wurde in Liechtenstein im Grundsatz durch Art. 18 Finanzkonglomeratsgesetz als 

umgesetzt betrachtet (siehe BuA Nr. 2015/54, insbesondere Korrespondenztab-

elle im Anhang). Für die Zwecke der Umsetzung des neu eingeführten Art. 30b der 

Richtlinie 2002/87/EG erscheint die Formulierung in Art. 18 Finanzkonglomerats-

gesetz jedoch zu unbestimmt. Es gilt zu konkretisieren, welche Informationen 

 
8 Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätz-

liche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanz-
konglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 
93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1). 

9 Richtlinie 2011/89/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. November 2011 zur Änderung 
der Richtlinien 98/78/EG, 2002/87/EG, 2006/48/EG und 2009/138/EG hinsichtlich der zusätzlichen Beauf-
sichtigung der Finanzunternehmen eines Finanzkonglomerats (ABl. L 326 vom 8.12.2011, S. 113). 
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gleichzeitig mit deren Veröffentlichung zur Zugänglichmachung im ESAP der Sam-

melstelle zu übermitteln sind. Entsprechend soll in Art. 18 ein neuer Abs. 1a ein-

gefügt werden, welcher nach dem Vorbild des österreichischen Wortlauts (vgl. § 

11 Abs. 5 öFKG) und in Umsetzung von Art. 9 Abs. 4 UAbs. 3 der Richtlinie 

2002/87/EG vorsieht, dass die beaufsichtigten Unternehmen auf der Ebene des 

Finanzkonglomerats alljährlich entweder vollständig oder durch Verweis auf 

gleichwertige Informationen eine Beschreibung ihrer Rechtsstruktur sowie Gover-

nance- und Organisationsstruktur zu veröffentlichen haben. Darauf kann im Wei-

teren, in Umsetzung des neuen Art. 30b der Finanzkonglomerat-Richtlinie, Bezug 

genommen werden (siehe unten Erläuterungen zu Art. 30a Finanzkonglomerats-

gesetz). 

Zu Art. 18a (Art. 30a VNB) 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung der durch Art. 1 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Abs. 1 und 2 des Art. 30b der Richtlinie 2002/87/EG. 

Nach Abs. 1 müssen beaufsichtigte Finanzkonglomerate die Informationen gemäss 

Art. 18 Abs. 1a gleichzeitig mit deren Veröffentlichung an die FMA als Sammel-

stelle übermitteln, damit diese im ESAP zugänglich gemacht werden. 

In Abs. 2 werden die Anforderungen an das Format und die Metadaten im Hinblick 

auf die zu übermittelnden Informationen nach Abs. 1 festgelegt. 

Abs. 3 dient der Umsetzung des neu eingeführten Art. 30b Abs. 2 der Richtlinie 

2002/87/EG, wonach sich die beaufsichtigten Finanzkonglomerate zum Zwecke 

der eindeutigen Identifikation eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b 

der Verordnung (EU) 2023/2859 ausstellen lassen müssen. 

Zu Art. 21 Abs. 1 Bst. abis 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 1 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 30b Abs. 3 der Richtlinie 2002/87/EG und legt 
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fest, dass die FMA als zuständige Sammelstelle gemäss Art. 2 Ziff. 2 der Verord-

nung (EU) 2023/2859 fungiert. 

Zu Kapitel II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Finanzkonglomeratsgesetzes der Umsetzung 

des Art. 1 der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu Kapitel III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.2 Abänderung des Übernahmegesetzes10 

Zu Art. 1 Abs. 2 und 4  

Die Anpassung in Abs. 2 dient der redaktionellen Anpassung analog zu anderen 

Finanzmarktgesetzen. 

Der neu eingefügte Abs. 4 entspricht dem in anderen Finanzmarktgesetzen übli-

chen Wortlaut und hält fest, dass sich die jeweils gültige Fassung der EWR-Rechts-

vorschriften, auf die im Gesetz Bezug genommen wird, aus der Kundmachung der 

Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landes-

gesetzblatt ergibt. 

 
10 Gesetz vom 22. Juni 2007 betreffend Übernahmeangebote (Übernahmegesetz; ÜbG), LGBl. 2007 Nr. 233. 
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Zu Art. 2 Abs. 3  

Die Anpassung der Formulierung in Abs. 3 dient der Vereinheitlichung der ge-

schlechtsneutralen Regelung von Personenbezeichnungen gemäss Regierungsbe-

schluss vom 13. Dezember 2022. 

Zu Art. 17a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 2 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 16a Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie 

2004/25/EG11. 

Nach Abs. 1 müssen die Informationen gemäss Art. 10 Abs. 1 zur Angebotsunter-

lage mit dem Bericht des Sachverständigen vom Bieter und gemäss Art. 12 Abs. 1 

zur Äusserung zum Angebot von der Zielgesellschaft gleichzeitig mit deren Veröf-

fentlichung an die FMA als Sammelstelle übermittelt werden, damit diese Infor-

mationen im ESAP zugänglich gemacht werden.  

In Abs. 2 werden die Anforderungen an das Format und die Metadaten im Hinblick 

auf die zu übermittelnden Informationen nach Abs. 1 festgelegt. 

Abs. 3 dient der Umsetzung des neu eingeführten Art. 16a Abs. 2 der Richtlinie 

2004/25/EG, wonach sich ein Bieter und eine Zielgesellschaft eine Rechtsträger-

kennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 zum Zwecke der 

eindeutigen Identifikation ausstellen lassen müssen. 

Zu Art. 30 Abs. 1a (Art. 30 Abs. 5 VNB) 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 2 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 16a Abs. 3 der Richtlinie 2004/25/EG und legt 

 
11 Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 betreffend Über-

nahmeangebote (ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 12). 
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fest, dass die FMA als zuständige Sammelstelle gemäss Art. 2 Ziff. 2 der Verord-

nung (EU) 2023/2859 fungiert.  

Zu Art. 32a (Art. 17a Abs. 4 VNB) 

Nach Abs. 1 hat die FMA sicherzustellen, dass Informationen zum Preis des Pflicht-

angebots nach Art. 25 Abs. 1 über das ESAP zugänglich gemacht werden. Damit 

wird Art. 16a Abs. 4 der Richtlinie 2004/25/EG umgesetzt. 

In Abs. 2 werden die Anforderungen an das Format und die Metadaten im Hinblick 

auf die zu übermittelnden Informationen nach Abs. 1 festgelegt. 

Zu Kapitel II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Übernahmegesetzes der Umsetzung des Art. 

2 der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu Kapitel III. Inkrafttreten 

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des drauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.3 Abänderung des Offenlegungsgesetzes12 

Zu Art. 19a Abs. 4 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 3 Ziff. 2 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 23a Abs. 3 der Richtlinie 2004/109/EG, wonach 

dem von der FMA betriebenen Speichersystem (amtlich bestelltes System; OAM) 

 
12 Gesetz vom 23. Oktober 2008 über die Offenlegung von Informationen betreffend Emittenten von Wert-

papieren (Offenlegungsgesetz; OffG), LGBl. 2008 Nr. 355. 
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die Funktion als Sammelstelle zukommt, um die vorgeschriebenen Informationen 

nach Art. 19b dem ESAP zugänglich zu machen. Der bisherige Abs. 4 wird durch 

diese Bestimmung ersetzt. Der bisherige Abs. 4 ist aufzuheben und neu zu formu-

lieren, da gemäss Ziff. 1 des Art. 3 der Richtlinie (EU) 2023/2864 der bisher gel-

tende Art. 21a der Richtlinie 2004/109/EG aufgehoben wird. 

Zu Art. 19b (Art. 15 Abs. 1, 7a und 7b VNB) 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 3 Ziff. 2 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 23a Abs. 1 und Abs. 2 der Richtlinie 

2004/109/EG13. Nach Abs. 1 ist der Emittent verpflichtet, die vorgeschriebenen 

Informationen nach Art. 15 Abs. 1 zeitgleich mit ihrer Veröffentlichung an das von 

der FMA betriebene Speichersystem nach Art. 19a zu übermitteln, damit diese In-

formationen im ESAP zugänglich gemacht werden.  

Abs. 2 legt das Format der vorgeschriebenen Informationen und die Metadaten 

fest.  

Abs. 3 verpflichtet Emittenten dazu, sich zu ihrer allgemeinen Identifikation eine 

Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen.  

Zu Art. 35 Abs. 2  

Abs. 2 dient der Umsetzung des durch Art. 3 Ziff. 2 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

neu eingeführten Art. 23a Abs. 4 der Richtlinie 2004/109/EG und legt fest, dass die 

FMA die Sammelstelle gemäss Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) Nr. 2023/2859 für 

den Informationsaustausch nach Art. 37a ist. 

 
13 Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmo-

nisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere 
zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. 
L 390 vom 31.12.2004, S. 38). 
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Art. 37a (Art. 35 Abs. 3 VNB) 

Abs. 1 dient ebenso der Umsetzung des durch Art. 3 Ziff. 2 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 23a Abs. 4 der Richtlinie 2004/109/EG. Demnach 

hat die FMA sicherzustellen, dass die auf der Homepage veröffentlichten Strafent-

scheidungen, im ESAP zugänglich gemacht werden. 

In Abs. 2 werden die Anforderungen an das Format und die Metadaten der zu 

übermittelnden Informationen an den ESAP geregelt. 

Art. 3 Ziff. 1 der Richtlinie (EU) 2023/2864 bedarf keiner Umsetzung, da der aufge-

hobene Art. 21a der Richtlinie 2004/109/EG nicht im Offenlegungsgesetz umge-

setzt wurde. Es handelte sich um eine an die ESMA gerichtete Bestimmung.  

Zu Kapitel II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Offenlegungsgesetzes der Umsetzung des 

Art. 3 der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu Kapitel III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens, welches mit 1. März 2027 

festgelegt wird. In den EU-Mitgliedstaaten finden die analogen Bestimmungen be-

reits ab 10. Juli 2026 Anwendung. Eine gleichzeitige Anwendbarkeit wie in den EU-

Mitgliedstaaten ist in Liechtenstein aufgrund des EWR-Übernahmeprozesses und 

der nationalen Umsetzung nicht möglich. 
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5.4 Abänderung des Wirtschaftsprüfergesetzes14 

Zu Art. 1 Abs. 4 

Der Wortlaut von Abs. 4 wird im Sinne der Einheitlichkeit an die Formulierung an-

gepasst, die auch in den anderen Finanzmarktgesetzen üblich ist.  

Zu Art. 3 Abs. 3 

Die Anpassung der Formulierung in Abs. 3 dient der Vereinheitlichung der ge-

schlechtsneutralen Regelung von Personenbezeichnungen gemäss Regierungsbe-

schluss vom 13. Dezember 2022. 

Zu Art. 79 Abs. 3 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 4 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingefügten Art. 20a der Richtlinie 2006/43/EG15 sowie der Durch-

führung des durch Art. 6 der Verordnung 2023/2869 neu eingeführten Art. 13a der 

Verordnung (EU) Nr. 537/201416 und legt fest, dass die FMA als zuständige Sam-

melstelle gemäss Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 fungiert. 

Zu Art. 88a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung von Art. 4 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

und regelt damit die Zugänglichkeit von Informationen im ESAP. 

Abs. 1 regelt, dass die FMA die Zugänglichkeit von Informationen nach Art. 19 (Ver-

öffentlichung von Registerdaten) und Art. 105 (Veröffentlichung von rechtskräftig 

 
14 Wirtschaftsprüfergesetz (WPG) vom 5. Dezember 2018, LGBl. 2019 Nr. 17. 
15 Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprü-

fungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG 
und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 
9.6.2006, S. 87). 

16 Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezi-
fische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Auf-
hebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77). 
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verhängten Sanktionen) über den ESAP sicherzustellen hat. Die Veröffentlichung 

von Registerdaten und rechtskräftig verhängten Sanktionen bezieht sich auf Ab-

schlussprüfer. Als Abschlussprüfer gelten Wirtschaftsprüfer bzw. Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaften, welche als Revisionsstellen gemäss Art. 191a Abs. 1 des Per-

sonen- und Gesellschaftsrechts Abschlussprüfungen durchgeführt haben. Diese 

Klarstellung befand sich in Abs. 2 in der Vernehmlassungsvorlage und wird nun in 

Abs. 1 aufgenommen. 

Art. 6 der Verordnung 2023/2869 führt den Art. 13a der Verordnung (EU) Nr. 

537/2014 ein, welcher direkt anwendbar ist. Aus diesem Grund werden Abs. 1 Bst. 

b, Abs. 3, Abs. 4 Bst. b Ziff. 4 und Abs. 5 der Vernehmlassungsvorlage gestrichen.  

In Abs. 2 (Abs. 4 VNB) werden die Anforderungen an das Format und die Metada-

ten im Hinblick auf die Informationen nach Abs. 1 festgelegt. 

Zu Kapitel II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Wirtschaftsprüfergesetzes der Umsetzung 

des Art. 4 der Richtlinie (EU) 2023/2864 und Durchführung des Art. 6 der Verord-

nung (EU) 2023/2869 dient. 

Zu Kapitel III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 



26 

5.5 Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts17 

Zu Art. 367s Sachüberschrift und Abs. 3a 

Diese Bestimmung dient der teilweisen Umsetzung des durch Art. 5 der Richtlinie 

(EU) 2023/2864 neu eingeführten Art. 14c Abs. 1 UAbs. 1 und Abs. 3 der Richtlinie 

2007/36/EG18 und legt fest, dass das Amt für Justiz als zuständige Sammelstelle 

gemäss Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 fungiert. Die dazugehörende 

Sachüberschrift wird entsprechend um den Wortlaut „und ESAP-Sammelstelle“ er-

weitert. 

Zu Art. 367t 

Abs. 1 dient der teilweisen Umsetzung des durch Art. 5 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 14c Abs. 1 UAbs. 1 der Richtlinie 2007/36/EG 

und sieht vor, dass institutionelle Anleger, Vermögensverwalter, Stimmrechtsbe-

rater und Gesellschaften die Informationen nach Art. 340a Abs. 3, Art. 367h Abs. 

1 bis 3, Art. 367i Abs. 1 bis 3, Art. 367l Abs. 1 bis 3, Art. 367n Abs. 3, Art. 367o, Art. 

367q sowie Art. 367r Abs. 3 und 7 gleichzeitig mit der Veröffentlichung dem Amt 

für Justiz zu übermitteln haben, damit diese im ESAP zugänglich gemacht werden 

können. 

Abs. 2 dient der Umsetzung des durch Art. 5 der Richtlinie (EU) 2023/2864 einge-

führten Art. 14c Abs. 1 UAbs. 2 der Richtlinie 2007/36/EG und legt die Anforde-

rungen fest, welche die zu übermittelnden Informationen erfüllen müssen. 

Abs. 3 dient der Umsetzung des durch Art. 5 der Richtlinie (EU) 2023/2864 einge-

führten Art. 14c Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2007/36/EG und regelt die Pflicht, sich 

eine Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen. 

 
17 Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926, LGBl. 1926 Nr. 4. 
18 Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über die Ausübung 

bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften (ABl. L 184 vom 14.7.2007, S. 17). 
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Zu Art. 932a § 136 Abs. 2 

An dieser Stelle wird ein bestehendes, redaktionelles Versehen behoben, welches 

inhaltlich nicht mit der ESAP-Thematik zusammenhängt. Im geltenden Gesetz wird 

in der Fussnote Nr. 1560 hierzu wie folgt ausgeführt: «Das Wort «gehören» passt 

nicht ins Satzgefüge und müsste richtigerweise entfallen.». Dem entsprechend 

wird der Begriff «gehören» an dieser Stelle gestrichen. 

Zur Überschrift vor Art. 1130b 

Vor Art. 1130b wird ein neuer Abschnitt G mit dem Titel «Zugänglichkeit von In-

formationen im zentralen europäischen Zugangsportal» eingefügt. 

Zu Art. 1130b 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 9 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 33a Abs. 1 der Richtlinie (EU) 2013/3419. 

Abs. 1 enthält die Verpflichtung für Unternehmen, die in den Ziff. 1 bis 7 festge-

legten Informationen gleichzeitig mit deren Veröffentlichung an das Amt für Justiz 

zu übermitteln, damit die Informationen in weiterer Folge im ESAP zugänglich ge-

macht werden können. 

Abs. 2 legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 1 für die 

Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben. 

Abs. 3 dient der Umsetzung des neu eingeführten Art. 33a Abs. 3 der Richtlinie 

2013/34/EG, wonach sich die Unternehmen zum Zwecke der eindeutigen Identifi-

kation eine Rechtsträgerkennung ausstellen lassen müssen. 

 
19 Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresab-

schluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 
19). 
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Wenn ein unter den Anwendungsbereich des Offenlegungsgesetzes fallendes Un-

ternehmen die Informationen nach Art. 1130b Abs. 1 einem amtlich bestellten 

System nach Art. 19a des Offenlegungsgesetzes übermittelt hat, um diese Infor-

mationen über den ESAP zugänglich zu machen, so muss das Unternehmen sie 

nicht auch noch an das Amt für Justiz melden. Abs. 4 trägt diesem Umstand Rech-

nung. Dies unter der Voraussetzung, dass die Informationen alle in Art. 1130b Abs. 

2 festgelegten Anforderungen an Metadaten erfüllen. Hiermit wird Art. 33a Abs. 

2 der Richtlinie (EU) 2013/34 umgesetzt. 

Zu Art. 1130c 

Das Amt für Justiz wird als Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859 benannt. Diese Änderung dient der Umsetzung des Art. 33a Abs. 4 der 

Richtlinie (EU) 2013/34. 

Zu Kapitel II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts der Um-

setzung des Art. 5 und 9 der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu Kapitel III. Inkrafttreten 

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen des Art. 9 der Richtlinie (EU) 2023/2864 ab 10. Januar 2028 

und jene des Art. 5 der Richtlinie (EU) 2023/2864 ab 10. Januar 2030 vorgesehen. 

In Liechtenstein sollen die Bestimmungen ab dem jeweils ersten Tag des darauf-

folgenden Monats zur Anwendung kommen, daher wird für Art. 367s Sachtitel und 

Abs. 3a sowie Art. 367t ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 und für Art. 1130b 

bis Art. 1130d ein Inkrafttreten per 1. Februar 2028 vorgesehen. 
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5.6 Abänderung des Gesetzes über bestimmte Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren20 

Zur Überschrift vor Art. 84b 

Vor Art. 84b wird ein neuer Abschnitt F mit dem Titel «Übermittlung von Informa-

tionen für die Zugänglichkeit im zentralen europäischen Zugangsportal» eingefügt. 

Zu Art. 84b 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 6 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Abschnitts 4, Art. 82a Abs. 1 und 2 der Richtlinie 

2009/65/EU21 (UCITS-Richtlinie). Nach Abs. 1 werden die Verwaltungsgesellschaf-

ten und die Investmentgesellschaften, wobei für letztere nach Art. 13 Abs. 2 UCI-

TSG als selbstverwaltete Investmentgesellschaften ebenso die Bestimmungen 

nach Kapitel III des Gesetzes zur Anwendung kommen, verpflichtet, Informationen 

der FMA, die als Sammelstelle gegenüber dem ESAP im Sinne des neu eingeführ-

ten Art. 128 Abs. 1a UCITSG fungiert, zu übermitteln.  

In Abs. 2 werden die Anforderungen an das Format und die Metadaten im Hinblick 

auf die zu übermittelnden Informationen nach Abs. 1 festgelegt.  

In Abs. 3 wird geregelt, dass die Verwaltungsgesellschaften und Investmentgesell-

schaften sich eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung 

(EU) 2023/2859 zum Zwecke der eindeutigen Identifikation ausstellen lassen müs-

sen. 

 
20 Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), 

LGBl. 2011 Nr. 295. 
21 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wert-
papieren (OGAW) (Neufassung) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 
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Zu Art. 128 Abs. 1a (Art. 128 Abs. 2 Bst. l VNB) 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 6 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 82a Abs. 3 UCITS-Richtlinie und legt fest, dass 

die FMA als zuständige Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859 fungiert. 

Zu Art. 138a (Art. 84b Abs. 4 VNB) 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 6 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 82a Abs. 4 und 5 UCITS-Richtlinie. Nach Abs. 1 

hat die FMA die Informationen zu den Zulassungen nach Art. 15 Abs. 1a und den 

verhängten Bussen nach Art. 145 im ESAP zugänglich zu machen.  

Die Informationen haben gemäss Abs. 2 in dem in Art. 82a Abs. 4 und 5 UCITS-

Richtlinie vorgegebenen Format bzw. mit den entsprechenden Metadaten zu er-

folgen.  

Zu Kapitel II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Gesetzes über bestimmte Organismen für 

gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (UCITSG) der Umsetzung des Art. 6 der 

Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu Kapitel III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2028 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2028 vorgesehen.  
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5.7 Abänderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes22 

Zu Art. 1 Abs. 3 und 4  

Der Wortlaut von Abs. 3 wird im Sinne der Einheitlichkeit an die Formulierung an-

gepasst, die auch in den anderen Finanzmarktgesetzen üblich ist.  

Der neu eingefügte Abs. 4 entspricht dem in anderen Finanzmarktgesetzen übli-

chen Wortlaut und hält fest, dass sich die jeweils gültige Fassung der EWR-Rechts-

vorschriften, auf die im Gesetz Bezug genommen wird, aus der Kundmachung der 

Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landes-

gesetzblatt ergibt. 

Zu Art. 10 Abs. 2 

Die Anpassung der Formulierung in Abs. 2 erfolgt unabhängig vom ESAP-Paket und 

dient der Vereinheitlichung der geschlechtsneutralen Regelung von Personenbe-

zeichnungen gemäss Regierungsbeschluss vom 13. Dezember 2022. 

Zu Art. 106a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 7 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 304b Abs. 1 und 2 der Richtlinie 2009/138/EG23.  

Abs. 1 enthält die Verpflichtung für Versicherungsunternehmen, den Bericht über 

die Solvabilität und Finanzlage (Art. 100 VersAG) und den Bericht über die Solva-

bilität und Finanzlage auf Gruppenebene (Art. 248 VersAG) gleichzeitig mit deren 

Veröffentlichung an die FMA zu übermitteln, damit diese Informationen in weite-

rer Folge im ESAP zugänglich gemacht werden können. 

 
22 Gesetz vom 12. Juni 2015 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsauf-

sichtsgesetz; VersAG), LGBl. 2015 Nr. 231. 
23 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend 

die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neu-
fassung) (ABl. 335 vom 17.12.2009, S. 1). 
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Abs. 2 legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 1 für die 

Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben. 

Abs. 3 verpflichtet Versicherungsunternehmen dazu, sich eine Rechtsträgerken-

nung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 ausstellen zu lassen. 

Zu Art. 177 Abs. 1a 

Die FMA wird als Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 

benannt. Diese Änderung dient der Umsetzung des Art. 304b Abs. 3 und 4 der 

Richtlinie 2009/138/EG.  

Zu Art. 193a 

Art. 193a Abs. 1 setzt Art. 304b Abs. 4 der Richtlinie 2009/138/EG um und regelt 

den Informationsaustausch zwischen der FMA und der Europäischen Aufsichtsbe-

hörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (EIOPA), 

wonach die FMA die EIOPA über die erteilten und entzogenen Bewilligungen un-

terrichtet. Diese Informationen sind von der FMA an die EIOPA zu übermitteln, die 

dann wiederum sicherzustellen hat, dass sie im ESAP zugänglich gemacht werden.  

Abs. 2 legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 1 für die 

Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben. 

Abs. 3 setzt Art. 304b Abs. 5 der Richtlinie 2009/138/EG um und regelt, wie die 

Informationen in den ESAP gelangen. 

Abs. 4 regelt, dass die FMA die Zugänglichkeit von Informationen nach Art. 155 

(Beschluss über die Nachlassstundung und die Konkurseröffnung) im ESAP sicher-

zustellen hat und legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 

3 für die Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben. 
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Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des VersAG der Umsetzung des Art. 7 der Richt-

linie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu III. Inkrafttreten 

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.8 Abänderung des Bankengesetzes24 

Zu Art. 147 Abs. 2a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 10 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 116a Abs. 3 der Richtlinie 2013/36/EU25 (CRD) 

und benennt die FMA als Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859. 

Zu Art. 170a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 10 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 116a UAbs. 1 und 2 CRD und regelt, wie die In-

formationen in den ESAP gelangen. 

 
24 Gesetz vom 5. Dezember 2024 über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Banken, Finanzholdinggesell-

schaften und gemischten Finanzholdinggesellschaften (Bankengesetz; BankG), LGBl. 2025 Nr. 85. 
25 Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur 

Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Än-
derung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 
176 vom 27.6.2013, S. 338). 
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Abs. 1 regelt, dass die FMA die Zugänglichkeit von Informationen nach Art. 103 

(Einstufung als G-SRI oder A-SRI) und Art. 248 Abs. 1 und 2 (Veröffentlichung von 

rechtskräftig verhängten Bussen) im ESAP sicherzustellen hat. 

Abs. 2 legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 1 für die 

Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben. 

Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Bankengesetzes der Umsetzung des Art. 10 

der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu III. Inkrafttreten 

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.9 Abänderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes26 

Zu Art. 3 Abs. 3 

Die Anpassung der Formulierung in Abs. 3 erfolgt unabhängig vom ESAP-Paket und 

dient der Vereinheitlichung der geschlechtsneutralen Regelung von Personenbe-

zeichnungen gemäss Regierungsbeschluss vom 13. Dezember 2022. 

 
26 Gesetz vom 4. November 2016 über die Sanierung und Abwicklung von Banken und Wertpapierfirmen 

(Sanierungs- und Abwicklungsgesetz; SAG), LGBl. 2016 Nr. 493. 
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Zu Art. 4 Abs. 1a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 11 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 128a Abs. 3 und 5 der Richtlinie 2014/59/EU27 

und legt fest, dass für die Zwecke des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes grund-

sätzlich die Abwicklungsbehörde als zuständige Sammelstelle gemäss Art. 2 Ziff. 2 

der Verordnung (EU) 2023/2859 fungiert. Der Vorbehalt der «Zuständigkeit der 

FMA als Sammelstelle nach Art. 129a Abs. 5» ist insofern notwendig, als Art. 128a 

Abs. 4 der Richtlinie 2014/59/EU in Bezug auf gewisse Informationen anstelle der 

Abwicklungsbehörde die zuständige Behörde, sprich die FMA, als Sammelstelle 

vorsieht. Dem wird im Gesetz an entsprechender Stelle Rechnung getragen (siehe 

die Erläuterungen zu Art. 129a Abs. 5). 

Zur Überschrift vor Art. 129a 

Vor Art. 129a wird ein neues Kapitel VIIbis mit dem Titel «Zugänglichkeit von Infor-

mationen im zentralen europäischen Zugangsportal» eingefügt. 

Zu Art. 129a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 11 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 128a Abs. 1, 2 und 5 der Richtlinie 2014/59/EU. 

Nach Abs. 1 müssen die betreffenden Unternehmen die Informationen gemäss 

Art. 32 und 61 Abs. 5 gleichzeitig mit deren Veröffentlichung an die Abwicklungs-

behörde als Sammelstelle übermitteln, damit diese Informationen im ESAP zu-

gänglich gemacht werden können. 

 
27 Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines 

Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190). 
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In Abs. 2 werden die Anforderungen an das Format und die Metadaten im Hinblick 

auf die Informationen nach Abs. 1 festgelegt. 

Abs. 3 dient der Umsetzung des neu eingeführten Art. 128a Abs. 2 der Richtlinie 

2014/59/EU, wonach sich die Unternehmen zum Zweck der eindeutigen Identifi-

kation eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 

2023/2859 ausstellen lassen müssen. 

Nach Abs. 4 muss die Abwicklungsbehörde sicherstellen, dass Informationen nach 

Art. 36a Abs. 8, Art. 43 Abs. 1 und Art. 102 Abs. 4 im ESAP nach der Verordnung 

(EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden. Im Gegensatz zu den in Abs. 1 er-

wähnten Informationen, welche für deren Zugänglichmachung im ESAP von den 

Unternehmen der Abwicklungsbehörde zu übermitteln sind, handelt es sich im 

vorliegenden Absatz um Informationen, welche der Verfügungssphäre der Ab-

wicklungsbehörde zuzuordnen sind, weil sie von dieser angeordnet oder verfügt 

und veröffentlicht wurden. 

Abs. 5 dient der Umsetzung des durch Art. 11 der Richtlinie (EU) 2023/2864 neu 

eingeführten Art. 128a Abs. 4 der Richtlinie 2014/59/EU, wonach für die Zugäng-

lichmachung bestimmter Informationen die FMA als Sammelstelle fungiert. Nach 

Abs. 5 ist die FMA verpflichtet, entsprechend sicherzustellen, dass Informationen 

nach Art. 35 Abs. 2 und Art. 134 Abs. 1 im ESAP nach der Verordnung (EU) 

2023/2859 zugänglich gemacht werden. Es handelt sich dabei um Informationen, 

welche der Verfügungssphäre der FMA zuzuordnen sind und von dieser veröffent-

licht werden. 

In Abs. 6 werden die Anforderungen an das Format und die Metadaten im Hin-

blick auf die Informationen nach Abs. 4 und 5 festgelegt; diese unterscheiden sich 

minimal von jenen nach Abs. 2. 
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Zu Kapitel II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes der 

Umsetzung des Art. 11 der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu Kapitel III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.10 Abänderung des Wertpapierdienstleistungsgesetzes28 

Im Vernehmlassungsbericht war noch die Aufnahme eines Art. 22a vorgesehen, 

der die Informationsplichten nach Art. 27 Abs. 3 MiFID II bzw. Art. 20 Abs. 5 WPDG 

umfasste. Die zugrundeliegende Bestimmung der MiFID II wurde allerdings durch 

die Richtlinie (EU) 2024/79029 («MiFID/MiFIR-Review») umfassend inhaltlich ge-

ändert und enthält keine Informationen mehr, die in den ESAP aufgenommen wer-

den müssten, weswegen diese Bestimmung nicht mehr vorgesehen werden muss. 

Zu Art. 33 Abs. 1a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 12 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 87a Abs. 3 UAbs. 1 und Abs. 5 der Richtlinie 

 
28 Gesetz vom 5. Dezember 2024 über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen und die Ausübung von 

Anlagetätigkeiten (Wertpapierdienstleistungsgesetz; WPDG), LGBl. 2025 Nr. 105. 
29 Richtlinie (EU) 2024/790 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Februar 2024 zur Änderung 

der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente (ABl. L, 2024/790, 8.3.2024). 
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2014/65/EU30 (MiFID II). Die FMA wird als Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 benannt. 

Zu Art. 33a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 12 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 87a Abs. 3 UAbs. 2, Abs. 4 und 6 MiFID II und 

regelt, wie die Informationen in den ESAP gelangen. 

Abs. 1 regelt, dass die FMA die Zugänglichkeit von Informationen über vertraglich 

gebundene Vermittler nach Art. 33 Abs. 5 sowie von Informationen nach Art. 51 

Abs. 1 und 2 (Veröffentlichung von rechtskräftig verhängten Bussen und Verwal-

tungsmassnahmen) im ESAP sicherzustellen hat. 

Abs. 2 legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 1 für die 

Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben. 

Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Wertpapierdienstleistungsgesetzes der Um-

setzung des Art. 12 der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu III. Inkrafttreten 

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

 
30 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Fi-

nanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (Neufassung) (ABl. L 173 
vom 12.6.2014, S. 349). 
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5.11 Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetzes31 

Zu Art. 28b (Art. 43 Abs. 1 bis 3 VNB)  

Im Vergleich zum Vernehmlassungsbericht wurden die Informationsübermitt-

lungspflichten der Vermögensverwaltungsgesellschaften im Zusammenhang mit 

der Zugänglichmachung von Informationen im ESAP (Art. 43 Abs. 1 bis 3 VNB) in 

Abschnitt III Unterabschnitt C Rechnungslegung und Berichterstattung überführt. 

Art. 28b dient der Umsetzung des durch Art. 12 der Richtlinie (EU) 2023/2864 neu 

eingeführten Art. 87a Abs. 1 und 2 MiFID II und des durch Art. 15 neu eingeführten 

Art. 44a Abs. 1 und 2 IFD. 

In Abs. 1 wird Art. 28b Abs. 1 UAbs. 1 IFD umgesetzt. Nach Art. 44a Abs. 1 UAbs. 1 

IFD haben Vermögensverwaltungsgesellschaften oder Mutterunternehmen Infor-

mationen über besondere Publizitätspflichten gleichzeitig mit der Veröffentli-

chung an die zuständige Sammelstelle zu übermitteln, damit sie im ESAP zugäng-

lich gemacht werden können.  

Abs. 2, der Art. 28b Abs. 1 UAbs. 2 IFD umgesetzt, legt die Anforderungen fest, die 

die von den Vermögensverwaltungsgesellschaften oder Mutterunternehmen zu 

übermittelnden Informationen erfüllen müssen. 

Abs. 3 setzt die Vorgabe 28b Abs. 2 IFD um, nach der sich Vermögensverwaltungs-

gesellschaften oder Mutterunternehmen eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 

Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 ausstellen lassen müssen. 

Zu Art. 41 Abs. 1a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 12 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 87a Abs. 3 UAbs. 1und 5 MiFID II und des durch 

 
31 Gesetz vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung (Vermögensverwaltungsgesetz; VVG), 

LGBl. 2005 Nr. 278. 
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Art. 15 neu eingeführten Art. 44a Abs. 3 der Richtlinie (EU) 2019/203432 (IFD). 

Diese Vorschriften verpflichten die nationalen Aufsichtsbehörden, eine Sammel-

stelle zu benennen, damit bestimmte Informationen im ESAP zugänglich gemacht 

werden können. Nach Abs. 1a wird die FMA grundsätzlich als Sammelstelle im 

Sinne von Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 benannt. Da die ESMA als 

Sammelstelle für bestimmte Informationen nach der MiFID II dient, ist ein Vorbe-

halt aufzunehmen.  

Zu Art. 43 

Art. 43 dient der Umsetzung des durch Art. 12 der Richtlinie (EU) 2023/2864 neu 

eingeführten Art. 87a Abs. 4 und 6 MiFID II und des durch Art. 15 neu eingeführten 

Art. 44a Abs. 4 IFD. Im Vergleich zum Vernehmlassungsbericht wurden die Infor-

mationsübermittlungspflichten der Vermögensverwaltungsgesellschaften (Abs. 1 

bis 3 VNB) in den Abschnitt III Unterabschnitt C Rechnungslegung und Berichter-

stattung überführt.  

Abs. 1 (Abs. 4 VNB) setzt Art. 87a Abs. 4 UAbs. 1 und Abs. 6 UAbs. 1 MiFID II sowie 

Art. 44a Abs. 4 UAbs. 1 IFD um. Die FMA hat als Sammelstelle sicherzustellen, dass 

die Informationen zu Bussen und Verwaltungsmassnahmen nach Art. 64a Abs. 1 

und 2 und – da die FMA das öffentliche Register nach Art. 23 Abs. 5 führt – auch 

die Informationen zu vertraglich gebundenen Vermittlern im ESAP zugänglich ge-

macht werden. 

In Abs. 2 (Abs. 5 VNB) wird in Umsetzung des Art. 87a Abs. 4 UAbs. 2 sowie Abs. 6 

UAbs. 2 MiFD II sowie Art. 44a Abs. 4 UAbs. 2 IFD verankert, welche Anforderun-

gen die zugänglich zu machenden Informationen erfüllen müssen. 

 
32 Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die 

Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 
2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64). 
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Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetzes der Umset-

zung der Art. 12 und 15 der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.12 Abänderung des Wertpapierfirmengesetzes33 

Zu Art. 44a (Art. 68a Abs. 1 bis 3 VNB) 

Art. 44a dient der Umsetzung des durch Art. 15 der Richtlinie (EU) 2023/2864 neu 

eingeführten Art. 44a Abs. 1 und 2 IFD. Im Vergleich zum Vernehmlassungsbericht 

wurden die Informationsübermittlungspflichten der Wertpapierfirmen im Zusam-

menhang mit der Zugänglichmachung von Informationen im ESAP (Art. 68a Abs. 1 

bis 3 VNB) in Abschnitt III Unterabschnitt C Rechnungslegung und Berichterstat-

tung überführt. 

Abs. 1 setzt Art. 44a Abs. 1 UAbs. 1 IFD um. Nach dieser Bestimmung haben Wert-

papierfirmen oder Mutterunternehmen Informationen über besondere Publizi-

tätspflichten gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die zuständige Sammelstelle 

zu übermitteln, damit sie im ESAP zugänglich gemacht werden können. 

 
33 Gesetz vom 5. Dezember 2024 über die Tätigkeit und Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen (Wertpapier-

firmengesetz; WPFG), LGBl. 2025 Nr. 72. 
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Abs. 2, der Art. 44a Abs. 1 UAbs. 2 IFD umsetzt, gibt die Anforderungen vor, die 

die von den Wertpapierfirmen oder Mutterunternehmen zu übermittelnden In-

formationen erfüllen müssen.  

Abs. 3 implementiert die Vorgabe nach Art. 44a Abs. 2 IFD, nach der sich Wertpa-

pierfirmen und Mutterunternehmen eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 

Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 ausstellen lassen müssen. 

Zu Art. 58 Abs. 1a 

Abs. 1a dient der Umsetzung des durch Art. 15 der Richtlinie (EU) 2023/2864 neu 

eingeführten Art. 44a Abs. 3 IFD. Die FMA wird als Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 

der Verordnung (EU) 2023/2859 benannt. 

Zu Art. 68a 

Art. 68a dient der Umsetzung des durch Art. 15 der Richtlinie (EU) 2023/2864 neu 

eingeführten Art. 44a Abs. 4 IFD. Im Vergleich zum Vernehmlassungsbericht wur-

den die Informationsübermittlungspflichten der Wertpapierfirmen im Zusammen-

hang mit der Zugänglichmachung von Informationen im ESAP (Abs. 1 bis 3 VNB) in 

Abschnitt III Unterabschnitt C Rechnungslegung und Berichterstattung überführt. 

Abs. 1 (Abs. 4 VNB) setzt Art. 44 Abs. 4 UAbs. 1 IFD um. Danach hat die FMA si-

cherzustellen, dass die Informationen nach Art. 97 Abs. 1 und 2 zu veröffentlichten 

Bussen und Verwaltungsmassnahmen im ESAP zugänglich gemacht werden.  

Abs. 2 (Abs. 5 VNB), der Art. 44 Abs. 4 UAbs. 2 IFD umsetzt, schreibt die Anforde-

rungen fest, die Informationen nach Abs. 1 erfüllen müssen.  

Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Wertpapierfirmengesetzes der Umsetzung 

des Art. 15 der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 
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Zu III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.13 Abänderung des Handelsplatz- und Börsegesetzes34 

Zu Art. 6 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 

Der bisherige Art. 6 wird zu Abs. 1. In Abs. 1 wird der Wortlaut im Einleitungssatz 

grammatikalisch korrigiert. In Abs. 2 wird der in der nationalen Umsetzung bislang 

unberücksichtigt gebliebene Art. 18 Abs. 10 Satz 3 MiFID II umgesetzt, nach dem 

jede Zulassung eines Betreibers eines MTF oder OTF der ESMA mitzuteilen ist. Die 

ESMA erstellt auf der Grundlage dieser Information ein Verzeichnis aller MTF und 

OTF im EWR. Diese Informationen werden künftig nach Art. 87a Abs. 5 MiFID II von 

der ESMA im ESAP zugänglich gemacht.  

Zu Art. 42a (Art. 49a Abs. 1 bis 3 VNB) 

Art. 42a (Art. 49a VNB) dient der Umsetzung des durch Art. 12 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 87a Abs. 1 und 2 MiFID II. 

In Abs. 1 wird Art. 87a Abs. 1 UAbs. 1 MiFID II umgesetzt. Börseunternehmen bzw. 

Emittenten haben bestimmte Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung 

an die zuständige Sammelstelle zu übermitteln, damit sie im ESAP zugänglich ge-

macht werden können. Im Vergleich zum Vernehmlassungsbericht wurden die In-

formationsübermittlungspflichten der Börseunternehmen bzw. Emittenten im Zu-

sammenhang mit der Zugänglichmachung von Informationen im ESAP (Art. 49a 

 
34 Gesetz vom 5. Dezember 2024 über den Betrieb und die Beaufsichtigung von Handelsplätzen und Börsen 

(Handelsplatz- und Börsegesetz; HPBG), LGBl. 2025 Nr. 71. 



44 

Abs. 1 bis 3 VNB) in Abschnitt IV Unterabschnitt H Rechnungslegung, Berichter-

stattung und externe Überprüfung überführt. 

Abs. 2, der Art. 87a Abs. 1 UAbs. 2 MiFID II umsetzt, setzt die Anforderungen fest, 

die die von den Börseunternehmen bzw. Emittenten zu übermittelnden Informa-

tionen erfüllen müssen. 

Abs. 3 setzt die Vorgabe nach Art. 87a Abs. 2 MiFID II um, nach der sich Börseun-

ternehmen bzw. Emittenten eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b 

der Verordnung (EU) 2023/2859 ausstellen lassen müssen. 

Zu Art. 49 Abs. 1a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 12 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 87a Abs. 3 und 5 MiFID II. Die FMA wird grund-

sätzlich als Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 be-

nannt. Da die ESMA als Sammelstelle für bestimmte Informationen nach der MiFID 

II dient, ist ein Vorbehalt aufzunehmen. 

Zu Art. 49a 

Art. 49a dient der Umsetzung des durch Art. 12 der Richtlinie (EU) 2023/2864 neu 

eingeführten Art. 87a Abs. 4 MiFID II. Im Vergleich zum Vernehmlassungsbericht 

wurden die Informationsübermittlungspflichten der Börseunternehmen bzw. 

Emittenten im Zusammenhang mit der Zugänglichmachung von Informationen im 

ESAP (Abs. 1 bis 3 VNB) in Abschnitt IV Unterabschnitt H Rechnungslegung, Be-

richterstattung und externe Überprüfung überführt. 

Abs. 1 (Abs. 4 VNB) implementiert Art. 87a Abs. 4 UAbs. 1 MiFID II. Danach hat die 

FMA sicherzustellen, dass die Informationen nach Art. 11 Abs. 2 und 3 und Art. 35 

Abs. 2 bis 4 zur Aussetzung des Handels sowie nach Art. 60 Abs. 1 und 2 zu veröf-

fentlichten Bussen und Verwaltungsmassnahmen im ESAP zugänglich gemacht 

werden. 
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In Abs. 2 (Abs. 5 VNB) werden die Anforderungen nach Art. 87a Abs. 4 UAbs. 2 

MiFID II festgeschrieben, die die Informationen nach Abs. 1 erfüllen müssen. 

Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Handelsplatz- und Börsegesetzes der Umset-

zung des Art. 12 der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.14 Abänderung des Versicherungsvertriebsgesetzes35  

Zu Art. 1 Abs. 3 

Der neu eingefügte Abs. 3 entspricht dem in anderen Finanzmarktgesetzen übli-

chen Wortlaut und hält fest, dass sich die jeweils gültige Fassung der EWR-Rechts-

vorschriften, auf die im Gesetz Bezug genommen wird, aus der Kundmachung der 

Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landes-

gesetzblatt ergibt. 

Zu Art. 4 Abs. 3 

Die Anpassung der Formulierung in Abs. 3 erfolgt unabhängig vom ESAP-Paket und 

dient der Vereinheitlichung der geschlechtsneutralen Regelung von Personenbe-

zeichnungen gemäss Regierungsbeschluss vom 13. Dezember 2022. 

 
35 Versicherungsvertriebsgesetz (VersVertG) vom 5. Dezember 2017, LGBl. 2018 Nr. 9. 
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Zu Art. 64 Abs. 1a  

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 13 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingefügten Art. 40a UAbs. 1 der Richtlinie (EU) 2016/9736 (IDD) 

und benennt die FMA als Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859.  

Zu Art.66a (Art. 81a VNB) 

Art. 66a wird neu aufgenommen und setzt Art. 40a UAbs. 1 und 2 IDD um und 

regelt, wie die Informationen in den ESAP gelangen.  

Abs. 1 regelt, dass die FMA die Zugänglichkeit von Informationen nach Art. 85 (Ver-

öffentlichung von rechtskräftig verhängten Strafen) im ESAP sicherzustellen hat.  

Abs. 2 legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 1 für die 

Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben.  

Zu II. Umsetzung EWR-Rechtsvorschriften  

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Versicherungsvertriebsgesetzes der Umset-

zung des Art. 13 der Richtline 2023/2864 dient. 

Zu III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

 
36 Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versiche-

rungsvertrieb (Neufassung) (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19). 
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5.15 Abänderung des Pensionsfondsgesetz37 

Zu Art. 1 Abs. 3 

Der neu eingefügte Abs. 3 entspricht dem in anderen Finanzmarktgesetzen übli-

chen Wortlaut und hält fest, dass sich die jeweils gültige Fassung der EWR-Rechts-

vorschriften, auf die im Gesetz Bezug genommen wird, aus der Kundmachung der 

Beschlüsse des Gemeinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landes-

gesetzblatt ergibt. 

Zu Art. 5 Abs. 2 

Die Anpassung der Formulierung in Abs. 2 erfolgt unabhängig vom ESAP-Paket und 

dient der Vereinheitlichung der geschlechtsneutralen Regelung von Personenbe-

zeichnungen gemäss Regierungsbeschluss vom 13. Dezember 2022. 

Zu Art. 63a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 14 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 63a der Richtlinie (EU) 2016/234138 (EBAV II). 

Abs. 1 dient der Umsetzung des Art. 63a Abs. 1 UAbs. 1 der Richtlinie 2016/2341 

und enthält die Verpflichtung für Einrichtungen, die Erklärung über die Grundsätze 

der Anlagepolitik (Art. 29 PFG), die Informationen zu ihrer Vergütungspolitik (Art. 

35 PFG) und den Jahresabschluss und Lageberichte (Art. 44) gleichzeitig mit deren 

Veröffentlichung an die FMA zu übermitteln, damit diese Informationen in weite-

rer Folge im ESAP zugänglich gemacht werden können. 

 
37 Gesetz vom 9. November 2018 betreffend die Aufsicht über Einrichtungen der betrieblichen Altersversor-

gung (Pensionsfondsgesetz; PFG), LGBl. 2018 Nr. 464. 
38 Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die 

Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (Neufas-
sung) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37). 
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Abs. 2 dient der Umsetzung des Art. 63a Abs. 1 UAbs. 2 der Richtlinie 2016/2341 

und legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 1 für die 

Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben. 

Abs. 3 dient der Umsetzung des Art. 63a Abs. 2 der Richtlinie 2016/2341 und ver-

pflichtet Versicherungsunternehmen dazu, sich eine Rechtsträgerkennung nach 

Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 ausstellen zu lassen. 

Zu Art. 91 Abs. 1a 

Die FMA wird als Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 

benannt. Diese Änderung dient der Umsetzung des Art. 63a Abs. 3 und 4 der Richt-

linie (EU) 2016/2341.  

Zu Art. 96a  

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 14 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 63a Abs. 4 der Richtlinie (EU) 2016/2341 (EBAV 

II). 

Abs. 1 dient der Umsetzung des Art. 63a Abs. 4 UAbs. 1 der Richtlinie 2016/2341 

und regelt, dass die FMA die Zugänglichkeit von Informationen nach Art. 96 

(rechtskräftige Verwaltungssanktionen und sonstige Massnahmen) im ESAP si-

cherzustellen hat.  

Abs. 2 dient der Umsetzung des Art. 63a Abs. 4 UAbs. 2 der Richtlinie 2016/2341 

und legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 1 für die 

Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben. 

Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des PFG der Umsetzung des Art. 14 der Richtlinie 

(EU) 2023/2864 dient. 
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Zu III. Inkrafttreten 

Dieses Kapital dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.16 Abänderung des Gesetzes über Europäische gedeckte Schuldverschrei-

bungen39 

Zu Art. 3 Abs. 4 

Die Anpassung der Formulierung in Abs. 4 erfolgt unabhängig vom ESAP-Paket und 

dient der Vereinheitlichung der geschlechtsneutralen Regelung von Personenbe-

zeichnungen gemäss Regierungsbeschluss vom 13. Dezember 2022. 

Zu Art. 21a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 16 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 26a Abs. 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2019/216240 

(CBD). 

Abs. 1 enthält die Verpflichtung für Banken, die gedeckte Schuldverschreibungen 

emittieren, die Informationen nach Art. 21 (Anlegerinformationen) gleichzeitig mit 

deren Veröffentlichung auch der FMA zu übermitteln, damit diese Informationen 

in weiterer Folge im ESAP zugänglich gemacht werden können. 

Abs. 2 legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 1 für die 

Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben. 

 
39 Gesetz vom 2. März 2023 über Europäische gedeckte Schuldverschreibungen (EuGSVG), LGBl. 2023 Nr. 142. 
40 Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die 

Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibun-
gen und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 29). 
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Abs. 3 verpflichtet Banken, die gedeckte Schuldverschreibungen emittieren, dazu, 

sich eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 

2023/2859 ausstellen zu lassen. 

Zu Art. 30 Abs. 1a 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 16 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 26a Abs. 3 und 4 CBD. Die FMA wird als Sammel-

stelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 benannt. 

Zu Art. 36 

Diese Bestimmung dient der Umsetzung des durch Art. 16 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 neu eingeführten Art. 26a Abs. 4 CBD und regelt, wie die Informationen 

in den ESAP gelangen. 

Abs. 1 regelt, dass die FMA die Zugänglichkeit von Informationen nach Art. 35 Abs. 

1 Bst. b bis d (Listen der Banken mit einer Bewilligung für Emission gedeckter 

Schuldverschreibungen und Listen gedeckter Schuldverschreibungen) und Art. 42 

(Veröffentlichung von rechtskräftig verhängten Bussen und Verwaltungsmassnah-

men) im ESAP sicherzustellen hat. 

Abs. 2 legt die Anforderungen fest, welche die Informationen nach Abs. 1 für die 

Aufnahme in den ESAP zu erfüllen haben.  

Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des Gesetzes über Europäische gedeckte Schuld-

verschreibungen der Umsetzung des Art. 16 der Richtlinie (EU) 2023/2864 dient. 

Zu III. Inkrafttreten 

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 
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Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.17 Abänderung des PRIIP-Durchführungsgesetzes41  

Art. 1 Abs. 2 

Der Wortlaut von Abs. 2 wird im Sinne der Einheitlichkeit an die Formulierung an-

gepasst, die auch in den anderen Finanzmarktgesetzen üblich ist. 

Zu Art. 4 Abs. 1a 

In Abs. 1a wird Art. 9 der Verordnung (EU) 2023/2869 durchgeführt. Nach Art. 29a 

Abs. 1 UAbs. 1 haben PRIIP-Hersteller das Basisinformationsblatt gleichzeitig mit 

dessen Veröffentlichung an die zuständige Sammelstelle zu übermitteln, um es im 

zentralen europäischen Zugangsportal zugänglich zu machen. Für die Zugänglich-

machung ist nach Art. 29a Abs. 3 der Verordnung (EU) 1286/201442 (PRIIP) natio-

nal eine Sammelstelle zu benennen. Art. 4 Abs. 1a dient demnach der Benennung 

der FMA als Sammelstelle für die Zugänglichmachung der Informationen nach Art. 

29a Abs. 1 der Verordnung (EU) 1286/2014. 

Zu Kapitel II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des PRIIP-DG der Durchführung von Art. 9 der 

Verordnung (EU) 2023/2869 dient. 

 
41 Gesetz vom 4. November 2016 zur Durchführung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 über Basisinformati-

onsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP-Durch-
führungsgesetz; PRIIP-DG), LGBl. 2016 Nr. 513. 

42 Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über 
Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte 
(PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1). 
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Zu Kapitel III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2028 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2028 vorgesehen. 

5.18 Abänderung des EWR-PEPP-Durchführungsgesetz43 

Zu Art. 6 Abs. 1a 

In Abs. 1a wird Art. 15 der Verordnung (EU) 2023/2869 durchgeführt. Nach Art. 

70a Abs. 1 UAbs. 1 haben PEPP-Anbieter das PEPP-Basisinformationsblatt gleich-

zeitig mit dessen Veröffentlichung an die zuständige Sammelstelle zu übermitteln, 

um es im zentralen europäischen Zugangsportal zugänglich zu machen. Für die Zu-

gänglichmachung ist nach Art. 70a Abs. 3 der Verordnung (EU) 2019/123844 nati-

onal eine Sammelstelle zu benennen. Art. 6 Abs. 1a dient demnach der Benennung 

der FMA als Sammelstelle für die Zugänglichmachung der Informationen nach Art. 

70a Abs. 1 UAbs. 1 der Verordnung (EU) 2019/1238. 

Zu Kapitel II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des EWR-PEPP-DG der Durchführung von Art. 15 

der Verordnung (EU) 2023/2869 dient. 

Zu Kapitel III. Inkrafttreten  

Dieses Kapital dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2028 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

 
43 Gesetz vom 10. November 2023 zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/1238 über ein Paneuropäi-

sches Privates Pensionsprodukt (PEPP) (EWR-PEPP-Durchführungsgesetz; EWR-PEPP-DG), LGBl. 2024 Nr. 
15. 

44 Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über ein Pan-
europäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 1). 
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Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2028 vorgesehen. 

5.19 Abänderung des EWR-Finanzdienstleistungs-Nachhaltigkeits-Durchfüh-

rungsgesetzes45 

Zu Art. 1 Abs. 3  

Der Wortlaut von Abs. 3 wird im Sinne der Einheitlichkeit an die Formulierung an-

gepasst, die auch in den anderen Finanzmarktgesetzen üblich ist.  

Zu Art. 3 Abs. 2  

Die Anpassung der Formulierung in Abs. 2 erfolgt unabhängig vom ESAP-Paket und 

dient der Vereinheitlichung der geschlechtsneutralen Regelung von Personenbe-

zeichnungen gemäss Regierungsbeschluss vom 13. Dezember 2022.  

Zu Art. 5 Abs. 1a (Art. 4 VNB) 

Diese Bestimmung dient der Durchführung des durch Art. 17 der Verordnung (EU) 

2023/2869 neu eingeführten Art 18a der Verordnung (EU) 2019/208846 und legt 

fest, dass die FMA als zuständige Sammelstelle gemäss Art. 2 Ziff. 2 der Verord-

nung (EU) 2023/2859 fungiert.  

Im Übrigen gilt Art. 17 der Verordnung (EU) 2023/2869 im Hinblick auf die zu über-

mittelnden Informationen, das Datenformat sowie die Metadaten und die Rechts-

trägerkennung der Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater unmittelbar. 

Ebenso sind allfällige technische Standards, die von der EU-Kommission auf Basis 

 
45 Gesetz vom 11. März 2022 zur Durchführung der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezo-

gene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor und der Verordnung (EU) 2020/852 über die 
Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (EWR-Finanzdienstleistungs-Nach-
haltigkeits-Durchführungsgesetz; EWR-FNDG), LGBl. 2022 Nr. 120. 

46 Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, 
S. 1). 
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von Art. 18a Abs. 4 der Verordnung (EU) 2019/2088 erlassen werden bzw. Leitli-

nien der Europäischen Aufsichtsbehörden nach Art. 18a Abs. 5 leg. cit. zu beach-

ten. 

Zu Kapitel II.  

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des EWR-FNDG der Durchführung des Art. 17 der 

Verordnung (EU) 2023/2869 dient. 

Zu Kapitel III. 

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2028 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2028 vorgesehen. 

5.20 Abänderung des EWR-MiCA-Durchführungsgesetzes47 

Zu Art. 21 Abs. 1a (Art. 20 Abs. 2 VNB) 

Abs. 1a dient der Durchführung des durch Art. 18 der Verordnung (EU) 2023/2869 

neu eingeführten Art. 110a in der Verordnung (EU) 2023/111448 (MiCA). Nach Art. 

110a Abs. 1 UAbs. 1 haben Emittenten, Anbieter bzw. die Zulassung zum Handel 

beantragende Personen ab 10. Januar 2030 bestimmte Informationen gleichzeitig 

mit der Veröffentlichung an die zuständige Sammelstelle zu übermitteln, damit sie 

im ESAP zugänglich gemacht werden können. Für die Zugänglichmachung der in 

Art. 88 MiCA genannten Informationen ist nach Art. 110a Abs. 3 MiCA national 

eine Sammelstelle zu benennen. In Art. 21 wird ein Abs. 1a eingefügt, der der 

 
47 Gesetz vom 5. Dezember 2024 zur Durchführung der Verordnung (EU) 2023/1114 über Märkte für Krypto-

werte (EWR-MiCA-Durchführungsgesetz, EWR-MiCA-DG), LGBL 2025 Nr. 112. 
48 Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte 

für Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie 
der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40). 
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Benennung der FMA als Sammelstelle für die Zugänglichmachung der Informatio-

nen nach Art. 110a Abs. 1 MiCA dient. 

Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des EWR-MiCA-Durchführungsgesetzes der 

Durchführung des Art. 18 der Verordnung (EU) 2023/2869 dient. 

Zu III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

5.21 Abänderung des EWR-Wertpapierprospekt-Durchführungsgesetzes49 

Zu Art. 9 Abs. 1a 

In Abs. 1a wird Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/2869 durchgeführt, der Art. 15a 

in die Verordnung (EU) 2023/263150 (EuGB) einfügt. Nach Art. 15a Abs. 1 hat der 

Emittent bestimmte Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die zu-

ständige Sammelstelle zu übermitteln, damit sie im ESAP zugänglich gemacht wer-

den können. Während das Informationsblatt, die Voremissionsprüfung im Zusam-

menhang mit dem Informationsblatt, die jährlichen Allokationsberichte, die Nach-

emissionsprüfung im Zusammenhang mit einem oder mehreren jährlichen Alloka-

tionsberichten, der Wirkungsbericht und die Überprüfung des Wirkungsberichts 

 
49 Gesetz vom 10. Mai 2019 zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1129 über den Prospekt, der beim 

öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 
zu veröffentlichen ist (EWR-Wertpapierprospekt-Durchführungsgesetz; EWR-WPPDG), LGBl. 2019 Nr. 159. 

50 Verordnung (EU) 2023/2631 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. November 2023 über 
europäische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten 
Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihen (ABl. L 2023/2631, 30.11.2023). 
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nach Art. 15 EuGB von der ESMA zugänglich gemacht werden, muss für die Zu-

gänglichmachung der in Art. 20 und in Art. 21 EuGB genannten Offenlegungen vor 

der Emission und nach der Emission nach Art. 15a Abs. 1 UAbs. 1 Bst. b EuGB na-

tional eine Sammelstelle benannt werden (Art. 15a Abs. 4 leg. cit.). Art. 9 Abs. 1a 

dient der Benennung der FMA als Sammelstelle für die Zugänglichmachung der 

Informationen nach Art. 15a Abs. 1 UAbs. 1 Bst. b EuGB.  

Zu II. Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Im Einklang mit der legistischen Praxis wird in Kapitel II. darauf hingewiesen, dass 

die gegenständliche Abänderung des EWR-Wertpapierprospekt-Durchführungs-

gesetzes der Durchführung des Art. 19 der Verordnung (EU) 2023/2869 dient. 

Zu III. Inkrafttreten  

Dieses Kapitel dient der Regelung des Inkrafttretens. In der EU ist die Anwendbar-

keit der Bestimmungen ab 10. Januar 2030 vorgesehen. In Liechtenstein sollen die 

Bestimmungen ab dem ersten Tag des darauffolgenden Monats zur Anwendung 

kommen, daher wird ein Inkrafttreten per 1. Februar 2030 vorgesehen. 

6. VERFASSUNGSMÄSSIGKEIT / RECHTLICHES 

Der Vorlage stehen keine verfassungsrechtlichen Bestimmungen entgegen. 

7. AUSWIRKUNGEN AUF VERWALTUNGSTÄTIGKEIT UND RESSOURCENEIN-

SATZ 

7.1 Neue und veränderte Kernaufgaben 

Die Vorlage führt zu keiner Erweiterung der bestehenden Kernaufgaben der be-

troffenen Behörden (FMA und Amt für Justiz). 
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7.2 Personelle, finanzielle, organisatorische und räumliche Auswirkungen 

Die Vorlage führt zu keinen personellen, finanziellen, organisatorischen und räum-

lichen Auswirkungen. Zur Übermittlung der Informationen an den ESAP ist bei den 

Sammelstellen eine standardisierte Schnittstelle einzurichten. Dies ist mit einem 

gewissen Initialaufwand verbunden, welcher jedoch mit dem bestehenden Perso-

nal und den regulären Budgetmitteln abgedeckt werden kann.  

7.3 Betroffene UNO-Nachhaltigkeitsziele und Auswirkungen auf deren Um-

setzung 

Die Vorlage wirkt sich auf die UNO-Nachhaltigkeitsziele51 (SDGs) 8 (Menschenwür-

dige Arbeit und Wirtschaftswachstum) und 10 (Ungleichheit in und zwischen Län-

dern verringern) aus. 

Gemäss dem Unterziel 8.3 sollen entwicklungsorientierte Politiken das Unterneh-

mertum und die Innovation unterstützen und das Wachstum von Kleinst-, Klein- 

und Mittelunternehmen u.a. durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begüns-

tigen. Gemäss dem Unterziel 10.5 soll die Regulierung und Überwachung der glo-

balen Finanzmärkte und ‐institutionen verbessert und die Anwendung der ein-

schlägigen Vorschriften verstärkt werden. 

Die Umsetzung der Richtlinie (EU) 2023/2864 bzw. Durchführung der Verordnung 

(EU) 2023/2869 verfolgen das Ziel, das nationale Recht entsprechend dem EWR-

Rechtsrahmen anzupassen und zu gewährleisten, dass der liechtensteinische Fi-

nanzsektor die entsprechenden EWR-Vorgaben erfüllt. Im Vordergrund steht der 

Gedanke, den Zugriff auf zahlreiche finanzielle und nicht-finanzielle Unterneh-

mensinformationen gebündelt auf einer Plattform zur Verfügung zu stellen und 

 
51 https://unric.org/de/17ziele/. 

https://unric.org/de/17ziele/
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damit Entscheidungsträgern, professionellen Anlegern und Kleinanlegern, Organi-

sationen der Zivilgesellschaft und Sozial- und Umweltorganisationen sowie ande-

ren Interessensträgern der Wirtschaft und Gesellschaft fundierte Investitionsent-

scheidungen zu ermöglichen, die dem effizienten Funktionieren des Binnenmark-

tes dienen und insgesamt zu einer nachhaltigen Wirtschaft führen sollen. 

Dies stellt daher eine weitere Massnahme dar, um Kernforderungen der Unter-

ziele 8.3 und 10.5 erfüllen zu können. 

7.4 Evaluation 

Eine gesonderte Evaluation ist nicht vorgesehen. 

II. ANTRAG DER REGIERUNG 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen unterbreitet die Regierung dem Land-

tag den 

A n t r a g ,  

der Hohe Landtag wolle diesen Bericht und Antrag zur Kenntnis nehmen und die 

beiliegenden Gesetzesvorlagen in Behandlung ziehen. 

Genehmigen Sie, sehr geehrter Herr Landtagspräsident, sehr geehrte Frauen und 

Herren Abgeordnete, den Ausdruck der vorzüglichen Hochachtung. 

REGIERUNG DES  
FÜRSTENTUMS LIECHTENSTEIN 

gez. Brigitte Haas 
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III. REGIERUNGSVORLAGE 

1.1 Gesetz über die Abänderung des Finanzkonglomeratsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Finanzkonglomeratsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 20. September 2007 über die zusätzliche Beaufsichtigung 

von Unternehmen eines Finanzkonglomerats (Finanzkonglomeratsgesetz; FKG), 

LGBl. 2007 Nr. 275, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 
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Art. 1 Abs. 3 und 4 

3) Es dient zudem der Umsetzung der Richtlinie 2002/87/EG über die zusätz-

liche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wert-

papierfirmen eines Finanzkonglomerats1. 

4) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 

3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 

Art. 5 Abs. 3 

3) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

Art. 18 Abs. 1a 

1a) Sie haben auf der Ebene des Finanzkonglomerats alljährlich entweder 

vollständig oder durch Verweis auf gleichwertige Informationen eine Beschrei-

bung ihrer Rechtsstruktur sowie Governance- und Organisationsstruktur zu veröf-

fentlichen.  

 
1 Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätz-

liche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanz-
konglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 
93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1) 



61 

 

Art. 18a 

Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen 

europäischen Zugangsportal 

1) Die beaufsichtigten Unternehmen eines Finanzkonglomerats haben die 

Informationen nach Art. 18 Abs. 1a gleichzeitig mit deren Veröffentlichung der 

FMA zu übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zu-

gangsportal (European Single Access Point; ESAP) nach der Verordnung (EU) 

2023/2859 zugänglich gemacht werden. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten:  

1. alle Namen des beaufsichtigten Unternehmens, auf das sich die Infor-

mationen beziehen;  

2. die Rechtsträgerkennung des beaufsichtigten Unternehmens nach Art. 

7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859;  

3. die Grössenklasse des beaufsichtigten Unternehmens nach Art. 7 Abs. 

4 Bst. d der Verordnung (EU) 2023/2859;  

4. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859;  

5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten.  
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3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich die beaufsichtigten 

Unternehmen eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung 

(EU) 2023/2859 ausstellen zu lassen. 

Art. 21 Abs. 1 Bst. abis 

1) Ist die FMA Koordinator, so obliegen ihr insbesondere folgende Aufgaben: 

abis) die Funktion als Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/28591; 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 1 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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1.2 Gesetz über die Abänderung des Übernahmegesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Übernahmegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 22. Juni 2007 betreffend Übernahmeangebote (Übernah-

megesetz; ÜbG), LGBl. 2007 Nr. 233, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 2 und 4 

2) Es dient der Umsetzung der Richtlinie 2004/25/EG betreffend Übernah-

meangebote1. 

4) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des 

 
1 Richtlinie 2004/25/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 betreffend Übernah-

meangebote (ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 12) 
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Gemeinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach 

Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 

Art. 2 Abs. 3 

3) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

Art. 17a 

Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen 

europäischen Zugangsportal 

1) Bieter und Zielgesellschaften haben die Informationen nach Art. 10 Abs. 1 

und Art. 12 Abs. 1 gleichzeitig mit der Veröffentlichung der FMA zu übermitteln, 

damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European 

Single Access Point; ESAP) nach der Verordnung (EU) 2023/28591 zugänglich ge-

macht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der ge-

nannten Verordnung übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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1. alle Namen des Unternehmens, auf das sich die Informationen bezie-

hen; 

2. die Rechtsträgerkennung des Unternehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Grössenklasse des Unternehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. d der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859; 

4. den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen 

Tätigkeiten des Unternehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. e der Verord-

nung (EU) 2023/2859; 

5. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

6. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich der Bieter und die 

Zielgesellschaft eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung 

(EU) 2023/2859 ausstellen zu lassen.  

Art. 30 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859.  
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Art. 32a 

Informationsaustausch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit von Informationen 

im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 25 Abs. 1 im ESAP 

nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. den Namen des Bieters oder von einer gemeinsam mit ihm handeln-

den Person (Art. 2 Abs. 1 Bst. f), auf den oder die sich die Informatio-

nen beziehen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Bieters oder von einer 

gemeinsam mit ihm handelnden Person (Art. 2 Abs. 1 Bst. f) nach Art. 

7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 
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II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 2 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.3 Gesetz über die Abänderung des Offenlegungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Offenlegungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 23. Oktober 2008 über die Offenlegung von Informationen 

betreffend Emittenten von Wertpapieren (Offenlegungsgesetz; OffG), LGBl. 2008 

Nr. 355, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 19a Abs. 4  

4) Das Speichersystem ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung 

(EU) 2023/28591 für die Zugänglichmachung der Informationen nach Art. 19b.  

 
1 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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Art. 19b 

Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen 

europäischen Zugangsportal 

1) Der Emittent hat die vorgeschriebenen Informationen zeitgleich mit der 

Veröffentlichung nach Art. 15 an das Speichersystem nach Art. 19a Abs. 4 zu über-

mitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (Eu-

ropean Single Access Point, ESAP) nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zugäng-

lich gemacht werden. 

2) Die vorgeschriebenen Informationen nach Abs. 1 haben für die Zugäng-

lichkeit im ESAP folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen des Emittenten, auf den sich die Informationen beziehen; 

2. die Rechtsträgerkennung des Emittenten nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der 

Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Grössenklasse des Emittenten nach Art. 7 Abs. 4 Bst. d der Verord-

nung (EU) 2023/2859; 

4. den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen 

Tätigkeiten des Emittenten nach Art. 7 Abs. 4 Bst. e der Verordnung 

(EU) 2023/2859; 

5. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 
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6. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich Emittenten eine 

Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 

ausstellen zu lassen.  

Art. 35 Abs. 2  

2) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859 für den Informationsaustausch nach Art. 37a. 

Art. 37a 

Informationsaustausch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit von Informationen 

im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die nach Art. 51b veröffentlichten Informatio-

nen im ESAP nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten:  

1. alle Namen der natürlichen oder juristischen Person, auf die sich die 

Informationen beziehen;  

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der juristischen Person 

nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859;  
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3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859;  

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 3 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023).  

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt unter Vorbehalt des ungenutzten Ablaufs der Referen-

dumsfrist am 1. März 2027 in Kraft, andernfalls am Tag nach der Kundmachung. 
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1.4 Gesetz über die Abänderung des Wirtschaftsprüfergesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Wirtschaftsprüfergesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Wirtschaftsprüfergesetz (WPG) vom 5. Dezember 2018, LGBl. 2019 Nr. 

17, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 4 

4) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 

3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 
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Art. 3 Abs. 3 

3) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

Art. 79 Abs. 3 

3) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/28591. 

Art. 88a 

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass Informationen nach Art. 19 und 105 dieses Ge-

setzes betreffend Wirtschaftsprüfer bzw. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die 

als Revisionsstellen nach Art. 191a Abs. 1 des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Abschlussprüfungen durchgeführt haben, im zentralen europäischen Zugangspor-

tal (European Single Access Point; ESAP) nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zu-

gänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

 
1 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen der natürlichen oder juristischen Person, auf die sich die 

Informationen beziehen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der juristischen Person 

nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

II. 

Umsetzung und Durchführung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung bzw. der Durchführung folgender EWR-

Rechtsvorschriften: 

a) Art. 4 der Richtlinie (EU) 2023/2864 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug 

auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zu-

gangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023); 

b) Art. 6 der Verordnung (EU) 2023/2869 des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter Verordnungen in 

Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäi-

schen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2869, 20.12.2023). 
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III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.5 Gesetz über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Personen- und Gesellschaftsrechts 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR) vom 20. Januar 1926, LGBl. 

1926 Nr. 4, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 367s Sachüberschrift und Abs. 3a 

VI. Aufsicht und ESAP-Sammelstelle 

3a) Das Amt für Justiz ist die Sammelstelle nach Art. 2 Abs. 2 der Verordnung 

(EU) 2023/28591. 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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Art. 367t 

VII. Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen 

europäischen Zugangsportal 

1) Institutionelle Anleger, Vermögensverwalter, Stimmrechtsberater und 

Gesellschaften haben die Informationen nach Art. 340a Abs. 3, Art. 367h Abs. 1 bis 

3, Art. 367i Abs. 1 bis 3, Art. 367l Abs. 1 bis 3, Art. 367n Abs. 3, Art. 367o, 367q 

sowie 367r Abs. 3 und 7 gleichzeitig mit der Veröffentlichung dem Amt für Justiz 

zu übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugang-

sportal (European Single Access Point; ESAP) nach der Verordnung (EU) 2023/2859 

zugänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

1. Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der ge-

nannten Verordnung übermittelt. 

2. Sie enthalten folgende Metadaten: 

a) alle Namen des institutionellen Anlegers, Vermögensverwalters, 

Stimmrechtsberaters oder der Gesellschaft, auf den oder die sich die 

Informationen beziehen; 

b) die Rechtsträgerkennung des institutionellen Anlegers, Vermögenver-

walters, Stimmrechtsberaters oder der Gesellschaft nach Art. 7 Abs. 4 

Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

c) die Grössenklasse des institutionellen Anlegers, Vermögensverwalters 

Stimmrechtsberaters oder der Gesellschaft nach Art. 7 Abs. 4 Bst. d der 

Verordnung (EU) 2023/2859; 
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d) den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen 

Tätigkeiten der Gesellschaft nach Art. 7 Abs. 4 Bst. e der Verordnung 

(EU) 2023/2859; 

e) die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

f) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Ziff. 2 Bst. b haben sich die institutionellen 

Anleger, Vermögensverwalter, Stimmrechtsberater oder Gesellschaften eine 

Rechtsträgerkennung ausstellen zu lassen. 

Art. 932a § 136 Abs. 2 

2) Enthält die Treuanordnung bei einem auf Grund derselben entgeltlich er-

worbenen Treugenusse insbesondere die Bestimmung, dass dieser unveräusser-

lich ist, wohl aber im Wege der Gesamtrechtsnachfolge übergehen kann, oder je-

manden nicht mehr zukommen oder jemand einen Anspruch darauf nicht mehr 

haben soll, sobald er zahlungsunfähig ist oder die Begünstigung abtreten oder be-

lasten will oder dass der Treugenuss von einem solchen Zeitpunkte ab von den 

Treuhändern oder anderen Stellen dem früheren Berechtigten, dessen Ehegatten, 

eingetragenem Partner oder Nachkommen oder andern Personen oder überhaupt 

nach freiem Ermessen verliehen werden kann oder soll, oder ist eine ähnliche Be-

stimmung vorhanden, so ist der Treugenuss durch die Gläubiger der Begünstigten 

beziehungsweise der Anwärter ebenfalls nicht entziehbar, unter Vorbehalt der 

Vorschriften der Anfechtungsordnung, des Schenkungs- und Erbrechts. 
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Sachüberschrift vor Art. 1130b 

G. Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

Art. 1130b 

I. Übermittlung der Informationen  

1) Unternehmen, die den Anforderungen an die Nachhaltigkeitsberichter-

stattung unterliegen, haben folgende Informationen gleichzeitig mit deren Veröf-

fentlichung an das Amt für Justiz zu übermitteln, damit diese im ESAP zugänglich 

gemacht werden: 

1. den Jahresbericht und den konsolidierten Jahresbericht, beide einschliess-

lich der nach Art. 8 der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlichen Informati-

onen; 

2. die Jahresrechnung und gegebenenfalls die konsolidierte Jahresrechnung; 

3. den Bericht nach Art. 196; 

4. den Prüfungsvermerk nach Art. 196b; 

5. die Nachhaltigkeitsberichte betreffend Drittlandunternehmen und das ent-

sprechende Bestätigungsurteil; 

6. die Erklärung nach Art. 1096i Abs. 7 Satz 2; 

7. den Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen nach Art. 1138b und gege-

benenfalls den konsolidierten Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen 

nach Art. 1138d. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

1. Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 
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vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt. 

2. Sie enthalten folgende Metadaten: 

a) alle Namen des Unternehmens, auf das sich die Informationen bezie-

hen, und, wenn es sich bei dem Bericht erstattenden Unternehmen 

um ein nach Art. 1121 Abs. 3a Satz 2 befreites Tochterunternehmen 

handelt, den Namen des Mutterunternehmens, das auf Gruppen-

ebene Bericht erstattet; 

b) die Rechtsträgerkennung des Unternehmens und, wenn es sich bei 

dem Bericht erstattenden Unternehmen um ein nach Art. 1121 Abs. 

3a Satz 2 befreites Tochterunternehmen handelt, soweit verfügbar, 

die Rechtsträgerkennung des Mutterunternehmens, das auf Gruppen-

ebene Bericht erstattet, nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 

2023/2859; 

c) die Grössenklasse des Unternehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. d der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859; 

d) den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen 

Tätigkeiten des Unternehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. e der Verord-

nung (EU) 2023/2859; 

e) die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

f) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Ziff. 2 Bst. b haben sich Unternehmen eine 

Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 

ausstellen zu lassen. 
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4) Hat ein Unternehmen die Informationen nach Abs. 1 einem amtlich be-

stellten System nach Art. 19a des Offenlegungsgesetzes übermittelt, um sie im 

ESAP zugänglich zu machen, so gelten die Verpflichtungen des Unternehmens 

nach diesem Artikel als erfüllt, sofern diese Informationen die in Abs. 2 festgeleg-

ten Anforderungen an Metadaten erfüllen. 

Art. 1130c 

II. ESAP-Sammelstelle 

Das Amt für Justiz ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung 

(EU) 2023/2859. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 5 und 9 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 

zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funkti-

onsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 

20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten 

1) Art. 1130b und 1130c treten am 1. Februar 2028 in Kraft. 
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2) Art. 367s Sachüberschrift und Abs. 3a sowie Art. 367t treten am 1. Februar 

2030 in Kraft. 
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1.6 Gesetz über die Abänderung des Gesetzes über bestimmte Organismen 

für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über bestimmte 

Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 28. Juni 2011 über bestimmte Organismen für gemeinsame 

Anlagen in Wertpapieren (UCITSG), LGBl. 2011 Nr. 295, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert: 
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Überschrift vor Art. 84b 

F. Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen europäi-

schen Zugangsportal 

Art. 84b 

Grundsatz 

1) Verwaltungsgesellschaften haben die in Art. 70 Bst. a bis c und Art. 80 Abs. 

1 genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die FMA zu 

übermitteln, damit diese im zentralen europäischen Zugangsportal (European Sin-

gle Access Point; ESAP) nach der Verordnung (EU) 2023/28591 zugänglich gemacht 

werden. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt.  

b) Sie enthalten folgende Metadaten:  

1. alle Namen des OGAW, auf den sich die Informationen beziehen;  

2. die Rechtsträgerkennung des OGAW nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859;  

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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3. die Grössenklasse des OGAW nach Art. 7 Abs. 4 Bst. d der Verordnung 

(EU) 2023/2859; 

4. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859;  

5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich OGAW eine Rechtsträ-

gerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 ausstellen 

zu lassen.  

Art. 128 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859. 

Art. 138a  

Informationsaustausch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit von Informationen 

im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 15 Abs. 1a und Art. 

145 im ESAP nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten:  
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1. alle Namen der Verwaltungsgesellschaft oder des OGAW, auf die oder 

den sich die Informationen beziehen;  

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Verwaltungsgesell-

schaft oder des OGAW nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 

2023/2859;  

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859;  

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 6 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2028 in Kraft. 

 



88 

 

1.7 Gesetz über die Abänderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Versicherungsaufsichtsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 12. Juni 2015 betreffend die Aufsicht über Versicherungs-

unternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz; VersAG), LGBl. 2015 Nr. 231, wird 

wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 3 und 4 

3) Es dient zudem der Umsetzung folgender EWR-Rechtsvorschriften: 

a) Richtlinie 2009/138/EG betreffend die Aufnahme und Ausübung der Versi-

cherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II)1; 

 
1 Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die 

Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (Neufas-
sung) (ABl. L 2009/138/EG vom 17.12.2009, S. 1) 
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b) Richtlinie 2014/51/EU zur Änderung der Richtlinien 2003/71/EG und 

2009/138/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 

1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 im Hinblick auf die Befugnisse der Euro-

päischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versiche-

rungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der Europäischen 

Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde)2. 

4) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 

3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 

Art. 10 Abs. 2 

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

Art. 106a 

Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen 

europäischen Zugangsportal 

1) Versicherungsunternehmen haben den Bericht über die Solvabilität und 

Finanzlage (Art. 100) sowie den Bericht über die Solvabilität und Finanzlage auf 

 
2 Richtlinie 2014/51/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der 

Richtlinien 2003/71/EG und 2009/138/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009, (EU) Nr. 1094/2010 
und (EU) Nr. 1095/2010 im Hinblick auf die Befugnisse der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) und der Europäi-
schen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ABl. L 153 vom 22.5.2014, 
S. 1) 
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Gruppenebene (Art. 248) gleichzeitig mit deren Veröffentlichung an die FMA zu 

übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

(European Single Access Point; ESAP) nach der Verordnung (EU) 2023/28593 zu-

gänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen des Versicherungsunternehmens, auf das sich die Informa-

tionen bezieht; 

2. die Rechtsträgerkennung des Versicherungsunternehmens nach Art. 7 

Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Grössenklasse des Versicherungsunternehmens nach Art. 7 Abs. 4 

Bst. d der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

 
3 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich Versicherungsunter-

nehmens eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung 

(EU) 2023/2859 ausstellen zu lassen. 

Art. 177 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der EIOPA als Sammelstelle nach 

Art. 193a Abs. 1. 

Art. 193a  

Informationsaustausch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit von Informationen 

im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA übermittelt die Informationen nach Art. 15 Abs. 5 und Art. 128 

Abs. 3 an die EIOPA, damit diese Informationen durch die EIOPA im ESAP nach der 

Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden können.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen des Versicherungsunternehmens, auf das sich die Informa-

tionen beziehen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Versicherungsunter-

nehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 
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4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 155 im ESAP nach 

der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden. 

4) Die Informationen nach Abs. 3 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen des Versicherungsunternehmens, auf das sich die Informa-

tionen beziehen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Versicherungsunter-

nehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 7 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 
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III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 



94 

 

1.8 Gesetz über die Abänderung des Bankengesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Bankengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 5. Dezember 2024 über die Tätigkeit und Beaufsichtigung 

von Banken, Finanzholdinggesellschaften und gemischten Finanzholdinggesell-

schaften (Bankengesetz; BankG), LGBl. 2025 Nr. 85, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 147 Abs. 2a 

2a) Sie ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/28591. 

 
1 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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Art. 170a 

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 103 sowie 248 Abs. 

1 und 2 im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point; 

ESAP) nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen der natürlichen Person oder der Bank bzw. der Finanzhol-

dinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft, auf die 

sich die Informationen beziehen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Bank bzw. der Finanz-

holdinggesellschaft oder gemischten Finanzholdinggesellschaft nach 

Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 
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II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 10 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.9 Gesetz über die Abänderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Sanierungs- und Abwicklungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 4. November 2016 über die Sanierung und Abwicklung von 

Banken und Wertpapierfirmen (Sanierungs- und Abwicklungsgesetz; SAG), LGBl. 

2016 Nr. 493, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 3 

3) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 
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Art. 4 Abs. 1a 

1a) Die Abwicklungsbehörde ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Ver-

ordnung (EU) 2023/28591. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der FMA als Sam-

melstelle nach Art. 129a Abs. 5. 

Überschrift vor Art. 129a 

VIIbis. Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen 

Zugangsportal 

Art. 129a 

Grundsatz 

1) Die Unternehmen haben die Informationen nach Art. 32 und 61 Abs. 5 

gleichzeitig mit deren Veröffentlichung der Abwicklungsbehörde zu übermitteln, 

damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European 

Single Access Point; ESAP) zugänglich gemacht werden. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt. 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen des Unternehmens, auf das sich die Informationen bezie-

hen; 

2. die Rechtsträgerkennung des Unternehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Grössenklasse des Unternehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. d der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859; 

4. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich die Unternehmen eine 

Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 

ausstellen zu lassen. 

4) Die Abwicklungsbehörde stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 

36a Abs. 8, Art. 43 Abs. 1 und Art. 102 Abs. 4 im ESAP nach der Verordnung (EU) 

2023/2859 zugänglich gemacht werden.  

5) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 35 Abs. 2 und Art. 

134 Abs. 1 im ESAP nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht wer-

den. 

6) Die Informationen nach Abs. 4 und 5 haben folgende Anforderungen zu 

erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 
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b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen des Instituts, auf das sich die Informationen beziehen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Instituts nach Art. 7 

Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 11 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.10 Gesetz über die Abänderung des Wertpapierdienstleistungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Wertpapierdienstleistungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I.  

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 5. Dezember 2024 über die Erbringung von Wertpapier-

dienstleistungen und die Ausübung von Anlagetätigkeiten (Wertpapierdienstleis-

tungsgesetz; WPDG), LGBl. 2025 Nr. 105, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 33 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/28591. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der ESMA als Sammelstelle nach 

Art. 87a Abs. 5 der Richtlinie 2014/65/EU. 

 
1 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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Art. 33a 

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 33 Abs. 5 zu ver-

traglich gebundenen Vermittlern und die Informationen nach Art. 51 Abs. 1 und 2 

im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point; ESAP) 

nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen des vertraglich gebundenen Vermittlers bzw. der Bank 

oder Wertpapierfirma, auf den bzw. die sich die Informationen bezie-

hen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des vertraglich gebunde-

nen Vermittlers bzw. der Bank oder Wertpapierfirma nach Art. 7 Abs. 

4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 
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II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 12 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.11 Gesetz über die Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Vermögensverwaltungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 25. November 2005 über die Vermögensverwaltung (Ver-

mögensverwaltungsgesetz; VVG), LGBl. 2005 Nr. 278, in der geltenden Fassung, 

wird wie folgt abgeändert: 

Art. 28b 

Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen 

europäischen Zugangsportal 

1) Vermögensverwaltungsgesellschaften haben die Informationen nach Art. 

42e Abs. 1 und Mutterunternehmen die Informationen nach Art. 42e Abs. 2 gleich-

zeitig mit der Veröffentlichung der FMA zu übermitteln, damit diese 
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Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access 

Point; ESAP) nach der Verordnung (EU) 2023/28591 zugänglich gemacht werden. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten:  

1. alle Namen der Vermögensverwaltungsgesellschaft oder des Mutter-

unternehmens, auf die oder das sich die Informationen bezieht; 

2. die Rechtsträgerkennung der Vermögensverwaltungsgesellschaft oder 

des Mutterunternehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung 

(EU) 2023/2859; 

3. die Grössenklasse der Vermögensverwaltungsgesellschaft oder des 

Mutterunternehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. d der Verordnung (EU) 

2023/2859; 

4. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich Vermögensverwal-

tungsgesellschaften oder Mutterunternehmen eine Rechtsträgerkennung nach 

Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 ausstellen zu lassen. 

Art. 41 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der ESMA als Sammelstelle nach 

Art. 87a Abs. 5 der Richtlinie 2014/65/EU. 

Art. 43 

Informationsaustausch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit von Informationen 

im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 23 Abs. 5 zu ver-

traglich gebundenen Vermittlern und die Informationen nach Art. 64a Abs. 1 und 

2 im ESAP nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen des vertraglich gebundenen Vermittlers oder der Vermö-

gensverwaltungsgesellschaft, auf den oder die sich die Informationen 

beziehen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des vertraglich gebunde-

nen Vermittlers oder der Vermögensverwaltungsgesellschaft nach Art. 

7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 
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3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 12 und 15 der Richtlinie (EU) 

2023/2864 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 

zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funkti-

onsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 

20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.12 Gesetz über die Abänderung des Wertpapierfirmengesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Wertpapierfirmengesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 5. Dezember 2024 über die Tätigkeit und Beaufsichtigung 

von Wertpapierfirmen (Wertpapierfirmengesetz; WPFG), LGBl. 2025 Nr. 72, wird 

wie folgt abgeändert: 

Art. 44a 

Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen 

europäischen Zugangsportal 

1) Wertpapierfirmen haben die Informationen nach Art. 68 Abs. 1 und Mut-

terunternehmen die Informationen nach Art. 68 Abs. 2 der FMA gleichzeitig mit 

der Veröffentlichung zu übermitteln, damit diese Informationen im zentralen 



110 

 

europäischen Zugangsportal (European Single Access Point; ESAP) nach der Ver-

ordnung (EU) 2023/28591 zugänglich gemacht werden. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt.  

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen der Wertpapierfirma oder des Mutterunternehmens, auf 

die sich die Informationen beziehen; 

2. die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma oder des Mutterunter-

nehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Grössenklasse der Wertpapierfirma oder des Mutterunterneh-

mens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. d der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich Wertpapierfirmen und 

Mutterunternehmen eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 ausstellen zu lassen. 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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Art. 58 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859. 

Art. 68a 

Informationsaustausch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit von Informationen 

im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 97 Abs. 1 und 2 im 

ESAP nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen der Wertpapierfirma, auf die sich die Informationen bezie-

hen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma nach 

Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 
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II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 15 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.13 Gesetz über die Abänderung des Handelsplatz- und Börsegesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Handelsplatz- und Börsegesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 5. Dezember 2024 über den Betrieb und die Beaufsichtigung 

von Handelsplätzen und Börsen (Handelsplatz- und Börsegesetz; HPBG), LGBl. 

2025 Nr. 71, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 6 Abs. 1 Einleitungssatz und Abs. 2 

1) Folgende Unternehmen dürfen ein MTF oder OTF betreiben: 

2) Die FMA teilt jede Zulassung eines Betreibers eines MTF oder OTF der 

ESMA mit.  



114 

 

Art. 42a 

Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen 

europäischen Zugangsportal 

1) Börseunternehmen haben die Informationen nach Art. 21 Abs. 2 und Be-

treiber eines MTF oder Emittenten die Informationen nach Art. 12 Abs. 3 Bst. c, d 

und f gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die FMA zu übermitteln, damit diese 

Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access 

Point; ESAP) der Verordnung (EU) 2023/285960 zugänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen des Börseunternehmens oder Emittenten, auf den sich die 

Informationen beziehen; 

2. die Rechtsträgerkennung des Börseunternehmens oder Emittenten 

nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Grössenklasse des Börseunternehmens oder Emittenten nach Art. 

7 Abs. 4 Bst. d der Verordnung (EU) 2023/2859; 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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4. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich Börseunternehmen 

und Emittenten eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verord-

nung (EU) 2023/2859 ausstellen zu lassen. 

Art. 49 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859. Vorbehalten bleibt die Zuständigkeit der ESMA als Sammelstelle nach 

Art. 87a Abs. 5 der Richtlinie 2014/65/EU.  

Art. 49a  

Informationsaustausch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit von Informationen 

im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 11 Abs. 2 und 3, 

Art. 35 Abs. 2 bis 4 sowie Art. 60 Abs. 1 und 2 im ESAP nach der Verordnung (EU) 

2023/2859 zugänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen:  

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 
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1. alle Namen des Betreibers eines MTF oder OTF oder des Börseunter-

nehmens, auf die sich die Informationen beziehen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Betreibers eines MTF 

oder OTF oder des Börseunternehmens nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der 

Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 12 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.14 Gesetz über die Abänderung des Versicherungsvertriebsgesetzes 

Gesetz  

vom … 

über die Abänderung des Versicherungsvertriebsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts  

Das Versicherungsvertriebsgesetz (VersVertG) vom 5. Dezember 2017, LGBl. 

2018 Nr. 9, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 3 

3) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 

3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 
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Art. 4 Abs. 3 

3) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

Art. 64 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/28591.  

Art. 66a  

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 85 im zentralen 

europäischen Zugangsportal (European Single Access Point; ESAP) nach der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen:  

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen der juristischen Person, auf die sich die Informationen be-

ziehen; 

 
1 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der juristischen Person 

nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

II.  

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften  

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 13 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.15 Gesetz über die Abänderung des Pensionsfondsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des Pensionsfondsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 9. November 2018 betreffend die Aufsicht über Einrichtun-

gen der betrieblichen Altersversorgung (Pensionsfondsgesetz; PFG), LGBl. 2018 

Nr. 464, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 3 

3) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 

3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 
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Art. 5 Abs. 2 

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

Art. 63a 

Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen 

europäischen Zugangsportal 

1) Einrichtungen haben die Erklärung über die Grundsätze der Anlagepolitik 

(Art. 29), die Informationen zu ihrer Vergütungspolitik (Art. 35) sowie den Jahres-

abschluss und die Lageberichte (Art. 44) gleichzeitig mit deren Veröffentlichung an 

die FMA zu übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zu-

gangsportal (European Single Access Point; ESAP) nach der Verordnung (EU) 

2023/285961 zugänglich gemacht werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen der Einrichtung, auf die sich die Informationen bezieht; 

 
61 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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2. die Rechtsträgerkennung der Einrichtung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der 

Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Grössenklasse der Einrichtung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. d der Verord-

nung (EU) 2023/2859; 

4. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich Einrichtungen eine 

Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 

ausstellen zu lassen. 

Art. 91 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859.  

Art. 96a 

c) Informationsaustausch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit von Informationen 

im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 96 im ESAP nach 

der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht werden. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 
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b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen der natürlichen und juristischen Person, gegen die die Ver-

waltungssanktion oder eine sonstige Massnahme verhängt wird und 

auf die sich die Informationen beziehen; 

2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Person nach Art. 7 Abs. 

4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 14 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.16 Gesetz betreffend die Abänderung des Gesetzes über Europäische ge-

deckte Schuldverschreibungen 

Gesetz 

vom … 

betreffend die Abänderung des Gesetzes über Europäische gedeckte 

Schuldverschreibungen 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 2. März 2023 über Europäische gedeckte Schuldverschrei-

bungen (EuGSVG), LGBl. 2023 Nr. 142, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 3 Abs. 4 

4) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 
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Art. 21a 

Übermittlung von Informationen für die Zugänglichkeit im zentralen 

europäischen Zugangsportal 

1) Banken, die gedeckte Schuldverschreibungen emittieren, übermitteln der 

FMA die Informationen nach Art. 21 gleichzeitig mit deren Veröffentlichung, damit 

diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single 

Access Point; ESAP) nach der Verordnung (EU) 2023/28591 zugänglich gemacht 

werden.  

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 oder, sofern dies durch EWR-Rechtsvorschriften 

vorgesehen ist, in einem maschinenlesbaren Format nach Art. 2 Ziff. 4 der 

genannten Verordnung übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen der Bank, die gedeckte Schuldverschreibungen emittiert 

und auf die sich die Informationen beziehen; 

2. die Rechtsträgerkennung der Bank, die gedeckte Schuldverschreibun-

gen emittiert, nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859; 

3. die Grössenklasse der Bank, die gedeckte Schuldverschreibungen 

emittiert, nach Art. 7 Abs. 4 Bst. d der Verordnung (EU) 2023/2859; 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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4. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

5. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

3) Für die Zwecke nach Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 haben sich Banken, die gedeckte 

Schuldverschreibungen emittieren, eine Rechtsträgerkennung nach Art. 7 Abs. 4 

Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2859 ausstellen zu lassen. 

Art. 30 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/2859.  

Art. 36 

Informationsaustausch zur Sicherstellung der Zugänglichkeit von Informationen 

im zentralen europäischen Zugangsportal 

1) Die FMA stellt sicher, dass die Informationen nach Art. 35 Abs. 1 Bst. b bis 

d und Art. 42 im ESAP nach der Verordnung (EU) 2023/2859 zugänglich gemacht 

werden. 

2) Die Informationen nach Abs. 1 haben folgende Anforderungen zu erfüllen: 

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format nach Art. 2 Ziff. 3 der Ver-

ordnung (EU) 2023/2859 übermittelt. 

b) Sie enthalten folgende Metadaten: 

1. alle Namen der Bank, die gedeckte Schuldverschreibungen emittiert 

und auf die sich die Informationen beziehen; 
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2. soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Bank, die gedeckte 

Schuldverschreibungen emittiert nach Art. 7 Abs. 4 Bst. b der Verord-

nung (EU) 2023/2859; 

3. die Art der Informationen gemäss der Einstufung in Art. 7 Abs. 4 Bst. c 

der Verordnung (EU) 2023/2859; 

4. eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthal-

ten. 

II. 

Umsetzung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Umsetzung von Art. 16 der Richtlinie (EU) 2023/2864 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ände-

rung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise 

des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.17 Gesetz betreffend die Abänderung des PRIIP-Durchführungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des PRIIP-Durchführungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 4. November 2016 zur Durchführung der Verordnung (EU) 

Nr. 1286/2014 über Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für 

Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP-Durchführungsgesetz; 

PRIIP-DG), LGBl. 2016 Nr. 513, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 2 

2) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des Ge-

meinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach Art. 

3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 
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Art. 4 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/28591 für die Zugänglichkeit von Informationen nach Art. 29a Abs. 1 der Ver-

ordnung (EU) Nr. 1286/2014. 

II. 

Durchführung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Durchführung von Art. 9 der Verordnung (EU) 

2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 

zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funkti-

onsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2869, 

20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2028 in Kraft. 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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1.18 Gesetz über die Abänderung des EWR-PEPP-Durchführungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des EWR-PEPP-Durchführungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. November 2023 zur Durchführung der Verordnung (EU) 

2019/1238 über ein Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) (EWR-

PEPP-Durchführungsgesetz; EWR-PEPP-DG), LGBl. 2024 Nr. 15, wird wie folgt ab-

geändert: 

Art. 6 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/28591 für die Zugänglichmachung der Informationen nach Art. 70a Abs. 1 

der Verordnung (EU) 2019/1238. 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich 
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II. 

Durchführung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Durchführung von Art. 15 der Verordnung (EU) 

2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 

zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funkti-

onsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2869, 

20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2028 in Kraft. 

 

 

verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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1.19 Gesetz über die Abänderung des EWR-Finanzdienstleistungs-Nachhaltig-

keits-Durchführungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des EWR-Finanzdienstleistungs-

Nachhaltigkeits-Durchführungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 11. März 2022 zur Durchführung der Verordnung (EU) 

2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienst-

leistungssektor und er Verordnung (EU) 2020/852 über die Einrichtung eines Rah-

mens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen (EWR-Finanzdienstleistungs-

Nachhaltigkeits-Durchführungsgesetz; EWR-FNDG), LGBl. 2022 Nr. 120, wird wie 

folgt abgeändert: 

Art. 1 Abs. 3 

3) Die gültige Fassung der EWR-Rechtsvorschriften, auf die in diesem Gesetz 

Bezug genommen wird, ergibt sich aus der Kundmachung der Beschlüsse des 
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Gemeinsamen EWR-Ausschusses im Liechtensteinischen Landesgesetzblatt nach 

Art. 3 Bst. k des Kundmachungsgesetzes. 

Art. 3 Abs. 2 

2) Unter den in diesem Gesetz verwendeten Personenbezeichnungen sind 

alle Personen unabhängig ihres Geschlechts zu verstehen, sofern sich die Perso-

nenbezeichnungen nicht ausdrücklich auf ein bestimmtes Geschlecht beziehen. 

Art. 5 Abs. 1a  

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/28591 für die Zugänglichkeit der Informationen nach Art. 18a Abs. 1 der Ver-

ordnung (EU) 2019/2088.  

II. 

Durchführung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Durchführung von Art. 17 der Verordnung (EU) 

2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 

zur Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug auf die Einrichtung und die 

Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2869, 

20.12.2023). 

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2028 in Kraft. 
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1.20 Gesetz über die Abänderung des EWR-MiCA-Durchführungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des EWR-MiCA-Durchführungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 5. Dezember 2024 zur Durchführung der Verordnung (EU) 

2023/1114 über Märkte für Kryptowerte (EWR-MiCA-Durchführungsgesetz; EWR-

MiCA-DG), LGBl. 2025 Nr. 112, wird wie folgt abgeändert: 

Art. 21 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/28591 für die Zugänglichkeit von Informationen nach Art. 110a Abs. 1 der 

Verordnung (EU) 2023/1114.  

 
1  Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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II. 

Durchführung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Durchführung von Art. 18 der Verordnung (EU) 

2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 

zur Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug auf die Einrichtung und die 

Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2869, 

20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 
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1.21 Gesetz über die Abänderung des EWR-Wertpapierprospekt-Durchfüh-

rungsgesetzes 

Gesetz 

vom … 

über die Abänderung des EWR-Wertpapierprospekt-

Durchführungsgesetzes 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich Meine Zu-

stimmung: 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. Mai 2019 zur Durchführung der Verordnungen (EU) 

2017/1129 und (EU) 2023/2631 im Bereich des Wertpapierprospektrechts (EWR-

Wertpapierprospekt-Durchführungsgesetz; EWR-WPPDG), LGBl. 2019 Nr. 159, 

wird wie folgt abgeändert: 
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Art. 9 Abs. 1a 

1a) Die FMA ist die Sammelstelle nach Art. 2 Ziff. 2 der Verordnung (EU) 

2023/28591 für die Zugänglichkeit von Informationen nach Art. 15a Abs. 1 Unter-

abs. 1 Bst. b der Verordnung (EU) 2023/2631.  

II. 

Durchführung von EWR-Rechtsvorschriften 

Dieses Gesetz dient der Durchführung von Art. 19 der Verordnung (EU) 

2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 

zur Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug auf die Einrichtung und die 

Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2869, 

20.12.2023). 

III. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Februar 2030 in Kraft. 

 
1 Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Ein-

richtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfüg-
bare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 
2023/2859, 20.12.2023) 
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VERORDNUNG (EU) 2023/2859 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2023

zur Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf 
öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante 

Informationen 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Ein einfacher und strukturierter Zugang zu Daten ist wichtig, damit Entscheidungsträger, professionelle Anleger und 
Kleinanleger, nichtstaatliche Organisationen, Organisationen der Zivilgesellschaft, Sozial- und Umweltorgani
sationen sowie andere Interessenträger in Wirtschaft und Gesellschaft fundierte, sachkundige sowie umwelt- und 
sozialverträgliche Investitionsentscheidungen treffen können, die dem effizienten Funktionieren des Marktes dienen. 
Ebenso ist die Bereitstellung zuverlässiger und systematisierter Informationsquellen von besonderer Bedeutung für 
Forscher und Praktiker in der Wissenschaft, die empirische oder theoretische Forschung auf dem Gebiet der 
Finanzmärkte betreiben. Die Sicherstellung eines einfacheren Zugangs zu öffentlichen Informationen, auch zu 
freiwillig bereitgestellten Informationen, ist ferner erforderlich, um die Möglichkeiten kleiner und mittlerer 
Unternehmen (KMU) im Hinblick auf Wachstum, Sichtbarkeit und Innovation zu fördern. Die Einrichtung 
gemeinsamer unionsweiter Datenräume in wichtigen Wirtschaftszweigen, einschließlich des Finanzsektors, dient 
dem einfachen Zugang zu zuverlässigen Informationsquellen in diesen Wirtschaftszweigen.

(2) In ihrer Mitteilung vom 24. September 2020 mit dem Titel „Eine Kapitalmarktunion für die Menschen und 
Unternehmen — neuer Aktionsplan“ („Aktionsplan zur Kapitalmarktunion“) schlug die Kommission vor, den 
Zugang der Öffentlichkeit zu finanziellen und nichtfinanziellen Informationen von Unternehmen durch die 
Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals (European Single Access Point, ESAP) zu verbessern. In 
der Mitteilung der Kommission vom 24. September 2020 über eine Strategie für ein digitales Finanzwesen in der EU 
(„Strategie für ein digitales Finanzwesen“) wird allgemein dargelegt, wie die Union den digitalen Wandel des 
Finanzwesens in den kommenden Jahren unterstützen könnte, und insbesondere, wie ein datengesteuertes 
Finanzwesen gefördert werden kann. In ihrer Mitteilung vom 6. Juli 2021 mit dem Titel „Strategie zur Finanzierung 
einer nachhaltigen Wirtschaft“ rückte die Kommission schließlich ein nachhaltiges Finanzwesen in den Mittelpunkt 
des Finanzsystems, um mit diesem Schlüsselinstrument im Rahmen des in der Mitteilung der Kommission vom 
11. Dezember 2019 vorgestellten europäischen Grünen Deals den Übergang zu einer grünen Wirtschaft in der 
Union herbeizuführen.

(3) Damit der Übergang zu einer grünen Wirtschaft in der Union durch ein nachhaltiges Finanzwesen gelingen kann, ist 
es von entscheidender Bedeutung, dass Informationen über die Nachhaltigkeit von Unternehmen für Investoren 
leicht zugänglich sind, damit diese bei Investitionsentscheidungen besser informiert sind. Zu diesem Zweck muss 
der öffentliche Zugang zu finanziellen und nichtfinanziellen Informationen von Unternehmen und Finanzinstituten 
verbessert werden. Auf Unionsebene besteht diesbezüglich ein effizientes Mittel in der Einrichtung einer zentralen 
Plattform, des ESAP, das der Öffentlichkeit elektronischen Zugang zu allen relevanten Informationen bietet.

(1) ABl. C 290 vom 29.7.2022, S. 58.
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. November 2023 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 

vom 27. November 2023.

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2023/2859  20.12.2023
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(4) Das ESAP sollte der Öffentlichkeit einen einfachen zentralisierten Zugang zu Informationen über Unternehmen und 
ihre Produkte verschaffen, die veröffentlicht werden und in Bezug auf Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte, 
Nachhaltigkeit und Vielfalt von Belang sind, jedoch keine Vermarktungsinformationen umfassen. Dieser Zugang ist 
erforderlich, um der steigenden Nachfrage nach investitionsfähigen und diversifizierten Finanzprodukten, die 
ökologischen und sozialen Kriterien sowie solchen der guten Unternehmensführung genügen, gerecht zu werden 
und Kapital in diese Produkte zu lenken. Mit dem ESAP soll eine zukunftsorientierte Plattform geschaffen werden, 
die die Integration öffentlicher Informationen ermöglichen sollte, die in Bezug auf Finanzdienstleistungen, 
Kapitalmärkte, Nachhaltigkeit und Vielfalt von Belang sind und sich aus künftigen Gesetzgebungsakten der Union 
wie der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im 
Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 ergeben.

(5) Investoren, Marktteilnehmer, Berater, Hochschulen und die breite Öffentlichkeit können ein Interesse daran haben, 
Informationen zu erhalten, die in Bezug auf Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte, Nachhaltigkeit und Vielfalt von 
Belang sind und die nicht nach Unionsrecht veröffentlicht werden müssen, wenn ein Unternehmen diese 
Informationen öffentlich zugänglich macht. Insbesondere KMU wollen möglicherweise mehr ihrer Informationen 
öffentlich zugänglich machen, um für potenzielle Investoren sichtbarer zu werden und dadurch die Finanzierungs
möglichkeiten zu erweitern und zu diversifizieren. Auch Marktteilnehmer möchten unter Umständen mehr 
Informationen bereitstellen, als in den Rechtsvorschriften der Union vorgeschrieben. Daher sollte das ESAP Zugang 
zu Informationen bieten, die in Bezug auf Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte, Nachhaltigkeit und Vielfalt von 
Belang sind und die von einem dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegenden Unternehmen freiwillig veröffentlicht 
werden, wenn sich dieses Unternehmen dafür entscheidet, diese Informationen über das ESAP zugänglich zu 
machen. Diese Informationen könnten auf freiwilliger Basis übermittelt werden, sobald die Betriebsstabilität und 
operative Effizienz des ESAP sichergestellt ist, was in jedem Fall nach der Übermittlung des Berichts der 
Kommission über die Umsetzung, Funktionsweise und Wirksamkeit des ESAP an das Europäische Parlament und 
den Rat erfolgen würde. Freiwillig übermittelte Informationen sollten eindeutig als solche gekennzeichnet werden.

(6) Freiwillig übermittelte Informationen sollten möglichst ein einheitliches Format aufweisen und in Bezug auf Inhalt, 
Wert, Nutzen und Zuverlässigkeit mit den obligatorisch zu übermittelnden Informationen vergleichbar sein. Zwecks 
Verbesserung der Vergleichbarkeit und Nutzbarkeit der freiwillig über das ESAP zugänglich gemachten 
Informationen sollten die mit der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (3)
eingerichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde, EBA), die mit der Verordnung 
(EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) eingerichtete Europäische Aufsichtsbehörde 
(Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung, EIOPA) und die 
mit der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) eingerichtete Europäische 
Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde, ESMA) (zusammen als „Europäische 
Aufsichtsbehörden“ oder „ESA“ bezeichnet) im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards ausarbeiten, in denen die diesen Informationen beizufügenden Metadaten sowie 
gegebenenfalls die für die Abfassung dieser Informationen zu verwendenden Formate und Vorlagen festgelegt 
werden. Der Gemeinsame Ausschuss sollte auch sämtliche in den entsprechenden sektoralen Gesetzgebungsakten 
der Union verankerten Standards und insbesondere die speziell für KMU konzipierten Standards berücksichtigen.

(7) Das ESAP sollte keine neuen Offenlegungspflichten in Bezug auf Inhalte schaffen, sondern vielmehr auf den 
bestehenden Pflichten gemäß den im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten Gesetzgebungsakten der 
Union aufbauen. Es ist wichtig, eine doppelte Berichterstattung zu vermeiden, damit Unternehmen, insbesondere 
KMU, keine zusätzlichen administrativen und finanziellen Belastungen entstehen.

(3) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12).

(4) Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 48).

(5) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).

ABl. L vom 20.12.2023 DE  
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(8) Auch historische Informationen sollten in das ESAP aufgenommen werden können, damit für eine bessere 
Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit von Informationen gesorgt ist. Solche historischen Informationen sollten 
Informationen umfassen, die frühestens fünf Jahre vor dem Zeitpunkt veröffentlicht wurden, zu dem sie an das 
ESAP übermittelt werden müssen. Damit die Einheitlichkeit und Vollständigkeit historischer Informationen 
sichergestellt ist, sollte die Möglichkeit, historische Informationen über das ESAP zugänglich zu machen, den 
Sammelstellen vorbehalten bleiben, bei denen es sich um Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union handelt.

(9) Das ESAP sollte mit einem ehrgeizigen Zeitrahmen eingerichtet werden, wobei seine Betriebsstabilität und operative 
Effizienz im Wege von Zwischenschritten sichergestellt werden sollten. Insbesondere sollte ausreichend Zeit für die 
technische Umsetzung des ESAP und für die Sammlung von Informationen in den Mitgliedstaaten vorgesehen 
werden. Die Entwicklung des ESAP sollte eine Anfangsphase von zwölf Monaten vorsehen, damit die 
Mitgliedstaaten und die ESMA genügend Zeit haben, um die IT-Infrastruktur einzurichten und sie anhand der 
Sammlung einer begrenzten Zahl von Informationsflüssen zu testen. Bei der anschließenden Weiterentwicklung des 
ESAP sollten im Laufe der Zeit schrittweise zusätzliche Informationsflüsse und Funktionalitäten einbezogen werden, 
wobei das entsprechende Tempo eine solide und effiziente Weiterentwicklung des ESAP ermöglichen sollte. Die 
Funktionsweise des ESAP sollte im Laufe seiner Umsetzung und seines Betriebs regelmäßig bewertet werden, um 
etwaige Anpassungen an die Bedürfnisse seiner Nutzer zu ermöglichen und seine technische Effizienz 
sicherzustellen.

(10) Die über das ESAP öffentlich zugänglich zu machenden Informationen sollten von Sammelstellen erhoben werden, 
die für die Sammlung der Informationen benannt wurden, zu deren Veröffentlichung Unternehmen verpflichtet 
sind, oder von Sammelstellen, die für die Sammlung von Informationen benannt wurden, die von Unternehmen 
freiwillig übermittelt werden. Um das uneingeschränkte und kosteneffiziente Funktionieren des ESAP 
sicherzustellen, sollten die Sammelstellen dem ESAP die Informationen automatisch über eine zentrale Programmier
schnittstelle (application programming interface, API) zur Verfügung stellen. Damit die Informationen unverzüglich 
an das ESAP weitergeleitet werden können, sollten die Sammelstellen so weit wie möglich auf auf Unions- und 
nationaler Ebene bestehende Verfahren und Infrastrukturen für die Erhebung von Informationen zurückgreifen. Es 
sollte keine Verpflichtung bestehen, die Informationen über das ESAP zugänglich zu machen, bevor diese 
Informationen gemäß den geltenden sektoralen Gesetzgebungsakten der Union veröffentlicht werden. Damit 
Informationen über das ESAP zugänglich gemacht werden, sollten die Sammelstellen die von den Unternehmen 
übermittelten oder von den Sammelstellen selbst generierten Informationen speichern, es sei denn, gemäß dem 
Unionsrecht sind bereits geeignete alternative Speichermechanismen vorgesehen. Die Sammelstellen sollten nicht 
verpflichtet sein, neue Speichermechanismen zu schaffen, wenn für die Speicherung von Informationen auf 
vorhandene Mechanismen der Union oder der Mitgliedstaaten zurückgegriffen werden kann. Die Mitgliedstaaten 
sollten mindestens eine Sammelstelle für die Erhebung der von Unternehmen freiwillig übermittelten Informationen 
benennen, wobei es sich dabei auch um dieselbe Stelle handeln kann, die die von Unternehmen obligatorisch zu 
übermittelnden Informationen erhebt.

(11) Im Interesse eines kosteneffizienten Funktionierens sollten die Sammelstellen ihre Aufgaben an Dritte übertragen 
können. Solche Befugnisübertragungen sollten angemessenen Sicherheitsmaßnahmen unterliegen und nicht so weit 
reichen, dass die Sammelstelle zu einer bloßen „Briefkastenstelle“ wird. Ermessensentscheidungen über die 
Verwerfung oder Entfernung von Informationen, die offensichtlich ungeeignet oder missbräuchlich sind oder 
außerhalb des Anwendungsbereichs dieser Verordnung liegen, sollten nicht übertragen werden können. Dies 
bedeutet jedoch nicht, dass Befugnisempfänger eine solche Verwerfung oder Entfernung nicht auf der Grundlage 
einer entsprechenden Ermessensentscheidung der Sammelstelle umsetzen können.

(12) Damit die über das ESAP öffentlich zugänglich gemachten Informationen digital nutzbar sind, sollten die 
Unternehmen sie in einem datenextrahierbaren Format oder — wenn nach Unionsrecht erforderlich — in einem 
maschinenlesbaren Format bereitstellen. In datenextrahierbaren Formaten müssen die Informationen nicht 
unbedingt so strukturiert sein, dass sie maschinenlesbar sind, während es sich bei maschinenlesbaren Formaten um 
Dateiformate handelt, die so strukturiert sind, dass Softwareanwendungen konkrete Daten, einschließlich einzelner 
Sachverhaltsdarstellungen, sowie die interne Struktur dieser Daten leicht identifizieren, erkennen und extrahieren 
können. Im Interesse einer möglichst breiten Nutzung sollte es sich bei beiden Formaten um offene Formate 
handeln. Als offene Formate sollten plattformunabhängige Formate verstanden werden, die der Öffentlichkeit ohne 
Einschränkungen, die einer Weiterverwendung der darin enthaltenen Informationen zuwiderlaufen würden, 
zugänglich gemacht werden. Die ESA sollten im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses Entwürfe technischer 
Durchführungsstandards ausarbeiten und der Kommission vorlegen, in denen die Merkmale von maschinenlesbaren 
Formaten und datenextrahierbaren Formaten unter Berücksichtigung neuer technologischer Entwicklungen oder 
Standards festgelegt werden. Um sicherzustellen, dass Unternehmen die Informationen im richtigen Format 
übermitteln, und um etwaigen technischen Problemen der Unternehmen Rechnung zu tragen, sollten die 
Sammelstellen automatisierte Validierungen gemäß der vorliegenden Verordnung durchführen und den 
Unternehmen, die Informationen übermitteln, bei Bedarf behilflich sein.

ABl. L vom 20.12.2023 DE  
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(13) Die Unternehmen, die den Sammelstellen Informationen und Metadaten übermitteln, sollten weiterhin für die 
Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen in der Sprache, in der sie übermittelt wurden, sowie für die 
Zuverlässigkeit dieser Informationen und Metadaten verantwortlich sein. Gemäß den Grundsätzen der 
Datenminimierung und des Datenschutzes sollten Unternehmen sicherstellen, dass in die übermittelten 
Informationen keine personenbezogenen Daten aufgenommen werden, es sei denn, diese Daten sind ein 
notwendiges Element der Informationen über die wirtschaftlichen Tätigkeiten dieser Unternehmen, auch im Falle 
einer Übereinstimmung des Namens des Unternehmens mit dem Namen des Eigentümers. Enthalten die 
übermittelten Informationen personenbezogene Daten, so sollten die Unternehmen sicherstellen, dass sie sich bei 
der Offenlegung dieser personenbezogenen Daten auf einen der rechtmäßigen Verarbeitungsgründe gemäß der 
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates (6) berufen können.

(14) Ziel der ESMA ist es, das öffentliche Interesse zu schützen, indem sie zugunsten der Wirtschaft der Union, ihrer 
Bürger und ihrer Unternehmen zur Stabilität und Wirksamkeit des Finanzsystems beiträgt. In diesem 
Zusammenhang trägt die ESMA insbesondere dazu bei, für die Integrität, Transparenz, Effizienz und 
ordnungsgemäße Funktionsweise der Finanzmärkte zu sorgen. Sie hat unter anderem die Aufgabe, den 
Anlegerschutz zu verbessern. Die ESMA sollte deshalb mit der Einrichtung und dem Betrieb des ESAP beauftragt 
werden.

(15) Damit die Unternehmen und die Öffentlichkeit die Sammelstellen identifizieren können, die dem ESAP 
Informationen zur Verfügung stellen, sollte die ESMA auf ihrer Website ein Verzeichnis der Sammelstellen 
veröffentlichen und dieses fortlaufend aktualisieren. Sind Änderungen an diesem Verzeichnis erforderlich, so sollten 
diese Änderungen möglichst zeitnah vorgenommen werden.

(16) Das ESAP könnte von Verletzungen des Datengeheimnisses, von Integritätsrisiken sowie von Risiken in Bezug auf 
seine Verfügbarkeit und die Verfügbarkeit der darin verarbeiteten Informationen betroffen sein. Diese Risiken 
können Unfälle, Fehler, beabsichtigte Angriffe und Naturereignisse umfassen und müssen als betriebliche Risiken 
anerkannt werden. Die ESMA und die Sammelstellen sollten durch angemessene und verhältnismäßige 
Maßnahmen, darunter regelmäßige Überprüfungen, sicherstellen, dass das ESAP die verarbeiteten Informationen 
schützt und entsprechend den höchsten relevanten Standards funktioniert.

(17) Um die Suche, das Auffinden, den Abruf und die Nutzung von Daten zu erleichtern, sollte die ESMA sicherstellen, 
dass das ESAP eine Reihe von Funktionen bietet, darunter eine Suchfunktion, eine Funktion der maschinellen 
Übersetzung, die Möglichkeit zur Extraktion von Informationen sowie Funktionen für einen barrierefreien 
elektronischen Zugang für Menschen mit Sehbehinderung und Menschen mit Behinderungen und mit besonderen 
Bedürfnissen. Die Suchfunktion sollte in allen Amtssprachen der Union angeboten werden und sich zumindest auf 
die Metadaten stützen, die gemäß den im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten Gesetzgebungsakten 
der Union bereitgestellt werden. Die Benutzeroberfläche und die Suchfunktion des ESAP sollten so gestaltet sein, 
dass sie möglichst benutzerfreundlich sind und eine hohe Datenvergleichbarkeit bieten und dass sie einem breiten 
Spektrum potenzieller Nutzer wie professionellen Anlegern und Kleinanlegern, akademischen Einrichtungen und 
Organisationen der Zivilgesellschaft gerecht werden.

(18) Durch die Verwendung und Weiterverwendung der über das ESAP öffentlich zugänglichen Informationen kann das 
Funktionieren des Binnenmarkts verbessert und die Entwicklung neuer Dienste, die solche Informationen 
kombinieren und nutzen, gefördert werden. Daher ist es erforderlich, die Verwendung und Weiterverwendung der 
im ESAP zugänglichen Informationen zu anderen Zwecken als den Zwecken zu gestatten, für die die Informationen 
erstellt wurden, wenn dies aus Gründen des Allgemeininteresses gerechtfertigt ist. Eine derartige Verwendung und 
Weiterverwendung von Informationen sollte jedoch objektiven und nichtdiskriminierenden Bedingungen 
unterliegen. Zudem sollten gegebenenfalls Bedingungen gelten, die denen entsprechen, die in offenen 
Standardlizenzen im Sinne der Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates (7) festgelegt 
sind, und die es ermöglichen sollten, dass jede Person Daten und Inhalte zu jedem Zweck frei abrufen, verwenden, 
verändern und weitergeben kann. Unternehmen, die ihre Informationen einer Sammelstelle übermitteln, damit diese 
über das ESAP zugänglich gemacht werden, sollten die Verwendung und Weiterverwendung dieser Informationen 
für regulatorische und nichtgewerbliche Zwecke nicht auf der Grundlage eines Schutzrechts sui generis einschränken, 
wobei das Unionsrecht im Bereich des Urheberrechts und anderer verwandter Schutzrechte hiervon unberührt 
bleibt. Unbeschadet der in Artikel 340 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) 
festgelegten Grundsätze der außervertraglichen Haftung sollten weder die ESMA noch die Sammelstellen für den 
Zugang, die Verwendung oder die Weiterverwendung von über das ESAP zugänglichen Informationen haftbar 
gemacht werden.

(6) Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz- 
Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1).

(7) Richtlinie (EU) 2019/1024 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über offene Daten und die 
Weiterverwendung von Informationen des öffentlichen Sektors (ABl. L 172 vom 26.6.2019, S. 56).
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(19) Die über das ESAP verfügbaren Informationen sollten der Öffentlichkeit zeitnah zugänglich gemacht werden. Daher 
sollten die von den Sammelstellen an das ESAP übermittelten Informationen unverzüglich und in jedem Fall so rasch 
wie möglich über das ESAP zugänglich gemacht werden. Um eine einheitliche Qualität der Informationen zu 
gewährleisten, sollten die Sammelstellen automatisierte Validierungen vornehmen und übermittelte Informationen, 
die nicht den erforderlichen Anforderungen entsprechen, verwerfen. Die automatisierten Validierungen sollten sich 
nicht auf den Inhalt der Informationen beziehen. Die Sammelstellen sollten — zusätzlich zu diesen automatisierten 
Validierungen — Informationen verwerfen oder entfernen, wenn sie beispielsweise nach dem Erhalt von 
Informationen von einem Interessenträger feststellen, dass diese nicht in den Anwendungsbereich dieser 
Verordnung fallen oder Inhalte umfassen, die offensichtlich ungeeignet oder missbräuchlich sind. Die Sammelstellen 
sind nicht verpflichtet, manuell oder automatisch zu prüfen, ob Informationen außerhalb des Anwendungsbereichs 
dieser Verordnung liegen oder offensichtlich ungeeignete oder missbräuchliche Inhalte aufweisen. Die 
Verantwortung für die Inhalte sollte nach wie vor bei den Unternehmen liegen. Sonstige Pflichten, die 
Sammelstellen womöglich aus anderen Bestimmungen des Unionsrechts oder des nationalen Rechts erwachsen, 
bleiben von dieser Verordnung unberührt.

(20) Das ESAP sollte den Nutzern einen kostenlosen und diskriminierungsfreien Zugang zu Informationen bieten und es 
ihnen ermöglichen, nach Informationen zu suchen, auf diese zuzugreifen und sie vom ESAP herunterzuladen. Damit 
die ESMA vor einer übermäßigen finanziellen Belastung durch die Kosten für die Deckung des Bedarfs intensiver 
Nutzer geschützt ist, sollte es ihr jedoch gestattet sein, Einnahmen zu generieren. Deswegen sollte es der ESMA in 
Abweichung von dem allgemeinen Grundsatz, dass Informationen kostenlos zugänglich sein sollten, gestattet sein, 
für spezifische Dienste Gebühren zu erheben, und zwar auch für Dienste, die aufgrund der Suche nach und des 
Herunterladens von sehr großen Informationsmengen oder des häufigen Zugangs zu über das ESAP zugänglich 
gemachten Informationen, insbesondere wenn diese Informationen zu gewerblichen Zwecken verwendet werden 
sollen, mit hohen Wartungs- und Unterstützungskosten verbunden sind. Die erhobenen Gebühren sollten jedoch 
die der ESMA durch die Erbringung dieser spezifischen Dienste entstandenen Kosten nicht übersteigen. Die 
erhobenen Gebühren sollten dem ESAP zu dessen allgemeinem Funktionieren zugewiesen werden. Von einigen 
Nutzern, einschließlich Hochschulen und Organisationen der Zivilgesellschaft, sollten keine Gebühren erhoben 
werden. Die Berechnung der Gebühren sollte transparent sein und sich auf klare Grundsätze stützen.

(21) Um datengesteuerte Innovationen im Finanzsektor zu fördern, zur Integration der Kapitalmärkte in der Union 
beizutragen, Investitionen in nachhaltige Tätigkeiten zu lenken und Effizienzgewinne für Verbraucher und 
Unternehmen zu erzielen, sollte das ESAP den Zugang zu öffentlichen Informationen, die personenbezogene Daten 
enthalten könnten, verbessern. Allerdings sollte das ESAP nur den Zugang zu solchen personenbezogenen Daten 
verbessern, die in gemäß einer rechtlichen Verpflichtung veröffentlichten Informationen enthalten sind, oder — 
wenn die Informationen freiwillig veröffentlicht werden — zu solchen personenbezogenen Daten, die auf der 
Grundlage rechtmäßiger Gründe gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 verarbeitet werden. Bei jeder Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die damit zusammenhängt, dass Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
sollten die ESMA, in ihrer Eigenschaft als Verantwortliche des ESAP, und die Sammelstellen sicherstellen, dass die 
Verordnung (EU) 2016/679 und die Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates (8)
eingehalten werden. Die übermittelnden Unternehmen sollten für die Ermittlung von in den übermittelten 
Informationen enthaltenen personenbezogenen Daten sowie für die Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten 
auf der Grundlage eines der in der Verordnung (EU) 2016/679 aufgeführten Gründe für eine rechtmäßige 
Verarbeitung verantwortlich sein. Informationen, die den beigefügten Metadaten zufolge personenbezogene Daten 
enthalten, sollten von den Sammelstellen oder im ESAP nicht länger als erforderlich und keinesfalls länger als fünf 
Jahre gespeichert werden, sofern in den im Anhang der vorliegenden Verordnung aufgeführten Gesetzgebungsakten 
der Union nichts anderes festgelegt ist.

(22) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 
angehört und hat am 19. Januar 2022 formelle Bemerkungen abgegeben.

(23) Die Europäische Zentralbank hat am 7. Juni 2022 ihre Stellungnahme (9) abgegeben.

(24) Um das Vertrauen der Öffentlichkeit in das ESAP aufzubauen und aufrechtzuerhalten und alle Unternehmen vor 
unzulässigen Änderungen ihrer Informationen zu schützen, sollten die Sammelstellen die Datenintegrität sowie die 
Glaubwürdigkeit der Quelle der von den Unternehmen übermittelten Informationen sicherstellen. Insbesondere 
sollten die Sammelstellen für ein adäquates Maß an Authentizität, Verfügbarkeit, Integrität und Nichtabstreitbarkeit 
der von Unternehmen übermittelten Informationen sorgen, die dem ESAP bereitgestellt und über das ESAP 

(8) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39).

(9) ABl. C 307 vom 12.8.2022, S. 3.
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zugänglich gemacht werden sollen. Unter „Nichtabstreitbarkeit“ von Informationen ist zu verstehen, dass dem 
Unternehmen hinreichend zugesichert werden sollte, dass die Übermittlung der Informationen erfolgt ist und dass 
der Empfänger über einen Nachweis über die Identität des Unternehmens verfügt. Diese Ziele könnten durch ein 
qualifiziertes elektronisches Siegel im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (10) erreicht werden. Eine spezifische Rechtsträgerkennung sollte, falls verfügbar, ein obligatorisches 
Attribut der übermittelten Informationen sein.

(25) Damit die Informationen auf dem ESAP im Zeitverlauf vergleichbar sind, sollten die Nutzer auch Zugang zu früheren 
Informationen, einschließlich historischer Informationen, haben. Sofern in den im Anhang der vorliegenden 
Verordnung aufgeführten Gesetzgebungsakten der Union nichts anderes festgelegt ist, sollte das ESAP für einen 
angemessenen Zeitraum Zugang zu Informationen gewähren. Zu diesem Zweck sollte die ESMA sicherstellen, dass 
personenbezogene Daten im ESAP nicht länger als gemäß Unionsrecht erforderlich gespeichert oder zugänglich 
gemacht werden, keinesfalls jedoch länger als fünf Jahre, sofern in den Gesetzgebungsakten der Union, die in den 
Anwendungsbereich der vorliegenden Verordnung fallen, nichts anderes festgelegt ist.

(26) Die Sammelstellen sollten die ESMA über wesentliche praktische Schwierigkeiten unterrichten, die sie bei der 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben feststellen. Die ESMA sollte in enger Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA 
die Funktionsweise des ESAP überwachen und diesbezüglich jährlich einen Bericht veröffentlichen, damit 
sichergestellt ist, dass potenzielle Probleme transparent gemacht werden und erforderlichenfalls geeignete 
Maßnahmen ergriffen werden können. Die Erstellung des jährlichen Berichts über die Funktionsweise des ESAP 
durch die ESMA in enger Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA wird auch dazu beitragen, dass die 
zuständigen Behörden einbezogen und andere Interessenträger über eine Ad-hoc-Einsatzgruppe oder -Gruppe oder 
einen Ad-hoc-Ausschuss konsultiert werden, die bzw. der je nach Fall von der ESMA eingerichtet wird.

(27) Angesichts der Bedeutung des Berichts der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat über die 
Umsetzung, Funktionsweise und Wirksamkeit des ESAP für den möglichen Erlass eines delegierten Rechtsakts zum 
Aufschub der Aufnahme in das ESAP von Informationen, deren Übermittlung an die Sammelstellen gemäß der 
vorliegenden Verordnung in Anwendung der Richtlinie (EU) 2023/2864 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (11) und der Verordnung (EU) 2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates (12) noch nicht 
erforderlich ist, ist es wichtig, dass die Kommission die von der ESMA jährlich erstellten Berichte über die 
Funktionsweise des ESAP nutzt und die Sammelstellen und die einschlägigen Expertengruppen, insbesondere die 
Sachverständigengruppe des Europäischen Wertpapierausschusses, gebührend konsultiert. Dem Europäischen 
Parlament und dem Rat sollte, wenn sie es für angebracht halten, ausreichend Gelegenheit für die Erörterung des 
Berichts der Kommission eingeräumt werden.

(28) Damit die Aufnahme bestimmter Informationen, die im ESAP zugänglich gemacht werden sollten, in das ESAP 
erforderlichenfalls aufgeschoben werden kann, sollte der Kommission die Befugnis übertragen werden, gemäß 
Artikel 290 AEUV Rechtsakte in Bezug auf den Zeitpunkt zu erlassen, ab dem diese Informationen an das ESAP 
übermittelt und dort zugänglich gemacht werden sollten. Es ist von besonderer Bedeutung, dass die Kommission im 
Zuge ihrer Vorbereitungsarbeit angemessene Konsultationen, auch auf der Ebene von Sachverständigen, durchführt, 
die mit den Grundsätzen in Einklang stehen, die in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung (13) niedergelegt wurden. Um insbesondere für eine gleichberechtigte Beteiligung an der 
Vorbereitung delegierter Rechtsakte zu sorgen, erhalten das Europäische Parlament und der Rat alle Dokumente zur 
gleichen Zeit wie die Sachverständigen der Mitgliedstaaten, und ihre Sachverständigen haben systematisch Zugang zu 
den Sitzungen der Sachverständigengruppen der Kommission, die mit der Vorbereitung der delegierten Rechtsakte 
befasst sind.

(10) Verordnung (EU) Nr. 910/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 über elektronische Identifizierung und 
Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt und zur Aufhebung der Richtlinie 1999/93/EG (ABl. L 257 vom 
28.8.2014, S. 73).

(11) Richtlinie (EU) 2023/2864 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter 
Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2864, 
20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj).

(12) Verordnung (EU) 2023/2869 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Änderung bestimmter 
Verordnungen in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des zentralen europäischen Zugangsportals (ABl. L, 2023/2869, 
20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj).

(13) ABl. L 123 vom 12.5.2016, S. 1.
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(29) Um eine reibungslose Verarbeitung der von den Sammelstellen erhaltenen oder erstellten Informationen, die auf das 
ESAP gestellt werden, sicherzustellen, muss über bestimmte klare und ausführliche Anforderungen festgelegt werden, 
welches Format und welche Metadaten diese Informationen aufweisen müssen und welche Sammelstellen diese erheben 
sollten. Damit die Qualität der von den Sammelstellen an das ESAP übermittelten Informationen sichergestellt ist, 
müssen auch die Merkmale der automatisierten Validierungen, die in Bezug auf sämtliche von Unternehmen an die 
Sammelstellen übermittelten Informationen durchzuführen sind, festgelegt werden, einschließlich der Merkmale des 
qualifizierten elektronischen Siegels, das diesen Informationen beizufügen ist, wenn die Sammelstellen dies verlangen. 
Um die Verwendung und Weiterverwendung von ESAP-Daten sicherzustellen, muss eine Liste der benannten offenen 
Standardlizenzen erstellt werden. Zwecks Erleichterung der Suche, des Auffindens und des rechtzeitigen Abrufs der 
Daten müssen auch die Merkmale der API und der zu implementierenden Metadaten festgelegt werden. Außerdem 
sollten zusätzliche Anforderungen in Bezug auf effiziente Suchfunktionen wie die spezifische Rechtsträgerkennung des 
Unternehmens, die Klassifizierung der Art der von dem Unternehmen übermittelten Informationen und die Größe des 
Unternehmens nach Kategorie eingeführt werden. Zu diesem Zweck sollten die ESA im Rahmen des Gemeinsamen 
Ausschusses Entwürfe technischer Durchführungsstandards ausarbeiten. Bei der Ausarbeitung der technischen 
Durchführungsstandards im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses sollten die ESA im Voraus die Sammelstellen 
konsultieren und insbesondere eine Analyse des entsprechenden Kosten-Nutzen-Potenzials durchführen. Darüber 
hinaus sollte die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards ausarbeiten können, um Art und Umfang der 
spezifischen Dienstleistungen, für die Gebühren erhoben werden können, und die damit verbundene Gebührenstruktur 
festzulegen. Solche Entwürfe technischer Durchführungsstandards würden einen globalen und interoperablen Zugang 
zu den Informationen von Unternehmen ermöglichen. Was die technischen Durchführungsstandards für Nachhaltig
keitsinformationen anbelangt, so sollten die ESA bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe von Standards im Rahmen des 
Gemeinsamen Ausschusses mit der Europäischen Beratergruppe für Rechnungslegung (EFRAG) zusammenarbeiten. Der 
Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, diese technischen Durchführungsstandards im Wege von 
Durchführungsrechtsakten gemäß Artikel 291 AEUV und gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, 
Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 und Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(30) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich durch die Bereitstellung eines einfachen zentralisierten Zugangs zu 
öffentlichen Informationen über Unternehmen und ihre Produkte zur Integration der Finanzdienstleistungen und 
Kapitalmärkte der Union beizutragen, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, 
sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann 
die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten Subsidiari
tätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(31) Das ESAP ist die erste Maßnahme im Rahmen des neuen Aktionsplans für die Kapitalmarktunion und ein konkretes 
Ergebnis der Strategie für ein digitales Finanzwesen. Es stellt somit ein wichtiges Vorhaben von gemeinsamem 
europäischem Interesse im Bereich des digitalen Finanzwesens dar. Insbesondere in den früheren 
Entwicklungsphasen des ESAP sollten daher im Einklang mit den in der Arbeitsunterlage der Kommissions
dienststellen vom 25. November 2021 angegebenen Beträgen möglichst umfangreiche Mittel über das mit der 
Verordnung (EU) 2021/694 des Europäischen Parlaments und des Rates (14) eingerichtete Programm „Digitales 
Europa“ abgerufen werden. Diese Mittel werden der Kommission in den früheren Entwicklungsphasen des ESAP 
zugewiesen, damit sichergestellt ist, dass die ESMA endgültige Eigentümerin jeglicher sich daraus ergebenden 
Vermögenswerte ist. Nach Ausschöpfung des Beitrags aus dem Programm „Digitales Europa“ sollte die Finanzierung 
des ESAP nach dem Modell erfolgen, das für die Finanzierung der ESMA bis zum 31. Dezember 2027 vorgesehen ist. 
Die Beiträge der zuständigen Behörden im Rahmen dieses Finanzierungsmodells sollten einen Gesamtbetrag von 
6 968 000 EUR nicht übersteigen. Die Mittelbeiträge der Mitgliedstaaten sind jedoch nicht an eine mögliche 
Überschreitung der in der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen vom 25. November 2021 dargelegten 
Kostenschätzungen geknüpft. Die Finanzierung des ESAP ab Januar 2028 sollte im Rahmen des entsprechenden 
Haushaltsverfahrens im Zusammenhang mit dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen erörtert werden, wenn 
geprüft wird, ob ein höherer Beitrag aus dem Unionshaushalt angemessen wäre —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Das zentrale europäische Zugangsportal

(1) Die ESMA richtet ein und betreibt bis zum 10. Juli 2027 ein zentrales europäisches Zugangsportal (European Single 
Access Point, ESAP), das einen zentralisierten elektronischen Zugang zu folgenden Informationen bietet:

a) Informationen, die gemäß den im Anhang aufgeführten Gesetzgebungsakten der Union oder gemäß anderer 
verbindlicher Rechtsakte der Union, in denen ein zentralisierter elektronischer Zugang zu Informationen über das ESAP 
vorgesehen ist, veröffentlicht werden;

(14) Verordnung (EU) 2021/694 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Aufstellung des Programms 
„Digitales Europa“ und zur Aufhebung des Beschlusses (EU) 2015/2240 (ABl. L 166 vom 11.5.2021, S. 1).
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b) Informationen, die ein dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegendes Unternehmen gemäß Artikel 3 Absatz 1 freiwillig 
über das ESAP zugänglich macht und die in den im Anhang aufgeführten Gesetzgebungsakten der Union oder in 
anderen verbindlichen Rechtsakten der Union, in denen ein zentralisierter elektronischer Zugang zu Informationen 
über das ESAP vorgesehen ist, aufgeführt sind.

(2) Die in Absatz 1 Buchstabe a dieses Artikels genannten Informationen dürfen den Sammelstellen nicht vor dem 
Geltungsbeginn der Verpflichtung zur Übermittlung solcher Informationen gemäß den im Anhang aufgeführten 
Gesetzgebungsakten der Union oder anderen verbindlichen Rechtsakten der Union, in denen ein zentralisierter 
elektronischer Zugang zu Informationen über das ESAP vorgesehen ist, übermittelt werden, um sie auf dem ESAP 
zugänglich zu machen.

(3) Sammelstellen, bei denen es sich um Einrichtungen und sonstige Stellen der Union handelt, können dem ESAP ab 
dem Geltungsbeginn der Verpflichtung zur Übermittlung von Informationen an das ESAP gemäß den im Anhang 
aufgeführten Gesetzgebungsakten der Union oder anderen verbindlichen Rechtsakten der Union, in denen ein 
zentralisierter elektronischer Zugang zu Informationen über das ESAP vorgesehen ist, historische Informationen 
bereitstellen.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. „Unternehmen“ jede natürliche oder juristische Person,

a) die zur Übermittlung der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a genannten Informationen an eine Sammelstelle 
verpflichtet ist oder

b) die einer Sammelstelle Informationen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b freiwillig übermittelt, damit diese 
Informationen über das ESAP zugänglich gemacht werden können;

2. „Sammelstelle“ eine Einrichtung oder sonstige Stelle der Union oder eine Einrichtung, eine Behörde oder ein Register 
eines Mitgliedstaats, die bzw. das gemäß einem der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a genannten Gesetzgebungsakte 
der Union oder durch einen Mitgliedstaat gemäß Artikel 3 Absatz 2 als solche benannt wurde;

3. „datenextrahierbares Format“ ein offenes Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 14 der Richtlinie (EU) 2019/1024, 
das weit verbreitet oder gesetzlich vorgeschrieben ist, eine Datenextraktion durch eine Maschine ermöglicht und vom 
Menschen lesbar ist;

4. „maschinenlesbares Format“ ein maschinenlesbares Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 13 der Richtlinie 
(EU) 2019/1024;

5. „qualifiziertes elektronisches Siegel“ ein qualifiziertes elektronisches Siegel im Sinne von Artikel 3 Nummer 27 der 
Verordnung (EU) Nr. 910/2014;

6. „Programmierschnittstelle“ oder „API“ einen Bestand an Funktionen, Verfahren, Definitionen und Protokollen für 
Maschine-zu-Maschine-Kommunikation und den lückenlosen Datenaustausch;

7. „Metadaten“ strukturierte Informationen, die den Abruf, die Verwendung oder die Verwaltung einer 
Informationsquelle erleichtern, unter anderem durch Beschreibung, Erläuterung oder Lokalisierung dieser 
Informationsquelle;

8. „personenbezogene Daten“ personenbezogene Daten im Sinne von Artikel 4 Nummer 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679;

9. „historische Informationen“ die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a genannten Informationen, die frühestens fünf Jahre 
vor dem Geltungsbeginn der Verpflichtung zur Übermittlung dieser Informationen an das ESAP veröffentlicht wurden;

10. „Gemeinsamer Ausschuss“ den in Artikel 54 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, Artikel 54 der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 und Artikel 54 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 genannten Ausschuss.
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Artikel 3

Freiwillige Übermittlung von Informationen

(1) Ab dem 10. Januar 2030 können Unternehmen die in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b genannten Informationen an 
die Sammelstelle in dem Mitgliedstaat ihres jeweiligen Sitzes übermitteln, damit diese über das ESAP zugänglich gemacht 
werden.

Bei der Übermittlung dieser Informationen an die Sammelstelle muss das Unternehmen:

a) sicherstellen, dass den Informationen Metadaten beigefügt sind, aus denen hervorgeht, dass die Informationen freiwillig 
über das ESAP zugänglich gemacht werden;

b) sicherstellen, dass den Informationen Metadaten beigefügt sind, aus denen hervorgeht, ob die Informationen 
personenbezogene Daten enthalten;

c) sicherstellen, dass den Informationen die für das Funktionieren der ESAP-Suchfunktion gemäß Artikel 7 Absatz 3 
erforderlichen Metadaten beigefügt sind;

d) für die Übermittlung der Informationen ein datenextrahierbares Format verwenden;

e) sicherstellen, dass die übermittelten Informationen unter Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b fallen;

f) sicherstellen, dass in die Informationen keine personenbezogenen Daten aufgenommen werden, es sei denn, die 
personenbezogenen Daten sind nach Unionsrecht oder nationalem Recht erforderlich oder stellen einen notwendigen 
Bestandteil der Informationen über die wirtschaftlichen Tätigkeiten des betreffenden Unternehmens dar.

(2) Die Mitgliedstaaten benennen spätestens am 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle für die Erhebung freiwillig 
übermittelter Informationen und setzen die ESMA hiervon in Kenntnis.

(3) Die durch die Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 1094/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen 
Parlaments und des Rates eingerichteten Europäischen Aufsichtsbehörden (im Folgenden „ESA“) arbeiten im Rahmen des 
Gemeinsamen Ausschusses Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) die Metadaten, die den übermittelten Informationen gemäß Absatz 1 beizufügen sind;

b) gegebenenfalls die spezifischen Formate oder Vorlagen, die für die Übermittlung der Informationen gemäß Absatz 1 zu 
verwenden sind.

(4) Bei der Ausarbeitung der in Absatz 3 genannten technischen Durchführungsstandards berücksichtigen die ESA 
sämtliche in den entsprechenden sektoralen Gesetzgebungsakten der Union verankerten Standards und insbesondere die 
speziell für KMU konzipierten Standards.

Die ESA übermitteln der Kommission die Entwürfe technischer Durchführungsstandards spätestens am 10. Januar 2028.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 und Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

Die ESA nehmen im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses Leitlinien für Unternehmen an, um sicherzustellen, dass die 
übermittelten Metadaten korrekt sind und auch die Bedingungen für die Aufnahme personenbezogener Daten bei der 
freiwilligen Übermittlung von Informationen erfüllt sind.

(5) Enthalten die in Absatz 1 genannten Informationen personenbezogene Daten, stellen die Unternehmen sicher, dass 
sich jedwede Verarbeitung dieser Daten auf einen der in Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2016/679 aufgeführten 
rechtmäßigen Verarbeitungsgründe stützt. Mit dieser Verordnung wird keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten geschaffen.

Artikel 4

Verzeichnis der Sammelstellen

Die ESMA veröffentlicht auf dem in Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a genannten Webportal ein Verzeichnis der 
Sammelstellen, das auch den einheitlichen Ressourcenverorter (uniform resource locator, URL) jeder einzelnen 
Sammelstelle enthält.
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Die ESMA stellt sicher, dass dieses Verzeichnis fortlaufend aktualisiert wird, und teilt der Kommission jede Änderung daran 
mit.

Artikel 5

Aufgaben der Sammelstellen und Verantwortlichkeiten der Unternehmen

(1) Die Sammelstellen erfüllen folgende Aufgaben:

a) Sie sammeln die von Unternehmen übermittelten Informationen;

b) sie speichern die von Unternehmen übermittelten oder von den Sammelstellen selbst generierten Informationen und 
stützen sich dabei gegebenenfalls auf bestehende Verfahren und Infrastrukturen für die Speicherung von Informationen;

c) sie überprüfen anhand technischer automatisierter Validierungen der von Unternehmen übermittelten Informationen, 
ob die Informationen folgende Voraussetzungen erfüllen:

i) Sie wurden unter Verwendung eines datenextrahierbaren Formats oder gegebenenfalls des maschinenlesbaren 
Formats übermittelt, das in einem der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a genannten Gesetzgebungsakte der Union, 
gemäß denen die Informationen übermittelt werden, festgelegt ist;

ii) die Metadaten zu den Informationen gemäß Absatz 10 Buchstabe e dieses Artikels sowie, sofern zutreffend, gemäß 
Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe a sind verfügbar und vollständig;

iii) ihnen ist erforderlichenfalls ein qualifiziertes elektronisches Siegel beigefügt;

d) sie knüpfen die Verwendung und Weiterverwendung der über das ESAP zugänglichen Informationen nicht an andere 
Bedingungen als jene, die den in den offenen Standardlizenzen gemäß Artikel 9 vorgesehenen Bedingungen 
entsprechen;

e) sie implementieren die API und stellen dem ESAP die Informationen, die Metadaten zu diesen Informationen und 
erforderlichenfalls das qualifizierte elektronische Siegel kostenlos und innerhalb der geltenden Fristen bereit;

f) sofern dies im Bereich ihrer technischen Zuständigkeit liegt, leisten sie den Unternehmen, die die Informationen 
übermitteln, zumindest in Bezug auf das Übermittlungs-, Verwerfungs- und Neuübermittlungsverfahren Unterstützung;

g) sie stellen sicher, dass die in Artikel 1 Absatz 1 genannten Informationen dem ESAP mindestens zehn Jahre lang zur 
Verfügung stehen, sofern in den in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a genannten Gesetzgebungsakten der Union nichts 
anderes festgelegt ist.

Für die Zwecke von Unterabsatz 1 Buchstabe g des vorliegenden Absatzes ergreifen die Sammelstellen im Einklang mit den 
Verordnungen (EU) 2016/679 und (EU) 2018/1725 geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass, sofern sich die den übermittelten Informationen beigefügten Metadaten auf personenbezogene Daten 
beziehen, die Informationen nicht länger als fünf Jahre zu Zwecken der Bereitstellung an das ESAP aufbewahrt oder über 
das ESAP zugänglich gemacht werden, sofern in den in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a der vorliegenden Verordnung 
genannten Gesetzgebungsakten der Union nichts anderes festgelegt ist.

(2) Die Sammelstellen können von Unternehmen übermittelte Informationen verwerfen, wenn diese offensichtlich 
ungeeignet oder missbräuchlich sind oder außerhalb des Umfangs der in Artikel 1 Absatz 1 genannten Informationen 
liegen.

Die Sammelstellen entfernen über das ESAP zugänglich gemachte Informationen, bei denen sie festgestellt haben, dass sie 
offensichtlich ungeeignet oder missbräuchlich sind oder außerhalb des Umfangs der in Artikel 1 Absatz 1 genannten 
Informationen liegen.

(3) Die Sammelstellen verwerfen von Unternehmen übermittelte Informationen, wenn die automatisierten 
Validierungen gemäß Absatz 1 Buchstabe c des vorliegenden Artikels ergeben, dass die Informationen nicht den 
Anforderungen dieses Buchstabens entsprechen, oder gegebenenfalls auf der Grundlage von gemäß Artikel 10 Absatz 2 
erhaltenen Meldungen.

(4) Die Sammelstellen setzen die Unternehmen innerhalb eines angemessenen Zeitraums und unter Angabe der Gründe 
von der Verwerfung oder Entfernung von Informationen in Kenntnis.
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(5) Verwirft oder entfernt eine Sammelstelle die von einem Unternehmen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a 
übermittelten Informationen, so berichtigt das betreffende Unternehmen die Informationen und übermittelt sie 
unverzüglich erneut. Die Sammelstelle unterrichtet die ESMA, wenn Informationen gemäß Absatz 2 verworfen, entfernt 
oder ersetzt werden.

Unternehmen steht es frei, Informationen nur einmal und nur einer einzigen Sammelstelle zu übermitteln. Die 
Übermittlung sowie jede erneute Übermittlung von Informationen einschließlich der beigefügten einschlägigen Metadaten 
haben an dieselbe Sammelstelle zu erfolgen.

(6) Die Unternehmen sind für die Vollständigkeit und Genauigkeit der Informationen in der Sprache, in der sie 
übermittelt werden, sowie für die den Sammelstellen übermittelten beigefügten einschlägigen Metadaten verantwortlich. 
Insbesondere sind die Unternehmen dafür verantwortlich auszuweisen, ob personenbezogene Daten in die Informationen 
aufgenommen wurden, die sie zusammen mit den beigefügten einschlägigen Metadaten, aus denen hervorgeht, ob die 
Informationen personenbezogene Daten enthalten, der Sammelstelle übermitteln.

(7) In Bezug auf die Informationen, die in den Anwendungsbereich dieser Verordnung fallen, nehmen die Sammelstellen 
weder das Recht des Herstellers einer Datenbank gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG des Europäischen 
Parlaments und des Rates (15) noch andere Rechte des geistigen Eigentums in einer Weise in Anspruch, durch die die 
Verwendung und Weiterverwendung des Inhalts der Datenbank gemäß Artikel 9 verhindert oder eingeschränkt wird.

(8) Eine Sammelstelle kann die in Absatz 1 Buchstaben a, b, c, e, f und g sowie in den Absätzen 3 und 4 genannten 
Aufgaben an eine dem Recht eines Mitgliedstaats unterliegende juristische Person oder an eine Einrichtung oder sonstige 
Stelle der Union (im Folgenden „Befugnisempfänger“) übertragen. Jede Übertragung von Aufgaben erfolgt in Form einer 
schriftlichen Vereinbarung, in der die zu übertragenden Aufgaben sowie die Bedingungen für ihre Ausführung festgelegt 
sind (im Folgenden „Übertragungsvereinbarung“).

Mit den in der Übertragungsvereinbarung festgelegten Bedingungen wird sichergestellt, dass

a) der Befugnisempfänger sich nicht in einem Interessenkonflikt befindet,

b) der Befugnisempfänger die erlangten Informationen nicht in unangemessener oder wettbewerbswidriger Weise oder für 
einen anderen als den in der Übertragungsvereinbarung genannten Zweck verwendet,

c) der Befugnisempfänger im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben den Schutz der Informationen gemäß 
Artikel 6 sicherstellt,

d) der Befugnisempfänger die Sammelstelle regelmäßig über seine Gesamtbilanz bei der Erfüllung der übertragenen 
Aufgaben unterrichtet und

e) der Befugnisempfänger die Sammelstelle unverzüglich über jede Verfehlung bei der Erfüllung einer übertragenen 
Aufgabe unterrichtet.

Die Sammelstelle bleibt für alle von ihr übertragenen Aufgaben verantwortlich einschließlich der Bereitstellung sämtlicher 
Informationen an die ESMA, die diese in Bezug auf eine übertragene Aufgabe benötigt.

Die Tatsache, dass eine Sammelstelle Aufgaben an Dritte überträgt, lässt die Haftung dieser Sammelstelle unberührt. Die 
Sammelstelle darf ihre Aufgaben nicht in einem solchen Umfang an Dritte übertragen, dass sie nicht mehr als Sammelstelle 
erachtet werden kann.

Die Sammelstelle stellt sicher, dass jede Übertragung von Aufgaben auf kosteneffiziente Weise erfolgt und dass 
Übertragungen so weit wie möglich dem Zweck dienen, dass bestehende Erhebungsverfahren und -infrastrukturen für die 
Zwecke des ESAP weiterhin angewandt werden können.

Die Sammelstelle unterrichtet die ESMA über jede abgeschlossene Übertragungsvereinbarung.

(9) Die Sammelstellen sorgen für ein adäquates Maß an Authentizität, Verfügbarkeit, Integrität und Nichtabstreitbarkeit 
der von Unternehmen übermittelten Informationen, die über das ESAP zugänglich gemacht werden sollen. Zwecks 
Sicherstellung eines solchen Maßes können die Mitgliedstaaten den Sammelstellen gestatten vorzuschreiben, dass den von 
Unternehmen übermittelten, über das ESAP zugänglich zu machenden Informationen ein qualifiziertes elektronisches 
Siegel beigefügt wird.

(15) Richtlinie 96/9/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 1996 über den rechtlichen Schutz von Datenbanken 
(ABl. L 77 vom 27.3.1996, S. 20).
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(10) Die ESA arbeiten im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 
denen Folgendes festgelegt wird:

a) wie die in Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels genannten technischen automatisierten Validierungen für jede Art von 
Informationen, die von Unternehmen übermittelt werden, vorzunehmen sind;

b) die Merkmale des qualifizierten elektronischen Siegels gemäß Absatz 1 Buchstabe c Ziffer iii dieses Artikels und 
Absatz 9 dieses Artikels;

c) die offenen Standardlizenzen gemäß Absatz 1 Buchstabe d dieses Artikels;

d) die Merkmale der gemäß Absatz 1 Buchstabe e dieses Artikels zu implementierenden API;

e) die Merkmale der für die ESAP-Suchfunktion gemäß Artikel 7 Absatz 3 erforderlichen Metadaten, der Metadaten gemäß 
Absatz 6 des vorliegenden Artikels und aller anderen für das Funktionieren des ESAP erforderlichen Metadaten;

f) die in Absatz 1 Buchstabe e dieses Artikels genannten Fristen;

g) die vorläufige Liste sowie die Merkmale der Formate, die als Formate, die eine Extraktion von Daten ermöglichen, bzw. 
als maschinenlesbare Formate gemäß Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i dieses Artikels zulässig sind.

(11) Bei der Ausarbeitung der in Absatz 10 genannten Entwürfe technischer Durchführungsstandards berücksichtigen 
die ESA sämtliche bereits in den entsprechenden sektoralen Gesetzgebungsakten der Union verankerten Standards und 
insbesondere die speziell für KMU konzipierten Standards.

Die ESA legen der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards spätestens am 10. September 2024
vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 und Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(12) Sammelstellen, bei denen es sich um Einrichtungen oder sonstige Stellen der Union handelt und die dem ESAP 
gemäß Artikel 1 Absatz 3 historische Informationen bereitstellen, erfüllen folgende Aufgaben:

a) Sie bereiten diese Informationen in einem datenextrahierbaren Format vor;

b) sie fügen diesen Informationen Metadaten bei, aus denen Folgendes hervorgeht:

i) die Namen des Unternehmens,

ii) die Art der Informationen gemäß der in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c genannten Einstufung,

iii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b;

c) sie weisen darauf hin, dass es sich bei den Informationen um historische Informationen handelt.

Abweichend von Absatz 1 Buchstabe g dieses Artikels dürfen historische Informationen nicht länger als fünf Jahre über das 
ESAP zugänglich gemacht werden.

Artikel 6

Cybersicherheit

Die ESMA legt eine wirksame und verhältnismäßige IT-Sicherheitsstrategie für das ESAP fest und gewährleistet ein 
angemessenes Maß an Authentizität, Verfügbarkeit, Integrität und Nichtabstreitbarkeit der über das ESAP zugänglich 
gemachten Informationen und ein angemessenes Schutzniveau für personenbezogene Daten. Die ESMA kann die 
IT-Sicherheitsstrategie und die Cybersicherheitslage des ESAP regelmäßig unter Berücksichtigung der auf internationaler 
Ebene und in der Union zu beobachtenden neuen Trends und jüngsten Entwicklungen im Bereich der Cybersicherheit 
überprüfen.
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Artikel 7

Funktionen des ESAP

(1) Die ESMA stellt sicher, dass das ESAP mindestens folgende Funktionen aufweist:

a) ein Webportal mit einer benutzerfreundlichen Benutzeroberfläche, die den Bedürfnissen von Menschen mit 
Behinderungen Rechnung trägt, um Zugang zu den im ESAP enthaltenen Informationen in allen Amtssprachen der 
Union zu gewähren;

b) eine API, die einen einfachen Zugang zu den Informationen über das ESAP ermöglicht;

c) eine Suchfunktion in allen Amtssprachen der Union;

d) einen Datenbetrachter;

e) eine Funktion der maschinellen Übersetzung der abgerufenen Informationen;

f) einen Download-Dienst, auch für das Herunterladen großer Datenmengen;

g) einen Benachrichtigungsdienst, der die Nutzer über alle neuen Informationen auf ESAP unterrichtet;

h) eine Darstellung der gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b freiwillig übermittelten Informationen, und zwar auf eine 
solche Weise, dass

i) diese klar von gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a obligatorisch übermittelten Informationen unterschieden 
werden können und

ii) die Nutzer gegebenenfalls darüber informiert werden, dass die Informationen nicht unbedingt alle Anforderungen 
für gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a obligatorisch übermittelte Informationen erfüllen und dass sie im Laufe 
der Zeit nicht unbedingt aktualisiert werden.

(2) Die ESMA stellt sicher, dass die in Absatz 1 Buchstaben e und g genannten Funktionen spätestens am 10. Juli 2028
im ESAP verfügbar sind. Die ESMA stellt sicher, dass die in Absatz 1 Buchstabe h genannten Funktionen spätestens am 
9. Januar 2030 im ESAP verfügbar sind.

(3) Die Suchfunktion nach Absatz 1 Buchstabe c dieses Artikels ermöglicht eine Suche anhand folgender Metadaten:

a) der Namen des Unternehmens, das die Informationen übermittelt hat, sowie der natürlichen oder juristischen Person, 
auf die sich die Informationen beziehen;

b) der Rechtsträgerkennung des Unternehmens, das die Informationen übermittelt hat, sowie der juristischen Person, auf 
die sich die Informationen beziehen;

c) der Art der Informationen gemäß Artikel 1 Absatz 1, die von dem Unternehmen übermittelt wurden, und ob diese 
Informationen gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a obligatorisch oder gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe b dieses 
Absatzes freiwillig übermittelt wurden;

d) des Datums und der Uhrzeit, an dem bzw. zu der die Informationen von dem Unternehmen an die Sammelstelle 
übermittelt wurden;

e) des Datums oder des Zeitraums, auf das bzw. den sich die Informationen beziehen;

f) der Größe des Unternehmens, das die Informationen übermittelt hat, sowie der juristischen Person, auf die sich die 
Informationen beziehen, nach Kategorie;

g) des Landes des Sitzes der juristischen Person, auf die sich die Informationen beziehen;

h) der Branche(n), in der bzw. in denen die natürliche oder juristische Person, auf die sich die Informationen beziehen, ihrer 
wirtschaftlichen Tätigkeit nachgeht;

i) der für die Erhebung der Informationen zuständigen Sammelstelle;

j) der Sprache, in der die Informationen übermittelt wurden.

(4) Die ESA arbeiten im Rahmen des Gemeinsamen Ausschusses Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in 
denen Folgendes festgelegt wird:

a) die Merkmale der in Absatz 1 Buchstabe b genannten API;
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b) die in Absatz 3 Buchstabe b genannte spezifische Rechtsträgerkennung;

c) die Einstufung der Informationen gemäß Absatz 3 Buchstabe c;

d) die Größenkategorien der Unternehmen gemäß Absatz 3 Buchstabe f;

e) die Merkmale der in Absatz 3 Buchstabe h genannten Branchen.

Die ESA übermitteln der Kommission diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards spätestens am 10. September 
2024.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 und Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

Artikel 8

Zugang zu Informationen über das ESAP

(1) Um Transparenz und das reibungslose Funktionieren der Kapitalmärkte der Union zu fördern, stellt die ESMA sicher, 
dass der Zugang zu Informationen über das ESAP diskriminierungsfrei gewährt wird und dass Nutzer unmittelbaren und 
sofortigen kostenlosen Zugang zu Informationen über das ESAP erhalten.

(2) Die ESMA erhebt jedoch Gebühren für bestimmte Dienstleistungen, bei denen hohe Wartungs- oder Unterstüt
zungskosten anfallen oder die die Suche nach und das Herunterladen von sehr großen Informationsmengen umfassen. 
Diese Gebühren dürfen die Kosten, die der ESMA durch die Erbringung dieser Dienstleistungen unmittelbar entstehen, 
nicht übersteigen. Die für diese Dienstleistungen erhobenen Gebühren werden dem ESAP zu dessen allgemeinem 
Funktionieren zugewiesen.

(3) Die ESMA kann von den Nutzern der Dienstleistungen, für die sie gemäß Absatz 2 Gebühren erhebt, verlangen, dass 
sie eine digitale Erklärung ausfüllen.

(4) Ungeachtet von Absatz 2 gewährt die ESMA den nachstehend genannten Unternehmen in dem Umfang, in dem dies 
für die Erfüllung ihrer jeweiligen Aufgaben, Aufträgen und Verpflichtungen erforderlich ist, unmittelbaren und sofortigen 
kostenlosen Zugang zu Informationen über das ESAP:

a) allen Organen, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union,

b) allen zuständigen Behörden, die von einem Mitgliedstaat gemäß einem Gesetzgebungsakt der Union benannt wurden;

c) allen Mitgliedern des Europäischen Statistischen Systems gemäß der Definition in Artikel 4 der Verordnung (EG) 
Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (16);

d) allen Mitgliedern des Europäischen Systems der Zentralbanken;

e) den gemäß Artikel 3 der Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (17) benannten 
Abwicklungsbehörden;

f) allen Verwaltungsorganen, -einrichtungen oder sonstigen Stellen eines Mitgliedstaats;

g) allen Einrichtungen der allgemeinen und beruflichen Bildung ausschließlich zum Zwecke der Forschung, Hochschulen, 
Nachrichten- und nichtstaatlichen Organisationen, soweit der Zugang zu den Informationen für die Durchführung 
ihrer Aufgaben erforderlich ist;

h) Unternehmen, die über das ESAP Informationen bereitstellen und nutzen, um ihren regulatorischen Verpflichtungen 
nachzukommen.

(16) Verordnung (EG) Nr. 223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2009 über europäische Statistiken und zur 
Aufhebung der Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1101/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Übermittlung von 
unter die Geheimhaltungspflicht fallenden Informationen an das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften, der Verordnung 
(EG) Nr. 322/97 des Rates über die Gemeinschaftsstatistiken und des Beschlusses 89/382/EWG, Euratom des Rates zur Einsetzung 
eines Ausschusses für das Statistische Programm der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 87 vom 31.3.2009, S. 164).

(17) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die 
Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie 
der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 190).
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(5) Für die Zwecke von Absatz 2 arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, um Art und 
Umfang der spezifischen Dienstleistungen, für die Gebühren erhoben werden können, und die damit verbundene 
Gebührenstruktur festzulegen.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(6) Die ESMA veröffentlicht die Gebührenstruktur, gegebenenfalls die Volumenobergrenzen sowie die Sätze auf der 
ESAP-Website und macht diese dort leicht zugänglich. Die ESMA überprüft die Volumenobergrenzen und die Sätze jährlich.

Artikel 9

Verwendung und Weiterverwendung von über das ESAP zugänglichen Informationen

(1) Weder die ESMA noch die Sammelstellen haften für den Zugang, die Verwendung oder Weiterverwendung von 
Informationen, die von Unternehmen an die Sammelstellen übermittelt und über das ESAP zugänglich gemacht werden.

(2) Über das ESAP zugängliche personenbezogene Daten werden im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 
verwendet und weiterverwendet. Personenbezogene Daten, die weiterverwendet werden, dürfen nicht länger als 
erforderlich und keinesfalls länger als fünf Jahre gespeichert werden, sofern in den in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a 
genannten Gesetzgebungsakten der Union nichts anderes festgelegt ist.

(3) Die ESMA stellt sicher, dass die Verwendung und Weiterverwendung der über das ESAP zugänglichen Informationen 
keinen Bedingungen unterliegt, es sei denn, diese Bedingungen erfüllen die folgenden Anforderungen:

a) sie sind objektiv und nichtdiskriminierend;

b) sie sind durch ein im Allgemeininteresse liegendes Ziel gerechtfertigt;

c) sie entsprechen je nach Art der Informationen gegebenenfalls den in offenen Standardlizenzen im Sinne von Artikel 2 
Nummer 5 der Richtlinie (EU) 2019/1024 festgelegten Bedingungen und ermöglichen die freie Verwendung, Änderung 
und Weitergabe dieser Informationen durch jede Person und für jeglichen Zweck.

(4) Die Verwendung und Weiterverwendung von über das ESAP zugänglich gemachten Informationen für regulatorische 
und nichtgewerbliche Zwecke darf von Unternehmen, die ihre Informationen zur Veröffentlichung übermitteln, nicht auf 
der Grundlage eines Schutzrechts sui generis gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Richtlinie 96/9/EG eingeschränkt werden.

Artikel 10

Qualität der Informationen

(1) Die ESMA überprüft anhand automatisierter Validierungen, ob alle dem ESAP von den Sammelstellen bereitgestellten 
Informationen den Anforderungen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c genügen.

Wurden die von der Sammelstelle bereitgestellten Informationen von einem Unternehmen übermittelt, kann die ESMA die 
automatisierten Validierungen auf der Grundlage von Stichproben vornehmen. Solche automatisierten Validierungen 
dürfen sich nicht von den von den Sammelstellen gemäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c durchgeführten Validierungen 
unterscheiden.

(2) Die ESMA setzt geeignete technische Verfahren ein, um eine Sammelstelle automatisch darüber in Kenntnis zu 
setzen, wenn die bereitgestellten Informationen nicht die Anforderungen von Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe c erfüllen. In 
Fällen, in denen diese Anforderungen nicht erfüllt werden, liegt die Verantwortung für die Informationen bei den 
Unternehmen. Die Sammelstelle setzt das Unternehmen gemäß Artikel 5 Absatz 4 über die Verwerfung der Informationen 
sowie über die Gründe dafür in Kenntnis.

(3) Die ESMA kann zusätzliche Prüfungen im Hinblick auf die Datenqualität und -integrität und auf Ursprungsnachweise 
durchführen. Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Prüfungen kann die ESMA den Sammelstellen die festgestellten 
Mängel mitteilen und den Zugang zu Informationen über das ESAP aussetzen.
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Artikel 11

Aufgaben der ESMA

(1) Die ESMA übernimmt in enger Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA folgende Aufgaben:

a) Sie stellt sicher, dass die von den Sammelstellen nach Übermittlung durch die Unternehmen zugänglich gemachten 
Informationen unverzüglich über das ESAP zugänglich gemacht werden;

b) sie leistet den Sammelstellen Unterstützung;

c) sie stellt sicher, dass das ESAP mindestens 97 % der Zeit pro Monat zugänglich ist, wobei Fälle von planmäßiger 
Wartung, Inhaltsaktualisierungen und Seitenerweiterungen nicht einbezogen werden; in diesen Fällen sind die Nutzer 
eindeutig über die voraussichtliche Dauer der Unterbrechung der vom ESAP angebotenen Dienstleistungen zu 
informieren;

d) soweit erforderlich, konsultiert sie die Sammelstellen, um gemeinsame Fragen und gemeinsame Verhaltensgrundsätze 
sowie insbesondere Folgendes zu erörtern:

i) die tägliche Verwaltung des ESAP;

ii) die Entwicklung und Umsetzung einer Qualitätsstrategie und gegebenenfalls von Dienstgütevereinbarungen 
zwischen der ESMA und den Sammelstellen;

iii) die Finanzierungsbedingungen des ESAP, einschließlich der Fälle, in denen Gebühren erhoben werden können, und 
der Berechnung dieser Gebühren;

iv) bestehende und potenzielle Bedrohungen im Zusammenhang mit der Cybersicherheit;

v) die Umsetzung und die Funktionsweise des ESAP im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben gemäß 
Artikel 5 Absatz 8;

e) sie überwacht die Umsetzung und Funktionsweise des ESAP und erstattet der Kommission jährlich darüber Bericht, wie 
es in Artikel 12 vorgesehen ist.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 des vorliegenden Artikels stellt die ESMA durch die Einrichtung — je nach Fall — einer 
Ad-hoc-Einsatzgruppe oder -Gruppe oder eines Ad-hoc-Ausschusses sicher, dass Sachverständige und einschlägige 
Interessenträger konsultiert werden und Rat und Unterstützung bei der technischen Umsetzung des ESAP bieten. Darüber 
hinaus kann die ESMA die in Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 genannte Interessengruppe Wertpapiere und 
Wertpapiermärkte konsultieren.

(3) Sofern dies nicht für die Erleichterung des Zugangs zu von den Sammelstellen bereitgestellten Informationen und für 
die Umsetzung der Anforderungen der vorliegenden Verordnung erforderlich ist, speichert die ESMA Informationen, die 
personenbezogene Daten enthalten, nur für die automatische übergangsweise Zwischenverarbeitung. Die ESMA ergreift 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, damit die Verarbeitung personenbezogener Daten über das ESAP 
im Einklang mit der Verordnung (EU) 2018/1725 erfolgt und Informationen, die personenbezogene Daten enthalten, nicht 
länger als in Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe g vorgesehen gespeichert oder bereitgestellt werden.

(4) Die ESMA stellt sicher, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten mit dem Rechtsrahmen für den Schutz der 
durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union verarbeiteten personenbezogenen Daten im Einklang 
steht.

Artikel 12

Überwachung der Umsetzung und Funktionsweise des ESAP

(1) Die ESMA überwacht in enger Zusammenarbeit mit der EBA und der EIOPA die Funktionsweise des ESAP zumindest 
auf der Grundlage der in Absatz 2 festgelegten qualitativen und quantitativen Indikatoren und veröffentlicht einen 
jährlichen Bericht über die Funktionsweise des ESAP und übermittelt diesen dem Europäischen Parlament und dem Rat.

(2) Bei den in Absatz 1 genannten qualitativen und quantitativen Indikatoren handelt es sich um:

a) die Zahl der Zugriffe, Suchanfragen und Downloads;

b) die Art der aufgerufenen und heruntergeladenen Informationen, anteilig als Prozentsatz;
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c) die in Artikel 8 Absatz 2 genannten Gebühren und die von der ESMA erhobenen Beträge;

d) den Prozentsatz der Suchanfragen, die einen Aufruf oder einen Download nach sich ziehen, nach Art der Informationen 
und Zugang;

e) die Anzahl und den Prozentsatz der maschinenlesbaren Informationen, die über das ESAP zugänglich sind, sowie die 
Anzahl und den Prozentsatz der aufgerufenen und heruntergeladenen maschinenlesbaren Informationen;

f) den Anteil der Meldungen gemäß den automatisierten Validierungen nach Artikel 10 Absatz 2;

g) jegliche erheblichen Fehlfunktionen oder Zwischenfälle, die den Betrieb oder die Gesamtleistung des ESAP 
beeinträchtigen;

h) eine Bewertung der Zugänglichkeit, Qualität, Nutzbarkeit, Zuverlässigkeit und Aktualität der Informationen auf ESAP;

i) eine Bewertung, ob das ESAP seinen Zielen gerecht wird, wobei die Entwicklung seiner Verwendung und der 
Informationsfluss innerhalb der Union zu berücksichtigen sind;

j) eine Bewertung der Zufriedenheit der Endnutzer;

k) einen Vergleich mit ähnlichen Systemen in Drittländern.

(3) Vor der Übermittlung des in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Berichts konsultiert die ESMA die 
Ad-hoc-Einsatzgruppe oder -Gruppe bzw. den Ad-hoc-Ausschuss, die bzw. der nach Artikel 11 Absatz 2 der vorliegenden 
Verordnung einzurichten ist, und kann sie die in Artikel 37 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 genannte 
Interessengruppe Wertpapiere und Wertpapiermärkte konsultieren.

Artikel 13

Überprüfung

(1) Die Kommission übermittelt dem Europäischen Parlament und dem Rat spätestens am 10. Januar 2029 einen Bericht 
über die Umsetzung, die Funktionsweise und die Wirksamkeit des ESAP, der in enger Zusammenarbeit mit der ESMA und 
unter Berücksichtigung des in Artikel 12 genannten jährlichen Berichts auszuarbeiten ist.

(2) Der Bericht nach Absatz 1 deckt Folgendes ab:

a) die technischen Herausforderungen, mit denen die Unternehmen und die Sammelstellen bei der Umsetzung des ESAP 
konfrontiert sind;

b) die Wirksamkeit des Systems für die Erhebung und Übermittlung von Informationen für die Zwecke des ESAP;

c) die Betriebsstabilität des ESAP gegenüber IKT-Risiken und die Zuverlässigkeit der über das ESAP zugänglich gemachten 
Informationen, auch durch qualifizierte elektronische Siegel;

d) die den Unternehmen und den Sammelstellen entstehenden Kosten, einschließlich einer Bewertung, ob die 
Sammelstellen, bei denen es sich um zuständige Behörden handelt, ihre Aufsichtsgebühren infolge der im 
Zusammenhang mit dem ESAP entstandenen Kosten erhöht haben;

e) die Kosten, die der ESMA als Betreiberin des ESAP entstehen, sowie das System zur Finanzierung des ESAP;

f) die Auswirkungen des ESAP auf den öffentlichen Zugang zu Informationen von Unternehmen in den Bereichen 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit;

g) die Auswirkungen des ESAP auf die Sichtbarkeit von Unternehmen, einschließlich KMU, für grenzübergreifend tätige 
Anleger;

h) die Auswirkungen des ESAP auf die Marktposition privater Datenanbieter in der Union;

i) die Interoperabilität des ESAP mit ähnlichen globalen Plattformen;

j) die Umsetzung und die Funktionsweise des ESAP im Zusammenhang mit der Übertragung von Aufgaben gemäß 
Artikel 5 Absatz 8.

(3) Der Bericht nach Absatz 1 umfasst eine Kosten-Nutzen-Analyse — unter Berücksichtigung des Mehrwerts, der 
technischen Herausforderungen und der voraussichtlichen Kosten — in Bezug auf die künftige Ausweitung des 
Anwendungsbereichs der vorliegenden Verordnung auf potenziell relevante Informationen, die zum Zeitpunkt der 
Erstellung des Berichts noch nicht über das ESAP zugänglich sind, was eine Datenlücke zur Folge hat.

Der Bericht enthält auch Empfehlungen zur künftigen Weiterentwicklung des ESAP.
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(4) Kommt die Kommission in dem Bericht nach Absatz 1 zu dem Schluss, dass nachweislich schwerwiegende und 
umfassende Schwierigkeiten in Bezug auf die in Absatz 2 Buchstaben a und b des vorliegenden Artikels aufgeführten 
Aspekte bestehen, so erlässt sie gemäß Artikel 14 einen delegierten Rechtsakt zur Änderung der in Unterabsatz 2 des 
vorliegenden Absatzes genannten Gesetzgebungsakte der Union, um die Aufnahme von Informationen, deren 
Übermittlung an das ESAP gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a noch nicht erforderlich oder zulässig ist, in das ESAP um 
bis zu 36 Monate zu verschieben.

Die in Unterabsatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Gesetzgebungsakte der Union umfassen die Folgenden:

— Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (Artikel 434b);

— Verordnung (EU) Nr. 537/2014 (Artikel 13a);

— Verordnung (EU) Nr. 600/2014 (Artikel 23a);

— Verordnung (EU) 2015/760 (Artikel 25a);

— Verordnung (EU) 2015/2365 (Artikel 32a);

— Verordnung (EU) 2017/1131 (Artikel 37a);

— Verordnung (EU) 2019/2033 (Artikel 46a);

— Verordnung (EU) 2023/1114 (Artikel 110a);

— Verordnung (EU) 2023/2631 (Artikel 15a);

— Richtlinie 2002/87/EG (Artikel 30b);

— Richtlinie 2004/25/EG (Artikel 16a);

— Richtlinie 2006/43/EG (Artikel 20a);

— Richtlinie 2007/36/EG (Artikel 14c);

— Richtlinie 2009/138/EG (Artikel 304b);

— Richtlinie 2011/61/EU (Artikel 69b);

— Richtlinie 2013/36/EU (Artikel 116a);

— Richtlinie 2014/59/EU (Artikel 128a);

— Richtlinie 2014/65/EU (Artikel 87a);

— Richtlinie (EU) 2016/97 (Artikel 40a);

— Richtlinie (EU) 2016/2341 (Artikel 63a);

— Richtlinie (EU) 2019/2034 (Artikel 44a);

— Richtlinie (EU) 2019/2162 (Artikel 29a).

Artikel 14

Ausübung der Befugnisübertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem Artikel festgelegten 
Bedingungen übertragen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 13 Absatz 4 wird der Kommission für einen Zeitraum 
von zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung des Berichts nach Artikel 13 Absatz 1 übertragen.

(3) Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 13 Absatz 4 kann vom Europäischen Parlament oder vom Rat jederzeit 
widerrufen werden. Der Beschluss über den Widerruf beendet die Übertragung der in diesem Beschluss angegebenen 
Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Beschluss 
über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in 
Kraft sind, wird von dem Beschluss über den Widerruf nicht berührt.

(4) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten 
benannten Sachverständigen im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über 
bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsätzen.
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(5) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzeitig dem Europäischen 
Parlament und dem Rat.

(6) Ein delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, wenn weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist 
von drei Monaten nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Einwände erhoben 
haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, 
dass sie keine Einwände erheben werden. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um 
drei Monate verlängert.

Artikel 15

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2023.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Der Präsident

P. NAVARRO RÍOS
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ANHANG 

Liste der Gesetzgebungsakte der Union gemäß Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung 

TEIL A — VERORDNUNGEN

1. Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über 
Ratingagenturen (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1).

2. Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 über 
Leerverkäufe und bestimmte Aspekte von Credit Default Swaps (ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1).

3. Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 über 
Europäische Risikokapitalfonds (ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 1).

4. Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 über 
Europäische Fonds für soziales Unternehmertum (ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 18).

5. Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über 
Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 
vom 27.6.2013, S. 1).

6. Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
spezifische Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77).

7. Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über 
Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates und der Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG 
der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1).

8. Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte 
für Finanzinstrumente und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, 
S. 84).

9. Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über 
Basisinformationsblätter für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte 
(PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1).

10. Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über 
europäische langfristige Investmentfonds (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 98).

11. Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die 
Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der 
Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 vom 23.12.2015, S. 1).

12. Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die 
bei Finanzinstrumenten und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines 
Investmentfonds verwendet werden, und zur Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie 
der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1).

13. Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den 
Prospekt, der beim öffentlichen Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem 
geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 
30.6.2017, S. 12).

14. Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über 
Geldmarktfonds (ABl. L 169 vom 30.6.2017, S. 8).
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15. Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über ein 
Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP) (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 1).

16. Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 
Aufsichtsanforderungen an Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, 
(EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1).

17. Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über 
nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, 
S. 1).

18. Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte für 
Kryptowerte und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der 
Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 (ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40).

19. Verordnung (EU) 2023/2631 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. November 2023 über 
europäische grüne Anleihen sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig vermakteten 
Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften Anleihen (ABl. L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).

TEIL B — RICHTLINIEN

1. Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die 
zusätzliche Beaufsichtigung der Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines 
Finanzkonglomerats und zur Änderung der Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 
92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1).

2. Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 betreffend 
Übernahmeangebote (ABl. L 142 vom 30.4.2004, S. 12).

3. Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur 
Harmonisierung der Transparenzanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren 
Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen sind, und zur Änderung der 
Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).

4. Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschluss
prüfungen von Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der 
Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des 
Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87).

5. Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über die Ausübung 
bestimmter Rechte von Aktionären in börsennotierten Gesellschaften (ABl. L 184 vom 14.7.2007, S. 17).

6. Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in 
Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 32).

7. Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die 
Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 
vom 17.12.2009, S. 1).

8. Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter 
alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der 
Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).
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9. Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den 
Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter 
Rechtsformen und zur Änderung der Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und 
zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19).

10. Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur 
Tätigkeit von Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur Änderung der 
Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 
27.6.2013, S. 338).

11. Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines 
Rahmens für die Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung 
der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und 
(EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 190).

12. Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für 
Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 349).

13. Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über 
Versicherungsvertrieb (ABl. L 26 vom 2.2.2016, S. 19).

14. Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die 
Tätigkeiten und die Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) 
(ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37).

15. Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die 
Beaufsichtigung von Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 
2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64).

16. Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die 
Emission gedeckter Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen 
und zur Änderung der Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 29).
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RICHTLINIE (EU) 2023/2864 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2023

zur Änderung bestimmter Richtlinien in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des 
zentralen europäischen Zugangsportals 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf die Artikel 50, 53, 62 und 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Ein einfacher und strukturierter Zugang zu Daten, einschließlich zu Informationen, die freiwillig bereitgestellt 
werden, ist wichtig, damit Entscheidungsträger in Wirtschaft und Gesellschaft fundierte Entscheidungen treffen 
können, die dem effizienten Funktionieren des Marktes dienen. Ein derartiger Zugang ist ferner erforderlich, um die 
Möglichkeiten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Hinblick auf Wachstum, Sichtbarkeit und 
Innovation zu fördern. Die Einrichtung gemeinsamer europäischer Datenräume in wichtigen Wirtschaftszweigen, 
einschließlich des Finanzsektors, dient dem einfachen Zugang zu zuverlässigen Informationsquellen in diesen 
Wirtschaftszweigen. Der Finanzsektor dürfte in den nächsten Jahren selbst einen digitalen Wandel durchlaufen und 
die Union sollte diesen Wandel insbesondere durch die Förderung eines datengesteuerten Finanzwesens 
unterstützen. Darüber hinaus besteht ein wichtiges Instrument zur Verwirklichung des Übergangs zu einer grünen 
Wirtschaft in der Union darin, das nachhaltige Finanzwesen in den Mittelpunkt des Finanzsystems zu stellen. Damit 
dieser Übergang zu einer grünen Wirtschaft gelingen kann, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Informationen 
über die Nachhaltigkeit und sozialpolitische Steuerung von Unternehmen für Investoren leicht zugänglich sind, 
damit sie bei Investitionsentscheidungen besser informiert sind. Zu diesen Zwecken muss der öffentliche Zugang zu 
finanziellen und nichtfinanziellen Informationen sowie zu Informationen im Zusammenhang mit den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Unternehmensführung über natürliche oder juristische Personen („Unternehmen“), die selbst 
zur Veröffentlichung solcher Informationen verpflichtet sind oder solche Informationen freiwillig gegenüber einer 
Sammelstelle offenlegen, verbessert werden. Ein effizientes Mittel dafür ist die Einrichtung einer zentralen Plattform, 
die elektronischen Zugang zu allen relevanten Informationen bietet.

(2) In ihrer Mitteilung vom 24. September 2020 „Eine Kapitalmarktunion für die Menschen und Unternehmen — neuer 
Aktionsplan“ schlug die Kommission vor, den Zugang der Öffentlichkeit zu finanziellen und nichtfinanziellen 
Informationen von Unternehmen durch die Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals (European 
Single Access Point, ESAP) zu verbessern. In der Mitteilung der Kommission vom 24. September 2020 über eine 
Strategie für ein digitales Finanzwesen in der EU wird allgemein dargelegt, wie die Union den digitalen Wandel des 
Finanzwesens in den kommenden Jahren voranbringen könnte, und insbesondere, wie ein datengesteuertes 
Finanzwesen vorangebracht werden kann. In ihrer Mitteilung vom 6. Juli 2021 „Strategie zur Finanzierung einer 
nachhaltigen Wirtschaft“ rückte die Kommission schließlich ein nachhaltiges Finanzwesen in den Mittelpunkt des 
Finanzsystems, um mit diesem Schlüsselinstrument die Umstellung auf eine grüne Wirtschaft in der Union im 
Rahmen des europäischen Grünen Deals herbeizuführen, der in der Mitteilung der Kommission vom 11. Dezember 
2019 vorgestellt wird.

(1) ABl. C 290 vom 29.7.2022, S. 58.
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. November 2023 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 

vom 27. November 2023.

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    

2023/2864  20.12.2023
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(3) Das ESAP wird gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) eingerichtet, 
um der Öffentlichkeit einfachen zentralisierten Zugang zu Informationen über Unternehmen und ihre Produkte zu 
bieten, die in Bezug auf Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevant sind und die Behörden 
und Unternehmen gemäß den einschlägigen Gesetzgebungsakten der Union veröffentlichen müssen. Diese 
Veröffentlichung sollte nach dem Grundsatz der „einmaligen Vorlage“ erfolgen und keine über die gesetzlichen 
Bestimmungen hinausgehenden Offenlegungspflichten nach sich ziehen. Darüber hinaus sollte jedes nach dem 
Recht eines Mitgliedstaats geregelte Unternehmen in der Lage sein, einer Sammelstelle auf freiwilliger Basis 
Informationen über seine Wirtschaftstätigkeiten vorzulegen, die für Finanzdienstleistungen oder Kapitalmärkte 
relevant sind oder Nachhaltigkeit betreffen, um diese Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 über 
das ESAP zugänglich zu machen.

(4) Eine Reihe von Richtlinien in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit sollten 
geändert werden, um das Funktionieren des ESAP zu ermöglichen. Um ein solides und effizientes Funktionieren des 
ESAP in angemessener Weise zu erreichen, muss die Sammlung und Übermittlung der Informationen schrittweise 
ausgebaut werden. Die Anforderung, dem ESAP Informationen zur Verfügung zu stellen, soll fester Bestandteil der 
im Anhang der Verordnung (EU) 2023/2859 aufgeführten sektorspezifischen Gesetzgebungsakte der Union sowie 
aller sonstigen Gesetzgebungsakte der Union sein, in denen der zentralisierte Zugriff auf Informationen über das 
ESAP geregelt ist. Die Informationen, die über das ESAP zugänglich gemacht werden sollen, und die für die 
Sammlung dieser Informationen benannten Sammelstellen könnten im Zuge der Überprüfung dieser sektorspe
zifischen Gesetzgebungsakte der Union überarbeitet werden, damit sichergestellt ist, dass das ESAP den 
Marktteilnehmern einen einfachen, zentralisierten Zugriff auf die von ihnen benötigten Informationen bietet und 
dass das ESAP zum Bezugspunkt wird.

(5) Das ESAP sollte mit einem ehrgeizigen Zeitrahmen eingerichtet werden, und mit Hilfe von Zwischenschritten sollte 
für seine operative Solidität und seine Effizienz gesorgt werden. Insbesondere sollte ausreichend Zeit für die 
technische Umsetzung des ESAP und für die Aufnahme der Sammlung von Informationen in den Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden. Die Entwicklung des ESAP sollte eine Anfangsphase von 12 Monaten umfassen, damit die 
Mitgliedstaaten und die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (4)
errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ESMA) genügend 
Zeit haben, um die IT-Infrastruktur einzurichten und sie anhand der Sammlung einer begrenzten Zahl von 
Informationsflüssen zu testen. Bei der anschließenden Weiterentwicklung des ESAP sollten im Laufe der Zeit 
schrittweise zusätzliche Informationsflüsse und Funktionalitäten einbezogen werden, wobei das entsprechende 
Tempo eine solide und effiziente Weiterentwicklung des ESAP ermöglichen sollte. Die Funktionsweise des ESAP 
sollte im Laufe seiner Umsetzung und seines Betriebs regelmäßig bewertet werden, um etwaige Anpassungen an die 
Bedürfnisse seiner Nutzer zu ermöglichen und seine technische Effizienz sicherzustellen.

(6) Für die Zwecke des Funktionierens des ESAP sollten Sammelstellen benannt werden, die bei Unternehmen 
Informationen erheben, die für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevant sind. In 
Ermangelung einer bereits nach Unionsrecht eingerichteten Sammelstelle sollte es den Mitgliedstaaten freigestellt 
bleiben, wie sie die Sammlung von Informationen in ihrem Hoheitsgebiet organisieren, sie sollten mindestens eine 
Sammelstelle im Sinne der Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung und Speicherung von Informationen 
benennen, und sie sollten dies der ESMA mitteilen. Damit die Informationen über das ESAP kosteneffizient 
zugänglich gemacht werden können, sollte die Erhebung, Übermittlung und Speicherung von Informationen so 
weit wie möglich auf auf nationaler Ebene bestehenden Erhebungs-, Übermittlungs- und Speicherverfahren und der 
entsprechenden auf nationaler Ebene bestehenden Infrastruktur sowie auf den Verfahren und der Infrastruktur für 
die Übermittlung von Informationen von den Sammelstellen an die ESMA beruhen.

(7) Um sicherzustellen, dass das ESAP nach Maßgabe der Verordnung (EU) 2023/2859 zeitnah Zugang zu 
Informationen bietet, die für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevant sind, sollten die 
Unternehmen ihre Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an eine Sammelstelle übermitteln. Im 
Gegenzug sollten die Sammelstellen die Informationen dem ESAP automatisiert zur Verfügung stellen. Damit die 
Informationen unverzüglich an die ESMA weitergeleitet werden können, sollten die Sammelstellen so weit wie 
möglich auf auf Unions- und nationaler Ebene bestehende Verfahren und Infrastruktur für die Erhebung von 
Informationen zurückgreifen.

(3) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

(4) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
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(8) Damit die Informationen im ESAP digital verwendbar sind, sollten die Unternehmen diese Informationen den 
Sammelstellen in einem datenextrahierbaren Datenformat oder — wenn dies nach Unionsrecht erforderlich ist — in 
einem maschinenlesbaren Format übermitteln. Den von den Unternehmen an die Sammelstellen übermittelten 
Informationen sollten die Metadaten beigefügt sein, die von diesen Sammelstellen angefordert werden. Der 
Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, von der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde) (EBA), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (5) errichtet wurde, von der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) (EIOPA), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 
des Europäischen Parlaments und des Rates (6) errichtet wurde, oder von der ESMA (zusammen als „Europäische 
Aufsichtsbehörden“ oder „ESA“ bezeichnet) ausgearbeitete technische Durchführungsstandards zu erlassen, in denen 
die Metadaten für jede Information, die Strukturierung der Daten in den Informationen und die Informationen, für 
die ein maschinenlesbares Format erforderlich ist, spezifiziert werden sowie, welches maschinenlesbare Format in 
diesen Fällen zu verwenden ist. Was die technischen Durchführungsstandards für Nachhaltigkeitsinformationen 
betrifft, sollten die ESA bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe von Standards über den Gemeinsamen Ausschuss mit 
der EFRAG zusammenarbeiten. Die Einführung eines maschinenlesbaren Formats sollte durch eine Analyse 
gerechtfertigt werden, bei der die Kosten und Nutzen für die Unternehmen und die Nutzer der Informationen sowie 
für alle anderen Betroffenen, insbesondere die Sammelstellen, die zuständigen Behörden und die ESA, berücksichtigt 
werden.

(9) Sammelstellen sollten nicht dafür verantwortlich sein, die Richtigkeit des Inhalts der von den Unternehmen 
übermittelten Informationen zu überprüfen, es sei denn, sie sind gemäß den im Anhang der Verordnung 
(EU) 2023/2859 aufgeführten geltenden Gesetzgebungsakten der Union dazu verpflichtet. Unternehmen, die 
Informationen verpflichtend übermitteln müssen, sollten dafür verantwortlich sein, gemäß ihren rechtlichen 
Verpflichtungen nach den in diesem Anhang aufgeführten geltenden Gesetzgebungsakten der Union oder nach 
nationalem Recht die Richtigkeit der übermittelten Informationen sicherzustellen.

(10) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (7) angehört und hat am 19. Januar 2022 formelle Bemerkungen abgegeben.

(11) Die Europäische Zentralbank hat am 7. Juni 2022 (8) ihre Stellungnahme abgegeben.

(12) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Harmonisierung der Anforderungen an die Offenlegung der öffentlichen 
Informationen, die über das ESAP zugänglich sein sollten, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen besser auf Unionsebene 
zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(13) Die folgenden Richtlinien sollten daher entsprechend geändert werden:

— die Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (9);

(5) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12).

(6) Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 48).

(7) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39).

(8) ABl. C 307 vom 12.8.2022, S. 3.
(9) Richtlinie 2002/87/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2002 über die zusätzliche Beaufsichtigung der 

Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und Wertpapierfirmen eines Finanzkonglomerats und zur Änderung der 
Richtlinien 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG und 93/22/EWG des Rates und der 
Richtlinien 98/78/EG und 2000/12/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 35 vom 11.2.2003, S. 1).
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— die Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (10);

— die Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (11);

— die Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (12);

— die Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (13);

— die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (14);

— die Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (15);

— die Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (16);

— die Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (17) ;

— die Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (18);

— die Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (19);

— die Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (20);

— die Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates (21);

— die Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates (22);

— die Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates (23);

— die Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates (24) —

(10) Richtlinie 2004/25/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 betreffend Übernahmeangebote (ABl. L 142 
vom 30.4.2004, S. 12).

(11) Richtlinie 2004/109/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Dezember 2004 zur Harmonisierung der Transparen
zanforderungen in Bezug auf Informationen über Emittenten, deren Wertpapiere zum Handel auf einem geregelten Markt zugelassen 
sind, und zur Änderung der Richtlinie 2001/34/EG (ABl. L 390 vom 31.12.2004, S. 38).

(12) Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Abschlussprüfungen von 
Jahresabschlüssen und konsolidierten Abschlüssen, zur Änderung der Richtlinien 78/660/EWG und 83/349/EWG des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 84/253/EWG des Rates (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 87).

(13) Richtlinie 2007/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über die Ausübung bestimmter Rechte von 
Aktionären in börsennotierten Gesellschaften (ABl. L 184 vom 14.7.2007, S. 17).

(14) Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur Koordinierung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. L 302 vom 
17.11.2009, S. 32).

(15) Richtlinie 2009/138/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 betreffend die Aufnahme und 
Ausübung der Versicherungs- und der Rückversicherungstätigkeit (Solvabilität II) (ABl. L 335 vom 17.12.2009, S. 1).

(16) Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die Verwalter alternativer Investmentfonds 
und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) 
Nr. 1095/2010 (ABl. L 174 vom 1.7.2011, S. 1).

(17) Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Jahresabschluss, den konsolidierten 
Abschluss und damit verbundene Berichte von Unternehmen bestimmter Rechtsformen und zur Änderung der 
Richtlinie 2006/43/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Richtlinien 78/660/EWG 
und 83/349/EWG des Rates (ABl. L 182 vom 29.6.2013, S. 19).

(18) Richtlinie 2013/36/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über den Zugang zur Tätigkeit von 
Kreditinstituten und die Beaufsichtigung von Kreditinstituten, zur Änderung der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der 
Richtlinien 2006/48/EG und 2006/49/EG (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).

(19) Richtlinie 2014/59/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur Festlegung eines Rahmens für die 
Sanierung und Abwicklung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinie 82/891/EWG des Rates, der 
Richtlinien 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU und 2013/36/EU sowie 
der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 648/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 173 vom 
12.6.2014, S. 190).

(20) Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente sowie zur 
Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 2011/61/EU (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 349).

(21) Richtlinie (EU) 2016/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Januar 2016 über Versicherungsvertrieb (ABl. L 26 vom 
2.2.2016, S. 19).

(22) Richtlinie (EU) 2016/2341 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Dezember 2016 über die Tätigkeiten und die 
Beaufsichtigung von Einrichtungen der betrieblichen Altersversorgung (EbAV) (ABl. L 354 vom 23.12.2016, S. 37).

(23) Richtlinie (EU) 2019/2034 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Beaufsichtigung von 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Richtlinien 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU 
und 2014/65/EU (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 64).

(24) Richtlinie (EU) 2019/2162 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über die Emission gedeckter 
Schuldverschreibungen und die öffentliche Aufsicht über gedeckte Schuldverschreibungen und zur Änderung der 
Richtlinien 2009/65/EG und 2014/59/EU (ABl. L 328 vom 18.12.2019, S. 29).
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HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Änderung der Richtlinie 2002/87/EG

In die Richtlinie 2002/87/EG wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 30b

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030 sicher, dass die beaufsichtigten Unternehmen die in Artikel 9 
Absatz 4 dieser Richtlinie genannten Informationen gleichzeitig mit der Offenlegung an die in Absatz 3 dieses Artikels 
genannte Sammelstelle übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single 
Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) 
eingerichtet wird, zugänglich gemacht werden.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des beaufsichtigten Unternehmens, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des beaufsichtigten Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des beaufsichtigten Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten 
Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass beaufsichtigte 
Unternehmen sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen lassen müssen.

(3) Damit die Informationen gemäß Absatz 1 dieses Artikels im ESAP zugänglich gemacht werden, fungiert die 
zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

(4) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
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(5) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 2

Änderung der Richtlinie 2004/25/EG

In die Richtlinie 2004/25/EG wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 16a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030 sicher, dass Unternehmen die in Artikel 4 Absatz 2 Buchstabe c, 
Artikel 6 Absatz 1 und Absatz 2 und Artikel 9 Absatz 5 dieser Richtlinie genannten Informationen gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung an die betreffende in Absatz 3 dieses Artikels benannte zuständige Sammelstelle übermitteln, damit diese 
Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der 
Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich sind.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Unternehmens, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe e der genannten Verordnung;

v) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

vi) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass Unternehmen sich eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen lassen müssen.

(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, benennen die 
Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(4) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 5 Absatz 4 dieser Richtlinie genannten 
Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert die nach Artikel 4 Absatz 1 der 
vorliegenden Richtlinie benannte zuständige Stelle für die Beaufsichtigung des Angebotsvorgangs als Sammelstelle im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.
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Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Unternehmens, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in solchen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(6) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 5 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 3

Änderungen der Richtlinie 2004/109/EG

Die Richtlinie 2004/109/EG wird wie folgt geändert:

1. Artikel 21a wird gestrichen.

2. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 23a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Juli 2026 sicher, dass der Emittent oder die Person, die ohne sein 
Einverständnis die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt beantragt hat, die in Artikel 21 Absatz 1 dieser 
Richtlinie genannten vorgeschriebenen Informationen gleichzeitig mit der Offenlegung an die in Absatz 3 dieses 
Artikels genannte Sammelstelle übermittelt, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 
(European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich sind.
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Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die vorgeschriebenen Informationen die nachstehenden Anforderungen 
erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht oder nationalem Recht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren 
Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Emittenten, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des Emittenten gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des Emittenten gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Emittenten gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe e der genannten Verordnung;

v) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

vi) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass Emittenten sich eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen lassen müssen.

(3) Damit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
fungiert das gemäß Artikel 21 Absatz 2 dieser Richtlinie benannte amtlich bestellte System als Sammelstelle im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

(4) Ab dem 10. Juli 2026 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 29 Absatz 1 dieser Richtlinie 
genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde 
gemäß dieser Richtlinie als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der natürlichen oder juristischen Person, auf die sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der juristischen Person gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten vorgeschriebenen Informationen 
sicherzustellen, arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt 
wird:

a) sonstige Metadaten, die den genannten Informationen beizufügen sind, einschließlich des Halbjahresberichts gemäß 
Artikel 5 Absatz 1,

b) die Strukturierung der Daten und das maschinenlesbare Format, das für die unter Buchstabe a dieses Unterabsatzes 
genannten Informationen gilt.

Für die Zwecke von Buchstabe b bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate 
und führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(6) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 5 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 
20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 4

Änderung der Richtlinie 2006/43/EG

In die Richtlinie 2006/43/EG wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 20a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 30c dieser Richtlinie genannten 
Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der 
Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich gemacht 
werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde gemäß dieser Richtlinie als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 
Nummer 2 der genannten Verordnung.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
erstellt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft, auf den bzw. die sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Prüfungsgesellschaft gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 15 dieser Richtlinie genannten 
Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert das öffentliche Register als Sammelstelle 
im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft, auf den bzw. die sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Prüfungsgesellschaft gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

ABl. L vom 20.12.2023 DE  



ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj 10/27

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 5

Änderung der Richtlinie 2007/36/EG

In die Richtlinie 2007/36/EC wird folgendes Kapitel eingefügt:

„Kapitel IIB

Zentrales europäisches Zugangsportal

Artikel 14c

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030 sicher, dass institutionelle Anleger, Vermögensverwalter, 
Stimmrechtsberater und Unternehmen die in Artikel 3g Absatz 1, Artikel 3h Absatz 1 und Absatz 2, Artikel 3j Absatz 1 
und Absatz 2, Artikel 9a Absatz 7, Artikel 9b Absatz 5, Artikel 9c Absatz 2 und Absatz 7 und Artikel 14 Absatz 2 dieser 
Richtlinie genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die in Absatz 3 dieses Artikels genannte 
Sammelstelle übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access 
Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, 
zugänglich gemacht werden.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des institutionellen Anlegers, Vermögensverwalters, Stimmrechtsberaters oder Unternehmens, auf den 
bzw. das sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des institutionellen Anlegers, Vermögensverwalters, Stimmrechtsberaters oder 
Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des institutionellen Anlegers, Vermögensverwalters, Stimmrechtsberaters oder Unternehmens 
gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe e der genannten Verordnung;

v) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

vi) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii schreiben die Mitgliedstaaten vor, dass institutionelle Anleger, 
Vermögensverwalter, Stimmrechtsberater und Unternehmen sich eine Rechtsträgerkennung ausstellen lassen müssen.

(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, benennen die 
Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.
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(4) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in solchen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(5) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 6

Änderung der Richtlinie 2009/65/EG

In Richtlinie 2009/65/EG, Kapitel IX, wird folgender Abschnitt eingefügt:

„Abschnitt 4

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

Artikel 82a

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2028 sicher, dass Verwaltungsgesellschaften und Investmentgesell
schaften die in Artikel 68 Absatz 1 und Artikel 78 Absatz 1 dieser Richtlinie genannten Informationen gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung an die in Absatz 3 dieses Artikels genannte Sammelstelle übermitteln, damit diese Informationen im 
zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 
des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich gemacht werden.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des OGAW, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des OGAW gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;
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iii) die Größenklasse des OGAW gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sich OGAW eine Rechtsträg
erkennung ausstellen lassen.

(3) Damit die Informationen gemäß Absatz 1 dieses Artikels im ESAP zugänglich gemacht werden, fungiert die 
zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

(4) Ab dem 10. Januar 2028 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 6 Absatz 1 Unterabsatz 2 dieser 
Richtlinie genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige 
nationale Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Verwaltungsgesellschaft, auf die sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Verwaltungsgesellschaft gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
genannten Verordnung;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Ab dem 10. Januar 2028 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 99b Absatz 1 dieser Richtlinie 
genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde als 
Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des OGAW, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des OGAW gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859,

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(6) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in solchen 
Fällen zu verwenden ist.
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Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(7) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 7

Änderung der Richtlinie 2009/138/EG

In die Richtlinie 2009/138/EG wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 304b

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030 sicher, dass Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen 
die in Artikel 51 Absatz 1 und Artikel 256 Absatz 1 dieser Richtlinie genannten Informationen gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte Sammelstelle übermitteln, damit diese 
Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der 
Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich gemacht werden.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d 
der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sich Versicherungs- oder 
Rückversicherungsunternehmen eine Rechtsträgerkennung ausstellen lassen.

(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, benennen die 
Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.
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(4) Ab dem 10. Januar 2030 werden die in Artikel 25a dieser Richtlinie genannten Informationen im ESAP zugänglich 
gemacht. Für diesen Zweck fungiert die EIOPA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859. Die EIOPA bezieht diese Informationen aus den Informationen, die gemäß Artikel 25a dieser Richtlinie 
von den zuständigen Behörden für die Zwecke der Erstellung des in Artikel 25a dieser Richtlinie genannten Verzeichnisses 
übermittelt wurden.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 271 Absatz 1 und Artikel 280 Absatz 1 
dieser Richtlinie genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige 
Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmens gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(6) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die EIOPA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in solchen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die EIOPA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die EIOPA der Kommission vor.
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Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen.

(7) Erforderlichenfalls erlässt die EIOPA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 8

Änderung der Richtlinie 2011/61/EU

In die Richtlinie 2011/61/EU wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 69b

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

Ab dem 10. Januar 2030 werden die in Artikel 7 Absatz 5 Unterabsatz 2 dieser Richtlinie genannten Informationen über 
das zentrale europäische Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 
des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die ESMA 
als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des nach dieser Richtlinie zugelassenen Verwalters alternativer Investmentfonds und die Liste der durch 
diesen Verwalter verwalteten oder vertriebenen alternativen Investmentfonds, auf die sich die Informationen 
beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des nach dieser Richtlinie zugelassenen Verwalters alternativer 
Investmentfonds und die Liste der durch diesen Verwalter gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859 verwalteten oder vertriebenen alternativen Investmentfonds;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“
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Artikel 9

Änderung der Richtlinie 2013/34/EU

In die Richtlinie 2013/34/EU wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 33a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2028 sicher, dass die in den Artikeln 19a, 29a und 40a dieser Richtlinie 
genannten Unternehmen den Lagebericht und den konsolidierten Lagebericht — beide einschließlich der gemäß Artikel 8 
der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlichen Informationen — sowie den Jahresabschluss, den konsolidierten Abschluss, 
den Bestätigungsvermerk, den Prüfungsvermerk, die Nachhaltigkeitsberichte betreffend Drittlandunternehmen und das 
entsprechende Bestätigungsurteil, die in Artikel 40a Absatz 2 Unterabsatz 4 dieser Richtlinie genannte Erklärung, den 
Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen und den konsolidierten Bericht über Zahlungen an staatliche Stellen gemäß 
den Artikeln 30, 40d und 45 dieser Richtlinie gleichzeitig mit der Veröffentlichung der in Absatz 4 dieses Artikels 
genannten Sammelstelle übermitteln, um diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single 
Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) 
eingerichtet wird, zugänglich zu machen.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht oder nationalem Recht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß 
Artikel 2 Nummer 4 der genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Unternehmens, auf das sich die Informationen beziehen, und, wenn es sich bei dem Bericht 
erstattenden Unternehmen um ein befreites Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 29a Absatz 4 Unterabsatz 2 
handelt, den Namen des Mutterunternehmens, das auf Gruppenebene Bericht erstattet;

ii) die Rechtsträgerkennung des Unternehmens sowie — wenn es sich bei dem Bericht erstattenden Unternehmen um 
ein befreites Tochterunternehmen im Sinne von Artikel 29a Absatz 4 Unterabsatz 2 handelt —, soweit verfügbar, 
die Rechtsträgerkennung des Mutterunternehmens, das auf Gruppenebene Bericht erstattet, gemäß Artikel 7 
Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Unternehmens gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe e der genannten Verordnung;

v) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

vi) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Hat ein Unternehmen die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen einem amtlich bestellten System 
gemäß Artikel 23a der Richtlinie 2004/109/EG übermittelt, um diese Informationen über das ESAP zugänglich zu 
machen, so gelten die Verpflichtungen des Unternehmens gemäß Absatz 1 dieses Artikels als erfüllt, sofern diese 
Informationen alle in Absatz 1 dieses Artikels festgelegten Anforderungen an Metadaten erfüllen.

(3) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sich Unternehmen eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen lassen.

(4) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, benennen die 
Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2028 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.
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(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, wird 
der Kommission die Befugnis übertragen, Durchführungsmaßnahmen zu erlassen, um Folgendes festzulegen:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in solchen 
Fällen zu verwenden ist.

(6) Erforderlichenfalls erlässt die Kommission Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 5 Buchstabe a 
übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 10

Änderung der Richtlinie 2013/36/EU

In die Richtlinie 2013/36/EU wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 116a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030 sicher, dass die in Artikel 68 Absätze 1 und 2 und Artikel 131 
Absatz 12 dieser Richtlinie genannten Informationen über das zentrale europäische Zugangsportal (European Single 
Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) 
eingerichtet wird, zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde oder die benannte 
Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der genannten Verordnung.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der natürlichen Person bzw. des Instituts, auf die bzw. das sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Instituts gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“
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Artikel 11

Änderung der Richtlinie 2014/59/EU

In die Richtlinie 2014/59/EU wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 128a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030 sicher, dass das betreffende Unternehmen die in Artikel 26 
Absatz 1 und Artikel 45i Absatz 3 der vorliegenden Richtlinie genannten Informationen gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung an die betreffende in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte Sammelstelle übermittelt, damit diese 
Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der 
Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich gemacht werden.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des betreffenden Unternehmens, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des betreffenden Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des betreffenden Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten 
Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sich Unternehmen eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen lassen.

(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, benennen die 
Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(4) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 29 Absatz 1 und Artikel 112 Absatz 1 
dieser Richtlinie genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige 
Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des betreffenden Instituts, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des betreffenden Instituts gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.
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(5) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 33a Absatz 8, Artikel 35 Absatz 1, 
Artikel 83 Absatz 4 und Artikel 112 Absatz 1 dieser Richtlinie genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht 
werden. Für diesen Zweck fungiert die Abwicklungsbehörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des betreffenden Instituts, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des betreffenden Instituts gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
genannten Verordnung;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(6) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die EBA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in solchen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die EBA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt zu diesem Zweck geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die EBA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

(7) Erforderlichenfalls erlässt die EBA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 12

Änderung der Richtlinie 2014/65/EU

In die Richtlinie 2014/65/EU wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 87a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030 sicher, dass Wertpapierfirmen, Marktbetreiber oder Emittenten 
die in Artikel 27 Absätze 3 und 6, Artikel 33 Absatz 3 Buchstaben c, d und f sowie Artikel 46 Absatz 2 dieser Richtlinie 
genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die betreffende in Absatz 3 dieses Artikels genannte 
Sammelstelle übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access 
Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, 
zugänglich gemacht werden.
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Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Wertpapierfirma, des Marktbetreibers oder des Emittenten, auf die bzw. den sich die Informationen 
beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma, des Marktbetreibers oder des Emittenten gemäß Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse der Wertpapierfirma, des Marktbetreibers oder des Emittenten gemäß Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sich Wertpapierfirmen, 
Marktbetreiber und Emittenten eine Rechtsträgerkennung ausstellen lassen.

(3) Damit die in Artikel 27 Absätze 3 und 6 und Artikel 33 Absatz 3 Buchstaben c, d und f dieser Richtlinie genannten 
Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, benennen die Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine 
Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

Damit die in Artikel 46 Absatz 2 dieser Richtlinie genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, fungiert 
die zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

(4) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die Informationen gemäß Artikel 32 Absatz 2 
Unterabsatz 1, Artikel 52 Absatz 2 und Artikel 71 Absätze 1 und 2 dieser Richtlinie im ESAP zugänglich gemacht werden. 
Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Wertpapierfirma oder des Marktbetreibers, auf die bzw. den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma oder des Marktbetreibers gemäß Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Ab dem 10. Januar 2030 werden die in Artikel 5 Absatz 3, Artikel 18 Absatz 10 Satz 4 und Artikel 58 Absatz 1 
Buchstabe a dieser Richtlinie genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die ESMA 
als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;
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b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Wertpapierfirma oder des Marktbetreibers, auf die bzw. den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma oder des Marktbetreibers gemäß Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(6) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 29 Absatz 3 dieser Richtlinie 
genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert das öffentliche Register als 
Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des vertraglich gebundenen Vermittlers, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des vertraglich gebundenen Vermittlers gemäß Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(7) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in solchen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt zu diesem Zweck geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(8) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 8 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“
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Artikel 13

Änderung der Richtlinie (EU) 2016/97

In die Richtlinie (EU) 2016/97 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 40a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 32 Absätze 1 und 2 dieser Richtlinie 
genannten Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der 
Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich gemacht 
werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Unternehmens, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Unternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 14

Änderung der Richtlinie (EU) 2016/2341

In die Richtlinie (EU) 2016/2341 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 63a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030 sicher, dass die EbAV die in Artikel 23 Absatz 2, Artikel 29 und 
Artikel 30 dieser Richtlinie genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die betreffende in Absatz 3 
dieses Artikels genannte Sammelstelle übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 
(European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich gemacht werden.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der EbAV, auf die sich die Informationen beziehen;
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ii) die Rechtsträgerkennung der EbAV gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse der EbAV gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sich EbAV eine Rechtsträg
erkennung ausstellen lassen.

(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, benennen die 
Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(4) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 48 Absatz 4 dieser Richtlinie 
genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde als 
Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Person, gegen die die Verwaltungssanktion oder andere Maßnahme verhängt wurde und auf die sich 
die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Person, gegen die die Verwaltungssanktion oder andere Maßnahme 
verhängt wurde, gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen zu gewährleisten, 
arbeitet die EIOPA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in solchen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die EIOPA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die EIOPA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen.
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(6) Erforderlichenfalls erlässt die EIOPA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 5 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 15

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/2034

In die Richtlinie (EU) 2019/2034 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 44a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030 sicher, dass Wertpapierfirmen oder Mutterunternehmen die in 
Artikel 44 dieser Richtlinie genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die betreffende in Absatz 3 
dieses Artikels genannte Sammelstelle übermitteln, damit diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal 
(European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des 
Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich gemacht werden.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Wertpapierfirma oder des Mutterunternehmens, auf die bzw. das sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma oder des Mutterunternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse der Wertpapierfirma oder des Mutterunternehmens gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der 
genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sich Wertpapierfirmen und 
Mutterunternehmen eine Rechtsträgerkennung ausstellen lassen.

(3) Damit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
benennen die Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(4) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 20 dieser Richtlinie genannten 
Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde als Sammelstelle 
im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;
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b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Wertpapierfirma, auf die sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die EBA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die EBA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die EBA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

(6) Erforderlichenfalls erlässt die EBA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 16

Änderung der Richtlinie (EU) 2019/2162

In die Richtlinie (EU) 2019/2162 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 26a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Die Mitgliedstaaten stellen ab dem 10. Januar 2030 sicher, dass Kreditinstitute, die gedeckte Schuldverschreibungen 
begeben dürfen, die in Artikel 14 dieser Richtlinie genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die 
betreffende in Absatz 3 dieses Artikels genannte Sammelstelle übermitteln, damit diese Informationen im zentralen 
europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich gemacht werden.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;
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b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen begeben darf und auf das sich die 
Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen begeben darf, gemäß Artikel 7 
Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen begeben darf, gemäß Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass sich Kreditinstitute, die 
gedeckte Schuldverschreibungen begeben dürfen, eine Rechtsträgerkennung ausstellen lassen.

(3) Damit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
benennen die Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(4) Ab dem 10. Januar 2030 stellen die Mitgliedstaaten sicher, dass die in Artikel 24 und Artikel 26 Absatz 1 
Buchstaben b und c dieser Richtlinie genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden. Für diesen Zweck 
fungiert die zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass die Informationen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen begeben darf und auf das sich die 
Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Kreditinstituts, das gedeckte Schuldverschreibungen begeben darf, 
gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die EBA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die EBA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die EBA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.
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(6) Erforderlichenfalls erlässt die EBA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 17

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen und veröffentlichen bis zum 10. Januar 2026 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser 
Vorschriften mit.

(2) Abweichend von Absatz 1 des vorliegenden Artikels erlassen und veröffentlichen die Mitgliedstaaten bis zum 10. Juli 
2025 die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die erforderlich sind, um Artikel 3 nachzukommen. Sie teilen der 
Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften mit.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der 
amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme.

(3) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Vorschriften mit, die sie auf dem 
unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 18

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 19

Adressaten

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2023.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Der Präsident

P. NAVARRO RÍOS

ABl. L vom 20.12.2023 DE  





ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj 1/28

VERORDNUNG (EU) 2023/2869 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

vom 13. Dezember 2023

zur Änderung bestimmter Verordnungen in Bezug auf die Einrichtung und die Funktionsweise des 
zentralen europäischen Zugangsportals 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 114,

auf Vorschlag der Europäischen Kommission,

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente,

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses (1),

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Ein einfacher und strukturierter Zugang zu Daten, einschließlich zu Informationen, die freiwillig bereitgestellt 
werden, ist wichtig, damit Entscheidungsträger in Wirtschaft und Gesellschaft fundierte Entscheidungen treffen 
können, die dem effizienten Funktionieren des Marktes dienen. Ein derartiger Zugang ist ferner erforderlich, um die 
Möglichkeiten von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im Hinblick auf Wachstum, Sichtbarkeit und 
Innovation zu fördern. Die Einrichtung gemeinsamer europäischer Datenräume in wichtigen Wirtschaftszweigen, 
einschließlich des Finanzsektors, dient dem einfachen Zugang zu zuverlässigen Informationsquellen in diesen 
Wirtschaftszweigen. Der Finanzsektor dürfte in den nächsten Jahren selbst einen digitalen Wandel durchlaufen und 
die Union sollte diesen Wandel insbesondere durch die Förderung eines datengesteuerten Finanzwesens 
unterstützen. Darüber hinaus besteht ein wichtiges Instrument zur Verwirklichung des Übergangs zu einer grünen 
Wirtschaft in der Union darin, das nachhaltige Finanzwesen in den Mittelpunkt des Finanzsystems zu stellen. Damit 
dieser Übergang zu einer grünen Wirtschaft gelingen kann, ist es von entscheidender Bedeutung, dass Informationen 
über die Nachhaltigkeit und sozialpolitische Steuerung von Unternehmen für Investoren leicht zugänglich sind, 
damit sie bei Investitionsentscheidungen besser informiert sind. Zu diesen Zwecken muss der öffentliche Zugang zu 
finanziellen und nichtfinanziellen Informationen sowie zu Informationen im Zusammenhang mit den Bereichen 
Umwelt, Soziales und Governance über natürliche oder juristische Personen („Unternehmen“), die selbst zur 
Veröffentlichung solcher Informationen verpflichtet sind oder solche Informationen freiwillig gegenüber einer 
Sammelstelle offenlegen, verbessert werden. Auf Unionsebene besteht diesbezüglich ein effizientes Mittel in der 
Einrichtung einer zentralen Plattform, die elektronischen Zugang zu allen relevanten Informationen bietet.

(2) In ihrer Mitteilung vom 24. September 2020 mit dem Titel „Eine Kapitalmarktunion für die Menschen und 
Unternehmen – neuer Aktionsplan“ schlug die Kommission vor, den Zugang der Öffentlichkeit zu finanziellen und 
nichtfinanziellen Informationen von Unternehmen durch die Einrichtung eines zentralen europäischen 
Zugangsportals (European Single Access Point, ESAP) zu verbessern. In der Mitteilung der Kommission vom 
24. September 2020 über eine Strategie für ein digitales Finanzwesen in der EU wird allgemein dargelegt, wie die 
Union den digitalen Wandel des Finanzwesens in den kommenden Jahren unterstützen könnte, und insbesondere, 
wie ein datengesteuertes Finanzwesen gefördert werden kann. In ihrer Mitteilung vom 6. Juli 2021 mit dem Titel 
„Strategie zur Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft“ rückte die Kommission schließlich ein nachhaltiges 
Finanzwesen in den Mittelpunkt des Finanzsystems, um mit diesem Schlüsselinstrument die Umstellung auf eine 
grüne Wirtschaft in der Union im Rahmen des europäischen Grünen Deals herbeizuführen, der in der Mitteilung 
der Kommission vom 11. Dezember 2019 vorgestellt wird.

(1) ABl. C 290 vom 29.7.2022, S. 58.
(2) Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 9. November 2023 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht) und Beschluss des Rates 

vom 27. November 2023.

Amtsblatt  
der Europäischen Union 

DE 
Reihe L    
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(3) Das ESAP wird gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (3) eingerichtet, 
um der Öffentlichkeit einfachen zentralisierten Zugang zu Informationen über Unternehmen und ihre Produkte zu 
bieten, die in Bezug auf Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevant sind und die Behörden 
und Unternehmen gemäß den einschlägigen Gesetzgebungsakten der Union veröffentlichen müssen. Diese 
Veröffentlichung sollte nach dem Grundsatz der „einmaligen Vorlage“ erfolgen und keine über die gesetzlichen 
Bestimmungen hinausgehenden Offenlegungspflichten nach sich ziehen. Darüber hinaus sollte jedes nach dem 
Recht eines Mitgliedstaats geregelte Unternehmen in der Lage sein, einer Sammelstelle auf freiwilliger Basis 
Informationen über seine Wirtschaftstätigkeiten vorzulegen, die für Finanzdienstleistungen oder Kapitalmärkte 
relevant sind oder Nachhaltigkeit betreffen, um diese Informationen gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 über 
das ESAP zugänglich zu machen.

(4) Eine Reihe von Verordnungen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit sollten 
geändert werden, um das Funktionieren des ESAP zu ermöglichen. Um ein solides und effizientes Funktionieren des 
ESAP in angemessener Weise zu erreichen, muss die Sammlung und Übermittlung der Informationen schrittweise 
ausgebaut werden. Die Anforderung, dem ESAP Informationen zur Verfügung zu stellen, soll fester Bestandteil der 
im Anhang der Verordnung (EU) 2023/2859 aufgeführten sektorspezifischen Gesetzgebungsakte der Union sowie 
aller sonstigen Gesetzgebungsakte der Union sein, in denen der zentralisierte Zugriff auf Informationen über das 
ESAP geregelt ist. Die Informationen, die über das ESAP zugänglich gemacht werden sollen, und die für die 
Sammlung dieser Informationen benannten Sammelstellen könnten im Zuge der Überprüfung dieser sektorspe
zifischen Gesetzgebungsakte der Union überarbeitet werden, damit sichergestellt ist, dass das ESAP den 
Marktteilnehmern einen einfachen, zentralisierten Zugriff auf die von ihnen benötigten Informationen bietet und 
dass das ESAP zum Bezugspunkt wird.

(5) Das ESAP sollte mit einem ehrgeizigen Zeitrahmen eingerichtet werden, wobei seine Betriebsstabilität und operative 
Effizienz im Wege von Zwischenschritten sichergestellt werden sollten. Insbesondere sollte ausreichend Zeit für die 
technische Umsetzung des ESAP und für die Aufnahme der Sammlung von Informationen in den Mitgliedstaaten 
vorgesehen werden. Die Entwicklung des ESAP sollte eine Anfangsphase von 12 Monaten umfassen, damit die 
Mitgliedstaaten und die durch die Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates (4)
errichtete Europäische Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde) (ESMA) genügend 
Zeit haben, um die IT-Infrastruktur einzurichten und sie anhand der Sammlung einer begrenzten Zahl von 
Informationsflüssen zu testen. Bei der anschließenden Weiterentwicklung des ESAP sollten im Laufe der Zeit 
schrittweise zusätzliche Informationsflüsse und Funktionalitäten einbezogen werden, wobei das entsprechende 
Tempo eine solide und effiziente Weiterentwicklung des ESAP ermöglichen sollte. Die Funktionsweise des ESAP 
sollte im Laufe seiner Umsetzung und seines Betriebs regelmäßig bewertet werden, um etwaige Anpassungen an die 
Bedürfnisse seiner Nutzer zu ermöglichen und seine technische Effizienz sicherzustellen.

(6) Für die Zwecke des Funktionierens des ESAP sollten Sammelstellen benannt werden, die bei Unternehmen für 
Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen erheben. In Ermangelung einer 
bereits nach Unionsrecht eingerichteten Sammelstelle sollte es den Mitgliedstaaten freigestellt bleiben, wie sie die 
Sammlung von Informationen in ihrem Hoheitsgebiet organisieren, sie sollten mindestens eine Sammelstelle im 
Sinne der Verordnung (EU) 2023/2859 für die Erhebung und Speicherung von Informationen benennen, und sie 
sollten dies der ESMA mitteilen. Damit die Informationen über das ESAP kosteneffizient zugänglich gemacht 
werden können, sollte die Erhebung, Übermittlung und Speicherung von Informationen so weit wie möglich auf auf 
nationaler Ebene bestehenden Erhebungs-, Übermittlungs- und Speicherverfahren und der entsprechenden auf 
nationaler Ebene bestehenden Infrastruktur sowie auf den Verfahren und der Infrastruktur für die Übermittlung von 
Informationen von den Sammelstellen an die ESMA beruhen.

(7) Um sicherzustellen, dass das ESAP nach Maßgabe der Verordnung (EU) (EU) 2023/2859 zeitnah Zugang zu 
Informationen bietet, die für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevant sind, sollten die 
Unternehmen ihre Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an eine Sammelstelle übermitteln. Im 
Gegenzug sollten die Sammelstellen die Informationen dem ESAP automatisiert zur Verfügung stellen. Damit die 

(3) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung eines zentralen 
europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und 
Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).

(4) Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses 
Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/77/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 84).
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Informationen unverzüglich an die ESMA weitergeleitet werden können, sollten die Sammelstellen so weit wie 
möglich auf auf Unions- und nationaler Ebene bestehende Verfahren und Infrastruktur für die Erhebung von 
Informationen zurückgreifen.

(8) Damit die Informationen im ESAP digital verwendbar sind, sollten die Unternehmen diese Informationen den 
Sammelstellen in einem datenextrahierbaren Datenformat oder – wenn dies nach Unionsrecht erforderlich ist – in 
einem maschinenlesbaren Format übermitteln. Den von den Unternehmen an die Sammelstellen übermittelten 
Informationen sollten die Metadaten beigefügt sein, die von diesen Sammelstellen angefordert werden. Der 
Kommission sollte die Befugnis übertragen werden, von der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische 
Bankenaufsichtsbehörde) (EBA), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates (5) errichtet wurde, von der Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das 
Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung) (EIOPA), die durch die Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 
des Europäischen Parlaments und des Rates (6) errichtet wurde, oder von der ESMA (zusammen als „Europäische 
Aufsichtsbehörden“ oder „ESA“ bezeichnet) ausgearbeitete technische Durchführungsstandards zu erlassen, in denen 
die Metadaten für jede Information, die Strukturierung der Daten in den Informationen und die Informationen, für 
die ein maschinenlesbares Format erforderlich ist, spezifiziert werden sowie, welches maschinenlesbare Format in 
diesen Fällen zu verwenden ist. Was die technischen Durchführungsstandards für Nachhaltigkeitsinformationen 
betrifft, sollten die ESA bei der Ausarbeitung dieser Entwürfe von Standards über den Gemeinsamen Ausschuss mit 
der EFRAG zusammenarbeiten. Die Einführung eines maschinenlesbaren Formats sollte durch eine Analyse 
gerechtfertigt werden, bei der die Kosten und Nutzen für die Unternehmen und die Nutzer der Informationen sowie 
für alle anderen Betroffenen, insbesondere die Sammelstellen, die zuständigen Behörden und die ESA, berücksichtigt 
werden.

(9) Sammelstellen sollten nicht dafür verantwortlich sein, die Richtigkeit des Inhalts der von den Unternehmen 
übermittelten Informationen zu überprüfen, es sei denn, sie sind gemäß den im Anhang der Verordnung (EU) 
(EU) 2023/2859 aufgeführten geltenden Gesetzgebungsakten der Union dazu verpflichtet. Unternehmen, die 
Informationen verpflichtend übermitteln müssen, sollten dafür verantwortlich sein, gemäß ihren rechtlichen 
Verpflichtungen nach den in diesem Anhang aufgeführten geltenden Gesetzgebungsakten der Union oder nach 
nationalem Recht die Richtigkeit der übermittelten Informationen sicherzustellen.

(10) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2018/1725 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (7) angehört und hat am 19. Januar 2022 formelle Bemerkungen abgegeben.

(11) Die Europäische Zentralbank hat am 7. Juni 2022 (8) ihre Stellungnahme abgegeben.

(12) Da das Ziel dieser Verordnung, nämlich die Harmonisierung der Anforderungen an die Offenlegung der öffentlichen 
Informationen, die über das ESAP zugänglich sein sollten, auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend 
verwirklicht werden kann, sondern vielmehr wegen seines Umfangs und seiner Wirkungen besser auf Unionsebene 
zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union 
verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten Grundsatz der 
Verhältnismäßigkeit geht diese Verordnung nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels erforderliche Maß 
hinaus.

(13) Die folgenden Verordnungen sollten daher entsprechend geändert werden:

— die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (9);

— die Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates (10);

(5) Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur 
Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12).

(6) Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer 
Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung), 
zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/79/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 
15.12.2010, S. 48).

(7) Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union, zum freien 
Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 
21.11.2018, S. 39).

(8) ABl. C 307 vom 12.8.2022, S. 3.
(9) Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. September 2009 über Ratingagenturen 

(ABl. L 302 vom 17.11.2009, S. 1).
(10) Verordnung (EU) Nr. 236/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2012 über Leerverkäufe und bestimmte 

Aspekte von Credit Default Swaps (ABl. L 86 vom 24.3.2012, S. 1).
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— die Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (11);

— die Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (12);

— die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (13);

— die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (14);

— die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (15);

— die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (16);

— die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates (17);

— die Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates (18);

— die Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates (19);

— die Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates (20);

— die Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates (21);

— die Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates (22);

— die Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates (23);

— die Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates (24);

— die Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates (25);

(11) Verordnung (EU) Nr. 345/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 über Europäische Risikokapitalfonds 
(ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 1).

(12) Verordnung (EU) Nr. 346/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 über Europäische Fonds für soziales 
Unternehmertum (ABl. L 115 vom 25.4.2013, S. 18).

(13) Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an 
Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).

(14) Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische Anforderungen an 
die Abschlussprüfung bei Unternehmen von öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 2005/909/EG der 
Kommission (ABl. L 158 vom 27.5.2014, S. 77).

(15) Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmiss
brauchsverordnung) und zur Aufhebung der Richtlinie 2003/6/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinien 2003/124/EG, 2003/125/EG und 2004/72/EG der Kommission (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 1).

(16) Verordnung (EU) Nr. 600/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über Märkte für Finanzinstrumente 
und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 173 vom 12.6.2014, S. 84).

(17) Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. November 2014 über Basisinformationsblätter 
für verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIP) (ABl. L 352 vom 9.12.2014, S. 1).

(18) Verordnung (EU) 2015/760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2015 über europäische langfristige 
Investmentfonds (ABl. L 123 vom 19.5.2015, S. 98).

(19) Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von 
Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 (ABl. L 337 
vom 23.12.2015, S. 1).

(20) Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2016 über Indizes, die bei Finanzinstrumenten 
und Finanzkontrakten als Referenzwert oder zur Messung der Wertentwicklung eines Investmentfonds verwendet werden, und zur 
Änderung der Richtlinien 2008/48/EG und 2014/17/EU sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (ABl. L 171 vom 29.6.2016, S. 1).

(21) Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen 
Angebot von Wertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt zu veröffentlichen ist, und zur 
Aufhebung der Richtlinie 2003/71/EG (ABl. L 168 vom 30.6.2017, S. 12).

(22) Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (ABl. L 169 vom 
30.6.2017, S. 8).

(23) Verordnung (EU) 2019/1238 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über ein Paneuropäisches Privates 
Pensionsprodukt (PEPP) (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 1).

(24) Verordnung (EU) 2019/2033 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über Aufsichtsanforderungen an 
Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010, (EU) Nr. 575/2013, (EU) Nr. 600/2014 und (EU) 
Nr. 806/2014 (ABl. L 314 vom 5.12.2019, S. 1).

(25) Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene 
Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (ABl. L 317 vom 9.12.2019, S. 1).
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— die Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates (26);

— die Verordnung (EU) 2023/2631 des Europäischen Parlaments und des Rates (27) —

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Änderungen der Verordnung (EG) Nr. 1060/2009

Die Verordnung (EG) Nr. 1060/2009 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 11a Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die ESMA veröffentlicht die einzelnen Ratings, die ihr nach Absatz 1 übermittelt werden, auf einer Website 
(‚Europäische Ratingplattform‘).

Der zentrale Datenspeicher gemäß Artikel 11 Absatz 2 wird in die Europäische Ratingplattform integriert.

Die Funktionen der Europäischen Ratingplattform können von dem gemäß der Verordnung (EU) (EU) 2023/2859 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichteten zentralen europäischen Zugangsportal (European Single 
Access Point, ESAP) ausgeführt werden.

_____________
(*) Verordnung (EU) (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur 

Einrichtung eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, 
für Finanzdienstleistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 
20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

2. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 13a

Zugänglichkeit von Informationen im ESAP

(1) Ab dem 10. Januar 2028 übermitteln Ratingagenturen die in Artikel 8 Absatz 1, Artikel 8 Absätze 6 und 7, 
Artikel 8a Absätze 1 und 3, Artikel 10 Absätze 1 und 4, Artikel 11 Absatz 1 und Artikel 12 der vorliegenden 
Verordnung genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden 
Artikels genannte Sammelstelle, um diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß 
Artikel 2 Nummer 4 der genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Ratingagentur, auf die sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung der Ratingagentur gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse der Ratingagentur gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

(26) Verordnung (EU) 2023/1114 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 2023 über Märkte für Kryptowerte und zur 
Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 1093/2010 und (EU) Nr. 1095/2010 sowie der Richtlinien 2013/36/EU und (EU) 2019/1937 
(ABl. L 150 vom 9.6.2023, S. 40).

(27) Verordnung (EU) 2023/2631 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. November 2023 über europäische grüne Anleihen 
sowie fakultative Offenlegungen zu als ökologisch nachhaltig vermarkteten Anleihen und zu an Nachhaltigkeitsziele geknüpften 
Anleihen (ABl. L, 2023/2631, 30.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2631/oj).
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v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten;

vi) das Land des Sitzes der Ratingagentur, auf die sich die Informationen beziehen;

vii) den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen Tätigkeiten der Ratingagentur, auf die 
sich die Informationen beziehen, gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe e der genannten Verordnung.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich Ratingagenturen eine Rechtsträgerkennung 
ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
fungiert die ESMA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

(4) Ab dem 10. Januar 2028 werden die in Artikel 5 Absatz 3, Artikel 8d Absatz 2, Artikel 11 Absatz 2, Artikel 11a 
Absätze 1 und 2, Artikel 18 Absatz 3, Artikel 24 Absatz 5 und Artikel 36d Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 
genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die ESMA als Sammelstelle im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Ratingagentur und des bewerteten Unternehmens, auf die bzw. das sich die Informationen 
beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Ratingagentur und des bewerteten Unternehmens gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in 
diesen Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate 
und führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(6) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 5 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.“

Artikel 2

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 236/2012

In die Verordnung (EU) Nr. 236/2012 wird folgender Artikel eingefügt:
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„Artikel 11a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Juli 2026 übermitteln natürliche oder juristische Personen die in Artikel 6 Absatz 1 dieser Verordnung 
genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte 
zuständige Sammelstelle, um sie im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das 
gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich zu 
machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der natürlichen oder juristischen Person, auf die sich die Informationen beziehen;

ii) im Falle juristischer Personen die Rechtsträgerkennung der Person gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) im Falle juristischer Personen die Größenklasse der Person gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten 
Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich juristische Personen eine Rechtsträgerkennung 
ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, fungiert die 
zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

(4) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen zu gewährleisten, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden müssen;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(5) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“
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Artikel 3

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 345/2013

In die Verordnung (EU) Nr. 345/2013 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 17a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

Ab dem 10. Januar 2028 werden die in Artikel 17 Absatz 1 dieser Verordnung genannten Informationen über das zentrale 
europäische Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP) gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die ESMA als Sammelstelle im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der genannten Verordnung. Die ESMA bezieht diese Informationen aus den von der 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats gemäß Artikel 16 Absatz 1 dieser Verordnung übermittelten 
Informationen für die Zwecke der Einrichtung der in Artikel 17 Absatz 1 dieser Verordnung genannten zentralen 
Datenbank.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Fonds, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Fonds gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 4

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 346/2013

In die Verordnung (EU) Nr. 346/2013 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 18a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

Ab dem 10. Januar 2028 werden die in Artikel 18 Absatz 1 dieser Verordnung genannten Informationen über das zentrale 
europäische Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP) gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die ESMA als Sammelstelle im 
Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der genannten Verordnung. Die ESMA bezieht diese Informationen aus den von der 
zuständigen Behörde des Herkunftsmitgliedstaats gemäß Artikel 17 Absatz 1 dieser Verordnung übermittelten 
Informationen für die Zwecke der Einrichtung der in Artikel 18 Absatz 1 dieser Verordnung genannten zentralen 
Datenbank.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Fonds, auf den sich die Informationen beziehen;
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ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Fonds gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 5

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

In die Verordnung (EU) Nr. 575/2013 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 434b

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2030 übermitteln Institute die in Teil 8 dieser Verordnung genannten Informationen gleichzeitig 
mit der Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte zuständige Sammelstelle, um sie im 
zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 
des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich zu machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Instituts, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des Instituts gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des Instituts gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich Institute eine Rechtsträgerkennung ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
fungiert die EBA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

(4) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen zu gewährleisten, 
arbeitet die EBA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden müssen;
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b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die EBA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die EBA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

(5) Erforderlichenfalls erlässt die EBA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 6

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 537/2014

In die Verordnung (EU) Nr. 537/2014 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 13a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2030 übermitteln Abschlussprüfer oder Prüfungsgesellschaften die in Artikel 13 dieser 
Verordnung genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die betreffende in Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels genannte zuständige Sammelstelle, um sie im zentralen europäischen Zugangsportal (European 
Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) 
eingerichtet wird, zugänglich zu machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Abschlussprüfers oder der Prüfungsgesellschaft, auf den bzw. die sich die Informationen beziehen;

ii) im Falle juristischer Personen die Rechtsträgerkennung der Prüfungsgesellschaft gemäß Artikel 7 Absatz 4 
Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) im Falle juristischer Personen die Größenklasse der Prüfungsgesellschaft gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der 
genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich Prüfungsgesellschaften, die juristische Personen sind, 
eine Rechtsträgerkennung ausstellen.
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(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, benennen die 
Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(4) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen zu gewährleisten, 
werden der Kommission im Anschluss an die Konsultation des CEAOB Durchführungsbefugnisse übertragen, um 
Folgendes festzulegen:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden müssen;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die Kommission die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate 
und führt geeignete Feldversuche durch.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 7

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

In die Verordnung (EU) Nr. 596/2014 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 21a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2028 übermitteln Emittenten oder Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate die in 
Artikel 17 Absätze 1 und 2 und Artikel 19 Absatz 3 dieser Verordnung genannten Informationen gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte zuständige Sammelstelle, um sie im zentralen 
europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich zu machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Emittenten oder Teilnehmers am Markt für Emissionszertifikate, auf den sich die Informationen 
beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des Emittenten oder Teilnehmers am Markt für Emissionszertifikate, der eine juristische 
Person ist, gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des Emittenten oder des Teilnehmers am Markt für Emissionszertifikate, der eine juristische Person 
ist, gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich Emittenten und Teilnehmer am Markt für Emissions
zertifikate, die juristische Personen sind, eine Rechtsträgerkennung ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
benennen die Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2028 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(4) Wenn eine zuständige Behörde nach nationalem Recht die in Artikel 19 Absatz 3 der vorliegenden Verordnung 
genannten Informationen selbst veröffentlichen kann, um diese Informationen im ESAP zugänglich zu machen, fungiert 
die zuständige Behörde ab dem 10. Januar 2028 als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859.

(5) Ab dem 10. Januar 2028 werden die in Artikel 34 Absatz 1 dieser Verordnung genannten Informationen im ESAP 
zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 
Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Emittenten, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Emittenten gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(6) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen zu gewährleisten, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden müssen;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(7) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“
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Artikel 8

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 600/2014

In die Verordnung (EU) Nr. 600/2014 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 23a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

Ab dem 10. Januar 2030 werden die in Artikel 14 Absatz 6, Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2, Artikel 18 Absatz 4 und 
Artikel 27 Absatz 1, Artikel 34, Artikel 40 Absatz 5, Artikel 42 Absatz 5, Artikel 44 Absatz 2, Artikel 45 Absatz 6 und 
Artikel 48 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen über das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtete zentrale europäische Zugangsportal (European Single Access 
Point, ESAP) zugänglich gemacht. Die ESMA fungiert als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Wertpapierfirma, auf die sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 9

Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014

In die Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 29a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2028 übermitteln PRIIP-Hersteller das in Artikel 5 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 
genannte Basisinformationsblatt gleichzeitig mit der Veröffentlichung dieses Basisinformationsblatts an die in Absatz 3 des 
vorliegenden Artikels genannte zuständige Sammelstelle, um es im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single 
Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) 
eingerichtet wird, zugänglich zu machen.

Dieses Basisinformationsblatt muss die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) es enthält die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des PRIIP-Herstellers, auf den sich die Informationen beziehen;
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ii) im Falle juristischer Personen die Rechtsträgerkennung des PRIIP-Herstellers gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) im Falle juristischer Personen die Größenklasse des PRIIP-Herstellers gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der 
genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich PRIIP-Hersteller, die juristische Personen sind, eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen.

(3) Damit das in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannte Basisinformationsblatt im ESAP zugänglich gemacht wird, 
benennen die Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2028 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(4) Ab dem 10. Januar 2028 werden die in Artikel 27 Absatz 1 und Artikel 29 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 
genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde im Sinne von 
Artikel 4 Nummer 8 der vorliegenden Verordnung als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des PRIIP-Herstellers, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des PRIIP-Herstellers gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeiten die ESA im Wege des Gemeinsamen Ausschusses Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden müssen;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewerten die ESA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führen zu diesem Zweck geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legen die ESA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 und Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
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(6) Erforderlichenfalls erlassen die ESA im Wege des Gemeinsamen Ausschusses Leitlinien, um sicherzustellen, dass die 
gemäß Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 10

Änderung der Verordnung (EU) 2015/760

In die Verordnung (EU) 2015/760 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 25a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

Ab dem 10. Januar 2030 werden die in Artikel 3 Absatz 3 Unterabsatz 2 der vorliegenden Verordnung genannten 
Informationen über das zentrale europäische Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der 
Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich gemacht. Für 
diesen Zweck fungiert die ESMA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der genannten Verordnung. Die 
ESMA bezieht diese Informationen aus den von der für den ELTIF zuständigen Behörde gemäß Artikel 3 Absatz 3 
Unterabsatz 1 dieser Verordnung übermittelten Informationen für die Zwecke der Einrichtung des in Artikel 3 Absatz 3 
Unterabsatz 2 dieser Verordnung genannten öffentlichen Zentralregisters.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des zugelassenen ELTIF, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des zugelassenen ELTIF gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 11

Änderung der Verordnung (EU) 2015/2365

In die Verordnung (EU) 2015/2365 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 32a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2030 übermitteln Transaktionsregister die in Artikel 12 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 
genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte 
zuständige Sammelstelle, um sie im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das 
gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich zu 
machen.
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Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Transaktionsregisters, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des Transaktionsregisters gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des Transaktionsregisters gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich Transaktionsregister eine Rechtsträgerkennung 
ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
fungiert die ESMA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

(4) Ab dem 10. Januar 2030 werden die in Artikel 22 Absatz 4 Buchstabe b, Artikel 25 Absatz 3 und Artikel 26 
Absätze 1 und 4 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht. Für diesen Zweck 
fungiert die zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Person, auf die sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung der Person gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Ab dem 10. Januar 2030 werden die in Artikel 8 Absatz 3, Artikel 19 Absatz 8 und Artikel 25 Absatz 1 Satz 2 und 
Artikel 25 Absatz 2 Satz 2 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht. Für 
diesen Zweck fungiert die ESMA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Transaktionsregisters, auf das sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Transaktionsregisters gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.
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(6) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden müssen;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt zu diesem Zweck geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(7) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 12

Änderung der Verordnung (EU) 2016/1011

In die Verordnung (EU) 2016/1011 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 28a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2028 übermitteln Administratoren die in Artikel 4 Absatz 5, Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe c, 
Artikel 12 Absatz 3, Artikel 13 Absatz 1, Artikel 25 Absatz 7, Artikel 26 Absatz 3, Artikel 27 Absatz 1 und Artikel 28 
Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die in Absatz 3 
des vorliegenden Artikels genannte zuständige Sammelstelle, um sie im zentralen europäischen Zugangsportal (European 
Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) 
eingerichtet wird, zugänglich zu machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Administrators, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) im Falle juristischer Personen die Rechtsträgerkennung des Administrators gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) im Falle juristischer Personen die Größenklasse des Administrators gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der 
genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.
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(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich Administratoren, die juristische Personen sind, eine 
Rechtsträgerkennung ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, fungiert die 
zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

(4) Ab dem 10. Januar 2028 werden die in Artikel 45 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen 
im ESAP zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 
Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Administrators, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Administrators gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Ab dem 10. Januar 2028 werden die in Artikel 36 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen im ESAP 
zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die ESMA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Administrators, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Administrators gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der genannten 
Verordnung;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(6) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden müssen;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

ABl. L vom 20.12.2023 DE  



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj 19/28

(7) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 13

Änderung der Verordnung (EU) 2017/1129

In die Verordnung (EU) 2017/1129 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 21a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Juli 2026 übermitteln Emittenten, Anbieter bzw. die eine Zulassung zum Handel an einem geregelten 
Markt beantragenden Personen die in Artikel 1 Absatz 4 Buchstaben f und g, Artikel 1 Absatz 5 Unterabsatz 1 
Buchstaben e und f, Artikel 8 Absatz 5, Artikel 9 Absatz 4, Artikel 10 Absatz 2, Artikel 17 Absatz 2, Artikel 21 Absatz 1, 
Artikel 21 Absatz 9 und Artikel 23 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen gleichzeitig mit der 
Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte zuständige Sammelstelle, um sie im zentralen 
europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des 
Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich zu machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Emittenten, Anbieters bzw. der die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt 
beantragenden Person, auf den bzw. die sich die Informationen beziehen;

ii) im Falle juristischer Personen die Rechtsträgerkennung des Emittenten, Anbieters bzw. der die Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt beantragenden Person gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) im Falle juristischer Personen die Größenklasse des Emittenten gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten 
Verordnung;

iv) den Wirtschaftszweig bzw. die Wirtschaftszweige der wirtschaftlichen Tätigkeiten des Emittenten gemäß Artikel 7 
Absatz 4 Buchstabe e der genannten Verordnung;

v) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

vi) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich die Emittenten, Anbieter bzw. die Zulassung zum 
Handel an einem geregelten Markt beantragenden Personen, die juristische Personen sind, eine Rechtsträgerkennung 
ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, fungiert die 
zuständige Behörde als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859. Die zuständige 
Behörde stützt sich so weit wie möglich auf die Verfahren und Infrastrukturen, die in Anwendung von Artikel 25 Absatz 6 
der vorliegenden Verordnung entwickelt und umgesetzt werden.
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(4) Damit die in Artikel 42 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen im ESAP zugänglich 
gemacht werden, fungiert die zuständige Behörde ab dem 10. Juli 2026 als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 
Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Emittenten bzw. Anbieters, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Emittenten bzw. Anbieters gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden müssen;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(6) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 5 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 14

Änderung der Verordnung (EU) 2017/1131

In die Verordnung (EU) 2017/1131 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 37a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

Ab dem 10. Januar 2030 werden die in Artikel 4 Absatz 7 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen über das 
gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtete zentrale europäische 
Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP) zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die ESMA als 
Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der genannten Verordnung. Die ESMA bezieht diese Daten aus den 
Informationen, die gemäß Artikel 4 Absatz 6 der vorliegenden Verordnung von den zuständigen Behörden für die Zwecke 
der Einrichtung des in Artikel 4 Absatz 7 der vorliegenden Verordnung genannten öffentlichen Zentralregisters übermittelt 
werden.
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Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Fonds, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Fonds gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 15

Änderung der Verordnung (EU) 2019/1238

In die Verordnung (EU) 2019/1238 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 70a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2028 übermitteln PEPP-Anbieter die in Artikel 26 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung 
genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte 
zuständige Sammelstelle, um sie im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das 
gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich zu 
machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des PEPP-Anbieters, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des PEPP-Anbieters gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des PEPP-Anbieters gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich PEPP-Anbieter eine Rechtsträgerkennung ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, benennen die 
Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2028 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

ABl. L vom 20.12.2023 DE  



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj 22/28

(4) Ab dem 10. Januar 2028 werden die in Artikel 65 Absatz 6 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen 
im ESAP zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die EIOPA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des PEPP-Anbieters, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des PEPP-Anbieters gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Ab dem 10. Januar 2028 werden die in Artikel 63 Absatz 4 und Artikel 69 Absätze 1 und 4 der vorliegenden 
Verordnung genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die zuständige Behörde als 
Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des PEPP-Anbieters, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) soweit verfügbar, die Rechtsträgerkennung des PEPP-Anbieters gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der 
Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(6) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die EIOPA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden müssen;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die EIOPA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt zu diesem Zweck geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die EIOPA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1094/2010 zu erlassen.
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(7) Erforderlichenfalls erlässt die EIOPA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 6 Unterabsatz 1 
Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 16

Änderung der Verordnung (EU) 2019/2033

In die Verordnung (EU) 2019/2033 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 46a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2030 übermitteln Wertpapierfirmen die in Teil 6 der vorliegenden Verordnung genannten 
Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte zuständige 
Sammelstelle, um diese Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), 
das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich 
zu machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen der Wertpapierfirma, auf die sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung der Wertpapierfirma gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung 
(EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse der Wertpapierfirma gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich Wertpapierfirmen eine Rechtsträgerkennung 
ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
fungiert die EBA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

(4) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen sicherzustellen, 
arbeitet die EBA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden müssen;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die EBA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt zu diesem Zweck geeignete Feldversuche durch.
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Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die EBA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 zu erlassen.

(5) Erforderlichenfalls erlässt die EBA Leitlinien, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a 
übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 17

Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088

In die Verordnung (EU) 2019/2088 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 18a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2028 übermitteln Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater die in Artikel 3 Absätze 1 und 2, 
Artikel 4 Absätze 1, 3 und 4, Artikel 5 Absatz 1 und Artikel 10 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten 
Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte zuständige 
Sammelstelle, um sie im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der 
Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich zu machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Finanzmarktteilnehmers oder Finanzberaters, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) im Falle juristischer Personen die Rechtsträgerkennung des Finanzmarktteilnehmers bzw. Finanzberaters gemäß 
Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) im Falle juristischer Personen die Größenklasse des Finanzmarktteilnehmers bzw. Finanzberaters gemäß Artikel 7 
Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich die Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater, die 
juristische Personen sind, eine Rechtsträgerkennung ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 des vorliegenden Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, 
benennen die Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2028 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(4) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen zu gewährleisten, 
arbeiten die ESA im Wege des Gemeinsamen Ausschusses Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen 
Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;
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b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewerten die ESA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führen zu diesem Zweck geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legen die ESA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010, Artikel 15 der Verordnung (EU) 
Nr. 1094/2010 und Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(5) Erforderlichenfalls erlassen die ESA im Wege des Gemeinsamen Ausschusses Leitlinien, um sicherzustellen, dass die 
gemäß Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 18

Änderung der Verordnung (EU) 2023/1114

In die Verordnung (EU) 2023/1114 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 110a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2030 übermitteln Emittenten, Anbieter bzw. die Zulassung zum Handel beantragende Personen 
die in Artikel 88 Absatz 1 der vorliegenden Verordnung genannten Informationen gleichzeitig mit der Veröffentlichung an 
die in Absatz 3 des vorliegenden Artikels genannte zuständige Sammelstelle, um sie im zentralen europäischen 
Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich zu machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
genannten Verordnung übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Emittenten, des Anbieters bzw. der die Zulassung zum Handel beantragenden Person, auf den bzw. 
die sich die Informationen beziehen;

ii) im Falle juristischer Personen die Rechtsträgerkennung des Emittenten, des Anbieters bzw. der die Zulassung zum 
Handel beantragenden Person gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) im Falle juristischer Personen die Größenklasse des Emittenten, des Anbieters bzw. der die Zulassung zum Handel 
beantragenden Person gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Buchstabe b Ziffer ii lassen sich die Emittenten, die Anbieter bzw. die die Zulassung 
zum Handel beantragenden Personen eine Rechtsträgerkennung ausstellen.
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(3) Damit die in Absatz 1 dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich gemacht werden, benennen die 
Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(4) Ab dem 10. Januar 2030 werden die in den Artikeln 109 und 110 der vorliegenden Verordnung genannten 
Informationen im ESAP zugänglich gemacht. Für diesen Zweck fungiert die ESMA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 
Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem maschinenlesbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Emittenten wertreferenzierter Token, des Emittenten von E-Geld-Token und des Anbieters von 
Krypto-Dienstleistungen, auf die sich die Informationen beziehen;

ii) sofern verfügbar, die Rechtsträgerkennung des Emittenten wertreferenzierter Token, des Emittenten von E-Geld- 
Token und des Anbieters von Krypto-Dienstleistungen gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der genannten 
Verordnung;

iii) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

iv) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen zu gewährleisten, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards gemäß Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.

(6) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien für Unternehmen, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 5 
Unterabsatz 1 Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).“

Artikel 19

Änderung der Verordnung (EU) 2023/2631

In die Verordnung (EU) 2023/2631 wird folgender Artikel eingefügt:

„Artikel 15a

Zugänglichkeit von Informationen im zentralen europäischen Zugangsportal

(1) Ab dem 10. Januar 2030 übermittelt der Emittent:

ABl. L vom 20.12.2023 DE  



ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2869/oj 27/28

a) das Informationsblatt, die Voremissionsprüfung im Zusammenhang mit dem Informationsblatt, die jährlichen 
Allokationsberichte, die Nachemissionsprüfung im Zusammenhang mit einem oder mehreren jährlichen Allokations
berichten, den Wirkungsbericht und die in Artikel 15 genannte Überprüfung des Wirkungsberichts;

b) die in Artikel 20 genannten Offenlegungen vor der Emission und die in Artikel 21 genannten regelmäßigen 
Offenlegungen nach der Emission;

gleichzeitig mit der Veröffentlichung an die in Absatz 3 oder Absatz 4 des vorliegenden Artikels genannte zuständige 
Sammelstelle, um sie im zentralen europäischen Zugangsportal (European Single Access Point, ESAP), das gemäß der 
Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates (*) eingerichtet wird, zugänglich zu machen.

Diese Informationen müssen die nachstehenden Anforderungen erfüllen:

a) Sie werden in einem datenextrahierbaren Format im Sinne von Artikel 2 Nummer 3 der Verordnung (EU) 2023/2859 
oder, sofern nach Unionsrecht vorgeschrieben, in einem maschinenlesbaren Format gemäß Artikel 2 Nummer 4 der 
Verordnung (EU) 2023/2859 übermittelt;

b) sie enthalten die folgenden Metadaten:

i) alle Namen des Emittenten, auf den sich die Informationen beziehen;

ii) die Rechtsträgerkennung des Emittenten gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe b der Verordnung (EU) 2023/2859;

iii) die Größenklasse des Emittenten gemäß Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe d der genannten Verordnung;

iv) die Art der Informationen gemäß der Einstufung in Artikel 7 Absatz 4 Buchstabe c der genannten Verordnung;

v) eine Angabe, ob die Informationen personenbezogene Daten enthalten.

(2) Für die Zwecke von Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b Ziffer ii lässt sich der Emittent eine Rechtsträgerkennung 
ausstellen.

(3) Damit die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden Artikels genannten Informationen im ESAP 
zugänglich gemacht werden, fungiert die ESMA als Sammelstelle im Sinne von Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung 
(EU) 2023/2859.

(4) Damit die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Artikels genannten Informationen im ESAP zugänglich 
gemacht werden, benennen die Mitgliedstaaten bis zum 9. Januar 2030 mindestens eine Sammelstelle im Sinne von 
Artikel 2 Nummer 2 der Verordnung (EU) 2023/2859 und teilen dies der ESMA mit.

(5) Um die effiziente Sammlung und Verwaltung der gemäß Absatz 1 übermittelten Informationen zu gewährleisten, 
arbeitet die ESMA Entwürfe technischer Durchführungsstandards aus, in denen Folgendes festgelegt wird:

a) etwaige sonstige Metadaten, die den Informationen beigefügt werden;

b) die Strukturierung der Daten in den Informationen;

c) für welche Informationen ein maschinenlesbares Format erforderlich und welches maschinenlesbare Format in diesen 
Fällen zu verwenden ist.

Für die Zwecke von Buchstabe c bewertet die ESMA die Vor- und Nachteile verschiedener maschinenlesbarer Formate und 
führt geeignete Feldversuche durch.

Diese Entwürfe technischer Durchführungsstandards legt die ESMA der Kommission vor.

Der Kommission wird die Befugnis übertragen, die in Unterabsatz 1 dieses Absatzes genannten technischen 
Durchführungsstandards nach Artikel 15 der Verordnung (EU) Nr. 1095/2010 zu erlassen.
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(6) Erforderlichenfalls erlässt die ESMA Leitlinien für Unternehmen, um sicherzustellen, dass die gemäß Absatz 5 
Unterabsatz 1 Buchstabe a übermittelten Metadaten korrekt sind.

_____________
(*) Verordnung (EU) 2023/2859 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2023 zur Einrichtung 

eines zentralen europäischen Zugangsportals für den zentralisierten Zugriff auf öffentlich verfügbare, für Finanzdienst
leistungen, Kapitalmärkte und Nachhaltigkeit relevante Informationen (ABl. L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http:// 
data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).”

Artikel 20

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat.

Geschehen zu Straßburg am 13. Dezember 2023.

Im Namen des Europäischen Parlaments
Die Präsidentin
R. METSOLA

Im Namen des Rates
Der Präsident

P. NAVARRO RÍOS
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Richtlinie 2002/87/EG idFd 

Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 1) 

Nationale Umsetzung Anmerkungen 

Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 1 A: Art. 18a Abs. 1  Zudem wird Art. 18 ergänzt 
um einen Abs. 1a, um die In-
formationen zu spezifizieren, 
auf welche sich Art. 18a be-
zieht. 

Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
a 

A: Art. 18a Abs. 2 Bst. a  

Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

A: Art. 18a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

A: Art. 18a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

A: Art. 18a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

A: Art. 18a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

Art. 30b Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. v 

A: Art. 18a Abs. 2 Bst. b Ziff. 5  

Art. 30b Abs. 2 A: Art. 18a Abs. 3  

Art. 30b Abs. 3 A: Art. 21 Abs. 1 Bst. abis  

Art. 30b Abs. 4 n.a. Betrifft ESMA 

Art. 30b Abs. 5 n.a. Betrifft ESMA 

Richtlinie 2004/25/EG idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 2) 

  

Art. 16a Abs. 1 Unterabs. 1  B: Art. 17a Abs. 1   

Art. 16a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
a 

B: Art. 17a Abs. 2 Bst. a  

Art. 16a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

B: Art. 17a Abs. 2 Bst. b Ziff 1  

Art. 16a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

B: Art. 17a Abs. 2 Bst. b Ziff 2  

Art. 16a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

B: Art. 17a Abs. 2 Bst. b Ziff 3  

Art. 16a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

B: Art. 17a Abs. 2 Bst. b Ziff 4  
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Art. 16a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. v 

B: Art. 17a Abs. 2 Bst. b Ziff 5  

Art. 16a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. vi 

B: Art. 17a Abs. 2 Bst. b Ziff 6  

Art. 16a Abs. 2  B: Art. 17a Abs. 3   

Art. 16a Abs. 3  B: Art. 30 Abs. 1a   

Art. 16a Abs. 4 Unterabs. 1   B: Art. 32a Abs. 1  

Art. 16a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
a  

B: Art. 32a Abs. 2 Bst. a  

Art. 16a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

B: Art. 32a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1   

Art. 16a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

B: Art. 32a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

Art. 16a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

B: Art. 32a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

Art. 16a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

B: Art. 32a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

Art. 16a Abs. 5 n.a.  Betrifft ESMA  

Art. 16a Abs. 6  n.a.  Betrifft ESMA  

Richtlinie 2004/109/EG idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 3) 

  

Streichung Art. 21a   

Art. 23a Abs. 1 Unterabs. 1  C: Art. 19b Abs. 1   

Art. 23a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
a 

C: Art. 19b Abs. 2 Bst. a  

Art. 23a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

C: Art. 19b Abs. 2 Bst. b Ziff. 1   

Art. 23a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

C: 19b Abs. 2 Bst. b Ziff. 2   

Art. 23a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

C: 19b Abs. 2 Bst. b Ziff. 3   

Art. 23a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

C: 19b Abs. 2 Bst. b Ziff. 4   

Art. 23a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. v 

C: 19b Abs. 2 Bst. b Ziff. 5   

Art. 23a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. vi 

C: 19b Abs. 2 Bst. b Ziff. 6   
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Art. 23a Abs. 2  C: Art. 19b Abs. 3  

Art. 23a Abs. 3  C: Art. 19a Abs. 4   

Art. 23a Abs. 4 Unterabs. 1   C: Art. 35 Abs. 2 i.V.m. Art. 
37a Abs. 1  

 

Art. 23a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
a  

C: Art. Art. 37a Abs. 2 Bst. a  

Art. 23a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

C: Art. 37a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1   

Art. 23a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

C: Art. 37a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2   

Art. 23a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

C: Art. 37a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3    

Art. 23a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

C: Art. 37a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4    

Art. 23a Abs. 5 n.a.  Betrifft ESMA  

Art. 23a Abs. 6  n.a.  Betrifft ESMA  

Richtlinie 2006/43/EG idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 4) 

  

Art. 20a Abs. 1 D: Art. 79 Abs. 3 

D: Art. 88a  

 

Art. 20a Abs. 2 D: Art. 79 Abs. 3 

D: Art. 88a  

 

Richtlinie 2007/36/EG idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 5) 

  

Art. 14c Abs. 1 E: Art. 367t Abs. 1 und 2  

Art. 14c Abs. 2 E: Art. 367t Abs. 3  

Art. 14c Abs. 3 E: Art. 367s Abs. 3a  

Art. 14c Abs. 4 n.a. Betrifft ESMA 

Art. 14c Abs. 5 n.a. Betrifft ESMA 

Richtlinie 2009/65/EG idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 6) 

  

Art. 82a Abs. 1 Unterabs. 1  F: Art. 84b Abs. 1   

Art. 82a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
a  

F: Art. 84b Abs. 2 Bst. a  
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Art. 82a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

F: Art. 84b Abs. 2 Bst. b. Ziff. 1  

Art. 82a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

F: Art. 84b Abs. 2 Bst. b. Ziff. 2  

Art. 82a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

F: Art. 84b Abs. 2 Bst. b. Ziff. 3  

Art. 82a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

F: Art. 84b Abs. 2 Bst. b. Ziff. 4  

Art. 82a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. v 

F: Art. 84b Abs. 2 Bst. b. Ziff. 5  

Art. 82a Abs. 2 F: Art. 84b Abs. 3   

Art. 82a Abs. 3 F: Art. 128 Abs. 1a  

Art. 82a Abs. 4 Unterabs. 1 F: Art. 138a Abs. 1   

Art. 82a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
a  

F: Art. 138a Abs. 2 Bst. a    

Art. 82a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

F: Art. 138a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1    

Art. 82a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

F: Art. 138a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2   

Art. 82a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

F: Art. 138a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3    

Art. 82a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

F: Art. 138a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4   

Art. 82a Abs. 5 Unterabs. 1  F: Art. 138a Abs. 1   

Art. 82a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
a  

F: Art. Art. 138a Abs. 2 Bst. a    

Art. 82a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

F: Art. 138a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1    

Art. 82a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

F: Art.138a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2   

Art. 82a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

F: Art. 138a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3    

Art. 82a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

F: Art. 138a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4    

Art. 82a Abs. 6 n.a. Betrifft ESMA  

Art. 82a Abs. 7 n.a. Betrifft ESMA  
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Richtlinie 2009/138/EG idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 7) 

  

Art. 304b Abs. 1  G: Art. 106a Abs. 1   

Art. 304b Abs. 1 Bst. a G: Art. 106a Abs. 2 Bst. a  

Art. 304b Abs. 1 Bst. b  G: Art. 106a Abs. 2 Bst. b  

Art. 304b Abs. 1 Bst. b Unter-
bst. i 

G: Art. 106a Abs. 2 Bst b Ziff. 1  

Art. 304b Abs. 1 Bst. b Unter-
bst. ii 

G: Art. 106a Abs. 2 Bst. b Ziff. 
2 

 

Art. 304b Abs. 1 Bst. b Unter-
bst. iii 

G: Art. 106a Abs. 2 Bst. b Ziff. 
3 

 

Art. 304b Abs. 1 Bst. b Unter-
bst. iv 

G: Art. 106a Abs. 2 Bst. c Ziff. 
4 

 

Art. 304b Abs. 1 Bst. b Unter-
bst. v 

G: Art. 106a Abs. 2 Bst. d Ziff. 
5 

 

Art. 304b Abs. 2 G: Art. 106 Abs. 3  

Art. 304b Abs. 3 G: Art. 177 Abs. 1a  

Art. 304b Abs. 4 G: Art. 193a Abs. 1 u. 2  

Art. 304b Abs. 4 Bst. a G: Art. 193a Abs. 2 Bst. a  

Art. 304b Abs. 4 Bst. b G: Art. 193a Abs. 2 Bst. b  

Art. 304b Abs. 4 Bst. b Unter-
bst. i 

G: Art. 193a Abs. 2 Bst. b Ziff. 
1 

 

Art. 304b Abs. 4 Bst. b Unter-
bst. ii 

G: Art. 193a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

Art. 304b Abs. 4 Bst. b Unter-
bst. iii 

G: Art. 193a Abs. 2 Bst. b Ziff. 
3 

 

Art. 304b Abs. 4 Bst. b Unter-
bst. iv 

G: Art. 193a Abs. 2 Bst. b Ziff. 
4 

 

Art. 304b Abs. 5 G: Art. 193a Abs. 3 u. 4  

Art. 304b Abs. 5 Bst. a G: Art. 193a Abs. 4 Bst. a  

Art. 304b Abs. 5 Bst. b  G: Art. 193a Abs. 4 Bst. b  

Art. 304b Abs. 5 Bst. b Unter-
bst. i 

G: Art. 193a Abs. 4 Bst. b Z. 1  

Art. 304b Abs. 5 Bst. b Unter-
bst. ii 

G: Art. 193a Abs. 4 Bst. b Z. 2  

Art. 304b Abs. 5 Bst. b Unter-
bst. iii 

G: Art. 193a Abs. 4 Bst. b Z. 3  
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Art. 304b Abs. 5 Bst. b Unter-
bst. iv 

G: Art. 193a Abs. 4 Bst. b Z. 4  

Art. 304b Abs. 6 n.a. Betrifft EU-Kommission 

Art. 304b Abs. 7 n.a. Betrifft EIOPA 

Richtlinie 2011/61/EU idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 8) 

  

Art. 69b n.a. Betrifft ESMA 

Richtlinie 2013/34/EU idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 9) 

  

Art. 33a Abs. 1 E: Art. 1130b Abs. 1 und 2  

Art. 33a Abs. 2 E: Art. 1130b Abs. 4  

Art. 33a Abs. 3 E: Art. 1130b Abs. 3  

Art. 33a Abs. 4 E: Art. 1130c  

Art. 33a Abs. 5 n.a. Betrifft EU-Kommission 

Art. 33a Abs. 6 n.a. Betrifft EU-Kommission 

Richtlinie 2013/36/EU idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 10) 

  

Art. 116a UAbs. 1 H: Art. 147 Abs. 2a 

H: Art. 170a Abs. 1 

 

Art. 116a UAbs. 2 H: Art. 170a Abs. 2  

Richtlinie 2014/59/EU idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 11) 

  

Art. 128a Abs. 1 Unterabs. 1 I: Art. 129a Abs. 1   

Art. 128a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. a 

I: Art. 129a Abs. 2 Bst. a  

Art. 128a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. i 

I: Art. 129a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

Art. 128a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. ii 

I: Art. 129a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

Art. 128a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. iii 

I: Art. 129a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

Art. 128a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. iv 

I: Art. 129a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  
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Art. 128a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. v 

I: Art. 129a Abs. 2 Bst. b Ziff. 5  

Art. 128a Abs. 2 I: Art. 129a Abs. 3  

Art. 128a Abs. 3 I: Art. 4 Abs. 2a  

Art. 128a Abs. 4 Unterabs. 1 I: Art. 129a Abs. 5  

Art. 128a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. a 

I: Art. 129a Abs. 6  

Art. 128a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. i 

I: Art. 129a Abs. 6  

Art. 128a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. ii 

I: Art. 129a Abs. 6  

Art. 128a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. iii 

I: Art. 129a Abs. 6  

Art. 128a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. iv 

I: Art. 129a Abs. 6  

Art. 128a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. v 

I: Art. 129a Abs. 6  

Art. 128a Abs. 5 Unterabs. 1 I: Art. 129a Abs. 4   

Art. 128a Abs. 5 Unterabs. 2 
Bst. a 

I: Art. 129a Abs. 6 Bst. a  

Art. 128a Abs. 5 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. i 

I: Art. 129a Abs. 6 Bst. b  

Art. 128a Abs. 5 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. ii 

I: Art. 129a Abs. 6 Bst. b  

Art. 128a Abs. 5 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. iii 

I: Art. 129a Abs. 6 Bst. b  

Art. 128a Abs. 5 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. iv 

I: Art. 129a Abs. 6 Bst. b  

Art. 128a Abs. 6 n.a. Betrifft EBA und EU-Kommis-
sion 

Art. 128a Abs. 7 n.a. Betrifft EBA 

Richtlinie 2014/65/EU idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 12) 

  

Art. 87a Abs. 1 Unterabs. 1 M: Art. 42a Abs. 1   

Art. 87a Abs. 1 Unterabs. 2 M: Art. 42a Abs. 2 Einleitungs-
satz  
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Art. 87a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
a 

M: Art. 42a Abs. 2 Bst. a  

Art. 87a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Einleitungssatz 

M: Art. 42a Abs. 2 Bst. b Ein-
leitungssatz  

 

Art. 87a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

M: Art. 42a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1   

Art. 87a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

M: Art. 42a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2   

Art. 87a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

M: Art. 42a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3   

Art. 87a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

M: Art. 42a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4   

Art. 87a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. v 

M: Art. 42a Abs. 2 Bst. b Ziff. 5   

Art. 87a Abs. 2 M: Art. 42a Abs. 3   

Art. 87a Abs. 3 Unterabs. 1 M: Art. 49 Abs. 1a  

J: Art. 33 Abs. 1a 

 

Art. 87a Abs. 3 Unterabs. 2 M: Art. 49 Abs. 1a   

Art. 87a Abs. 4 Unterabs. 1 K: Art. 43 Abs. 1  

J: Art. 4 Abs. 1 und Art. 33a 
Abs. 1  

M: Art. 49a Abs. 1  

 

Art. 87a Abs. 4 Unterabs. 2  K: Art. 43 Abs. 2  

J: Art. 33a Abs. 2 

M: Art. 49a Abs. 2  

 

Art. 87a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
a  

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. a  

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. a  

M: Art. 49a Abs. 2 Bst. a  

 

Art. 87a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Einleitungssatz 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Einlei-
tungssatz  

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. b Einlei-
tungssatz  

M: Art. 49a Abs. 2 Bst. b Ein-
leitungssatz  

 

Art. 87a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

M: Art. 49a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  
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Art. 87a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2 

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

M: Art. 49a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

 

Art. 87a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

M: Art. 49a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

 

Art. 87a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

M: Art. 49a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

 

Art. 87a Abs. 5 Unterabs. 1  K: Art. 41 Abs. 1a  

M: Art. 49 Abs. 1a  

 

Art. 87a Abs. 5 Unterabs. 2 n.a. Betrifft ESMA 

Art. 87a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
a 

n.a. Betrifft ESMA 

Art. 87a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
b Einleitungssatz 

n.a. Betrifft ESMA 

Art. 87a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

n.a. Betrifft ESMA 

Art. 87a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

n.a. Betrifft ESMA 

Art. 87a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

n.a. Betrifft ESMA 

Art. 87a Abs. 5 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

n.a. Betrifft ESMA 

Art. 87a Abs. 6 Unterabs. 1 K: Art. 43 Abs. 1  

J: Art. 33a Abs. 1  

 

Art. 87a Abs. 6 Unterabs. 2 Ein-
leitungssatz 

K: Art. 43 Abs. 2 Einleitungs-
satz  

J: Art. 33a Abs. 2 Einleitungs-
satz  

 

Art. 87a Abs. 6 Unterabs. 2 Bst. 
a 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. a  

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. a  

 

Art. 87a Abs. 6 Unterabs. 2 Bst. 
b Einleitungssatz 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Einlei-
tungssatz  

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. b Einlei-
tungssatz  
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Art. 87a Abs. 6 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

 

Art. 87a Abs. 6 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

 

Art. 87a Abs. 6 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

 

Art. 87a Abs. 6 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 4 

J: Art. 33a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4 

 

Art. 87a Abs. 7 n.a. Betrifft ESMA 

Art. 87a Abs. 8 n.a. Betrifft ESMA 

Richtlinie (EU) 2016/97 idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 13) 

  

Art. 40a N: Art. 64 Abs. 4  

N: Art. 81a 

 

Richtlinie (EU) 2016/2341 idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 14) 

  

Art. 63a Abs. 1 Unterabs. 1 O: Art. 63a Abs. 1  

Art. 63a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
a 

O: Art. 63a Abs. 2 Bst. a  

Art. 63a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Einleitungssatz 

O: Art. 63a Abs. 2 Bst. b  

Art. 63a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

O: Art. 63a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

Art. 63a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

O: Art. 63a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

Art. 63a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

O: Art. 63a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

Art. 63a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

O: Art. 63a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

Art. 63a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. v 

O: Art. 63a Abs. 2 Bst. b Ziff. 5  

Art. 63a Abs. 2 O: Art. 63a Abs. 3  

Art. 63a Abs. 3 O: Art. 91 Abs. 1a  

Art. 63a Abs. 4 Unterabs. 1 O: Art. 96a Abs. 1  
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Art. 63a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
a 

O: Art. 96a Abs. 2 Bst. a  

Art. 63a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Einleitungssatz 

O: Art. 96a Abs. 2 Bst. b Einlei-
tungssatz 

 

Art. 63a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

O: Art. 96a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

Art. 63a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

O: Art. 96a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

Art. 63a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

O: Art. 96a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

Art. 63a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

O: Art. 96a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

Art. 63a Abs. 5 n.a. Betrifft EIOPA und Kommis-
sion 

Art. 63a Abs. 6 n.a. Betrifft EIOPA 

Richtlinie (EU) 2019/2034 idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 15) 

  

Art. 44a Abs. 1 Unterabs. 1 K: Art. 28b Abs. 1 

L: Art. 44a Abs. 1  

 

Art. 44a Abs. 1 Unterabs. 2 Ein-
leitungssatz 

K: Art. 28b Abs. 2 Einleitungs-
satz  

L: Art. 44a Abs. 2 Einleitungs-
satz  

 

Art. 44a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
a  

K: Art. 28b Abs. 2 Bst. a  

L: Art. 44a Abs. 2 Bst. a  

 

Art. 44a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Einleitungssatz 

K: Art. 28b Abs. 2 Bst. b Einlei-
tungssatz  

L: Art. 44a Abs. 2 Bst. b Einlei-
tungssatz  

 

Art. 44a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

K: Art. 28b Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

L: Art. 44a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

 

Art. 44a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

K: Art. 28b Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

L: Art. 44a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

 

Art. 44a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

K: Art. 28b Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

L: Art. 44a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  
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Art. 44a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

K: Art. 28b Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

L: Art. 44a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

 

Art. 44a Abs. 1 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. v 

K: Art. 28b Abs. 2 Bst. b Ziff. 5  

L: Art. 44a Abs. 2 Bst. b Ziff. 5  

 

Art. 44a Abs. 2 K: Art. 28b Abs. 3  

L: Art. 44a Abs. 3  

 

Art. 44a Abs. 3 K: Art. 41 Abs. 1a  

L: Art. 58 Abs. 1a  

 

Art. 44a Abs. 4 Unterabs. 1 K: Art. 43 Abs. 1  

L: Art. 68a Abs. 1  

 

Art. 44a Abs. 4 Unterabs. 2 K: Art. 43 Abs. 2 Einleitungs-
satz 

L: Art. 68a Abs. 2 Einleitungs-
satz 

 

Art. 44a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
a 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. a  

L: Art. 68a Abs. 2 Bst. a  

 

Art. 44a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Einleitungssatz 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Einlei-
tungssatz  

L: Art. 68a Abs. 2 Bst. b Einlei-
tungssatz  

 

Art. 44a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. i 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

L: Art. 68a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

 

Art. 44a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. ii 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

L: Art. 68a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

 

Art. 44a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iii 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

L: Art. 68a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

 

Art. 44a Abs. 4 Unterabs. 2 Bst. 
b Unterbst. iv 

K: Art. 43 Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

L: Art. 68a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

 

Art. 44a Abs. 5 n.a. Betrifft EBA 

Art. 44a Abs. 6 n.a. Betrifft EBA 

Richtlinie (EU) 2019/2162 idFd 
Richtlinie (EU) 2023/2864  
(Art. 16) 

  

Art. 26a Abs. 1 Unterabs. 1 P: Art. 21a Abs. 1  

Art. 26a Abs. 1 Unterabs. 2 P: Art. 21a Abs. 2  
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Art. 26a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. a 

P: Art. 21a Abs. 2 Bst. a  

Art. 26a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Einleitungssatz 

P: Art. 21a Abs. 2 Bst. b  

Art. 26a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. i 

P: Art. 21a Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

Art. 26a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. ii 

P: Art. 21a Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

Art. 26a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. iii 

P: Art. 21a Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

Art. 26a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. iv 

P: Art. 21a Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

Art. 26a Abs. 1 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. v 

P: Art. 21a Abs. 2 Bst. b Ziff. 5  

Art. 26a Abs. 2 P: Art. 21a Abs. 3  

Art. 26a Abs. 3 P: Art. 30 Abs. 1a  

Art. 26a Abs. 4 Unterabs. 1 P: Art. 36 Abs. 1  

Art. 26a Abs. 4 Unterabs. 2 P: Art. 36 Abs. 2  

Art. 26a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. a 

P: Art. 36 Abs. 2 Bst. a  

Art. 26a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. b 

P: Art. 36 Abs. 2 Bst. b  

Art. 26a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. i 

P: Art. 36 Abs. 2 Bst. b Ziff. 1  

Art. 26a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. ii 

P: Art. 36 Abs. 2 Bst. b Ziff. 2  

Art. 26a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. iii 

P: Art. 36 Abs. 2 Bst. b Ziff. 3  

Art. 26a Abs. 4 Unterabs. 2 
Bst. b Unterbst. iv 

P: Art. 36 Abs. 2 Bst. b Ziff. 4  

Art. 26a Abs. 5 n.a. Betrifft EBA 

Art. 26a Abs. 6 n.a. Betrifft EBA 

Art. 17 der Richtlinie (EU) 
2023/2864 

Gemäss obigen Angaben Umsetzungsverpflichtung 

Art. 18 der Richtlinie (EU) 
2023/2864 

Siehe einzelne Inkrafttretens-
bestimmungen in den Vorla-
gen 

Betrifft Inkrafttreten 
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Art. 19 der Richtlinie (EU) 
2023/2864 

n.a. Adressatsnorm 
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